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Stadt legt Bürgerhaushalt auf – jetzt mitgestalten

Bürgerhaushalt
Erstmalig legt die Stadt Markranstädt einen Bürgerhaushalt auf 
und ruft Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Vorschläge und Ideen 
für die Jahre 2022 und 2023 bis zum 16. April 2021 einzubrin-
gen. Derzeit wird der Haushaltplan für beide Jahre erstellt. So-
wohl für das Jahr 2022 als auch für das Jahr 2023 ist jeweils 
ein Budget von 20.000 Euro als Bürgerhaushalt vorgesehen. 
Die Ideen können vielfältig sein, z. B. Anschaffungen von Aus-
stattungsgegenständen, kleine Bauarbeiten und Reparaturen 
in Schulen, Kindertagesstätten, Kultur- und Sporteinrichtungen 
oder kleine Instandsetzungsmaßnahmen an Spielplätzen und 
Parkanalgen, Maßnahmen zur Verschönerung des Stadtbildes 
und der Ortsteile oder zur Verbesserung der Ordnung und Si-
cherheit. Jede in Markranstädt mit Haupt- oder Nebenwohnsitz 
gemeldete Person unabhängig vom Alter kann mitmachen,  
d. h. auch Kinder und Jugendlichen können sich beteiligen. Le-
sen Sie weiter auf Seite 12.

DigitalPakt Schule
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisie-
rung unserer Schulen ist. Letztlich wurde durch die Krise der 
Prozess deutlich beschleunigt. Mit dem Förderprogramm „Di-
gitalpakt Schule“ ist die Stadt Markranstädt in der Lage, den 
digitalen Ausbau der drei Grundschulen sowie der Oberschule 
und des Gymnasiums durchzuführen. Zur Beantragung der För-
dermittel wurde seinerzeit von allen Schulen ein Medienkon-
zept erstellt. Weiterhin fanden intensive Gespräche zwischen 
der Stadt als Schulträger und den Vertretern der Schulen zu 
einer bedarfsorientieren Ausstattung statt. Ziele des Digital-
paktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen 
IT-Infrastruktur. Am 20. Mai 2020 hat die Stadt dafür einen 
Fördermittelbescheid über rund 882.000 Euro erhalten. Die 
Verwendung der Mittel erstreckt sich über einen Zeitraum vom 
2020 bis 2024. Lesen Sie weiter auf Seite 12.

Interaktive Tafeln: Ein wichtiger Baustein für den mo-
dernen digitalen Unterricht
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Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G E NÖ F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G E N

Mit Energie in die Zukunft.

EINLADUNGEN 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

vorbehaltlich dem Fortbestehen der Abstandsregelungen 
wegen COVID 19 fi nden die Sitzungen der Ausschüsse und 
des Stadtrates weiterhin wie folgt statt:

Die  12. Sitzung des Technischen Ausschusses
fi ndet am  Montag, dem 22.03.2021, um 18.30 Uhr
 im Ratssaal, Gebäude Markt 11, 4. Obergeschoss 
 in Markranstädt statt.

Die  14. Sitzung des Verwaltungsausschusses
fi ndet am  Dienstag, dem 23.03.2021, um 18.30 Uhr
 im Ratssaal, Gebäude Markt 11, 4. Obergeschoss 
 in Markranstädt statt.

Die  15. Sitzung des Stadtrates
fi ndet am  Donnerstag, dem 01.04.2021, um 18.30 Uhr

im KuK – Kommunikations- und Kreativzentrum
 Parkstraße 9 in Markranstädt statt.

Wichtiger Hinweis: Das Tragen einer Mund- / Nasenbedeckung 
ist während der gesamten Sitzung erforderlich.

(Änderungen vorbehalten – Bitte beachten Sie zu gg. Zeit die Bekanntmachungen 
an den öff entlichen Aushangstellen und auf der Homepage der Stadt Markranstädt)

Stitterich, Bürgermeisterin

BESCHLUSSFASS UNGEN

Der Technische Ausschuss beschloss in seiner 11. Sitzung am 
22.02.2021 Folgendes:

Betreff : Schkeuditzer Straße 1/ Lützner Straße 2-4 – Zustim-
mung zum Bauvorhaben
Beschluss: Der Technische Ausschuss beschließt: Das Einver-
nehmen der Stadt Markranstädt für das als Anlage beiliegen-
de Bauvorhaben auf dem Grundstück Schkeuditzer Straße 1/ 
Lützner Straße 2-4 wird erteilt. 
Beschluss-Nr: 2021/BV/191

Nichtöff entlicher Teil – keine Beschlüsse gefasst 

Der Verwaltungsausschuss beschloss in seiner 13. Sitzung am 
23.02.2021 Folgendes:

Öff entlicher Teil 

Betreff : Annahme und Verwendung von Spenden und Schen-
kungen
Beschluss: Der Verwaltungsausschuss beschließt: die An-
nahme und Verwendung einer Aufwandsspende in Höhe von 
167,39 EUR zur Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- 
und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung (OFW Großleh-
na) sowie die Annahme und Verwendung einer Geldspende in 
Höhe von 300 EUR zur Förderung der Erziehungs-, Volks- und 
Berufsausbildung einschl. der Studentenhilfe (sicherer Schul-
weg in die Grundschule Markranstädt).

Beschluss-Nr: 2021/BV/192

Nichtöff entlicher Teil – keine Beschlüsse gefasst 

Der Stadtrat der Stadt Markranstädt beschloss in seiner 
14. Sitzung am 04.03.2021 Folgendes:

Betreff : Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur 
Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Markranstädt
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: die Satzung zur Regelung 
des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Markranstädt.
Beschluss-Nr: 2021/BV/163

Betreff : LEADER-Region „Südraum Leipzig“ – Weiterführung 
der Gebietszugehörigkeit 
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: Die Bürgermeisterin wird 
ermächtigt, für die neue LEADER-Förderperiode 2021-2027 die 
Weiterführung der Stadt Markranstädt im Gebiet „LEADER-Re-
gion Südraum Leipzig“ sowie der Mitgliedschaft im „Lokale 
AktionsGruppe Südraum Leipzig e. V.“ zu erklären.
Beschluss-Nr: 2021/BV/185

Betreff : Finanzierung pandemiebedingter Mehraufwendungen 
des Haushaltsjahres 2020
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: Die Finanzierung der pan-
demiebedingten Mehrausgaben des Haushaltsjahres 2020 
in Höhe von 152.005,63 EUR wird aus der Zuweisung des 
Freistaates Sachsen zur Bewältigung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie vorgenommen.
Beschluss-Nr: 2021/BV/193

Betreff : Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV Invest Schule – 
Schulkomplex Parkstraße 9
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: 
1. Die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 

Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
Invest Schule aus der Entnahme der Rücklage des ordentli-
chen Ergebnisses i.H.v. 129.199,09 €.

2. Die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 
investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
Invest Schule aus den liquiden Mitteln Hausbank i.H.v. 
6.128,56 €

3. Die Beschlüsse 2020/BV/039 und 2020/BV/082 werden 
aufgehoben und entsprechend rückabgewickelt.

4. Die im Haushaltsjahr 2020 bereit gestellten fi nanziellen 
Mittel, welche dort noch keiner Umsetzung zugeführt wur-
den, werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Beschluss-Nr: 2021/BV/195

Betreff : Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV Invest Schule – 
Grundschule Großlehna 
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: 
1. Die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 

Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
Invest Schule aus der Entnahme der Rücklage des ordentli-
chen Ergebnisses i.H.v. 15.353,58 €.

2. Die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Umsetzung der 
investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
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Invest Schule aus den liquiden Mitteln Hausbank i. H. v. 
5.094,84 €.

3. Der Beschluss 2020/BV/039 wird aufgehoben und entspre-
chend rückabgewickelt. 

4. Die im Haushaltsjahr 2020 bereit gestellten finanziel-
len Mittel, welche dort noch keiner Umsetzung zugeführt 
wurden, werden in das Haushaltsjahr 2021 einmalig über- 
tragen.

Beschluss-Nr: 2021/BV/196

Betreff: Bereitstellung finanzieller Mittel zur Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV Invest Schule – 
Grundschule Kulkwitz 
Beschluss: Der Stadtrat beschließt: 
1. Die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Umsetzung der 

Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
Invest Schule aus der Entnahme der Rücklage des ordentli-
chen Ergebnisses i.H.v. 13.545,77 €.

2. Die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Umsetzung der 
investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm VwV 
Invest Schule aus den liquiden Mitteln Hausbank i.H.v. 
13.750,00 €.

3. Der Beschluss 2020/BV/039 wird aufgehoben und entspre-
chend rückabgewickelt.

4. Die im Haushaltsjahr 2020 bereit gestellten finanziel-
len Mittel, welche dort noch keiner Umsetzung zugeführt 
wurden, werden in das Haushaltsjahr 2021 einmalig über- 
tragen.

Beschluss-Nr: 2021/BV/197

Nichtöffentlicher Teil – keine Beschlüsse gefasst

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Gemäß § 88c Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fas-
sung, wird bekannt gegeben, dass der Stadtrat in seiner 
Sitzung vom 04.02.2021 folgendes beschlossen hat:

„Die Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Markran-
städt für das Haushaltsjahr 2017 gem. § 88 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO).“

1. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2017

1.1 Ergebnisrechnung 
Ordentliches Ergebnis 2.723.123,80 €
Sonderergebnis 1.417.529,61 €
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 €
Gesamtergebnis 4.140.653,41 €
 
1.2 Finanzrechnung 
Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 2.899.112,37 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Investitionstätigkeit -1.912.689,17 €
Zahlungsmittelsaldo aus 
Finanzierungstätigkeit -563.785,06 €
Änderung des Finanzmittelbestandes 
im Haushaltsjahr 422.638,14 €
 
1.3 Vermögensrechnung 
Aktiva 164.959.780,81 €
davon entfallen auf das Anlagevermögen 149.088.992,85 €
davon entfallen auf das Umlaufvermögen 15.828.112,00 €
davon entfallen auf aktive 
Rechnungsabgrenzungsposten 42.675,96 €
Passiva 164.959.780,81 €
davon entfallen auf die Kapitalposition 99.697.987,49 €
davon entfallen auf die Sonderposten 47.361.315,66 €
davon entfallen auf die Rückstellungen 1.000.187,78 €
davon entfallen auf die Verbindlichkeiten 16.743.982,64 €
davon entfallen auf passive 
Rechnungsabgrenzungsposten 156.307,24 €
 
2. Verwendung des Jahresergebnisses 2017 
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, 
der in die Rücklage des ordentlichen 
Ergebnisses eingestellt wird 2.723.123,80 €
Überschuss des Sonderergebnisses, der
in die Rücklage des Sonderergebnisses 
eingestellt wird 1.417.529,61 €

Der Jahresabschluss 2017 mit Rechenschaftsbericht und An-
lagen liegt in der Stadtverwaltung Markranstädt, Markt 11, 3. 
Etage, Zimmer 301, 04420 Markranstädt zur Einsichtnahme 
bereit.

Markranstädt, 15.02.2021

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Beteiligungsbericht der Stadt Markranstädt für das Ge-
schäftsjahr 2019

Gemäß § 99 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, ist 
dem Stadtrat ein Bericht über Eigenbetriebe und die Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts vorzulegen 
(Beteiligungsbericht), an denen die Gemeinde unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt ist.

In seiner Sitzung vom 04.02.2021, wurde dem Stadtrat 
der Beteiligungsbericht der Stadt Markranstädt für das Ge-
schäftsjahr 2019 vorgelegt.

Die Angaben gemäß § 99 der SächsGemO liegen für inter-
essierte Bürger zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung 
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Markranstädt, Markt 11, 3. Etage, Zimmer 301, 04420 Mark- 
ranstädt bereit.

Markranstädt, den 15.02.2021

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bundestagswahl am 26.09.2021 – Widerspruchsrecht 
Gruppenauskünfte

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mona-
ten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 
1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlbe-
rechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätes-
tens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG 
widersprechen.

Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung wi-
dersprochen hat, braucht nicht erneut zu widersprechen; die 
Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Wider-
ruf gespeichert. 
Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch 
machen möchten, können sich dies im Bürgerrathaus eintra-
gen lassen. Die Mitarbeiter des BürgerService stehen Ihnen 
gern unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 034205 
61-0.

Öffnungszeiten: 
Montag  8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 
 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

!!! Aufgrund der Coronapandemie kann es zu Einschränkungen 
der Öffnungszeiten des Bürgerrathauses kommen. Bitte infor-
mieren Sie sich entsprechend über die aktuellen Öffnungszei-
ten!!! Sofern das Bürgerrathaus geschlossen bleiben muss, 
können Sie von Ihrem Widerspruchsrecht ausschließlich nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter 034205-61-0 
Gebrauch machen.

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der 
Stadt Markranstädt

Aufgrund des § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) in Verbindung mit §§ 1, 2 Absatz 1 und 
7 Absatz 2 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. 
April 2019 (SächsGVBl. S. 245), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425) hat der Stadtrat der 
Stadt Markranstädt am 04.02.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuertatbestand
Die Stadt Markranstädt erhebt für das Innehaben einer Zweitwoh-
nung eine Zweitwohnungssteuer als örtliche Aufwandssteuer nach 
den Vorschriften dieser Satzung.

§ 2 Begriff der Zweitwohnung
(1) 1Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die ein Einwohner als Ne-
benwohnung gemäß § 21 Abs. 3 Bundesmeldegesetzes (BMG) außer-
halb des Grundstückes seiner Hauptwohnung zu Zwecken des persön-
lichen Lebensbedarfs innehat. 2Wohnung im Sinne dieser Satzung ist 
jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt 
wird. 
(2) 1Zweitwohnungen sind jene, die nicht Hauptwohnungen im melde-
rechtlichen Sinne sind. 2Die Abgrenzung erfolgt über das Melderecht. 
3Zweitwohnungssteuerpflichtig wird derjenige, der selbst seinen 
Zweitwohnsitz melderechtlich definiert (eine Zweitwohnung/Neben-
wohnung anmeldet).
(3) 1Nutzen mehrere Personen gemeinschaftlich eine Wohnung, so 
gilt als Zweitwohnung der auf diejenigen Personen entfallende Woh-
nungsanteil, denen die Wohnung als Nebenwohnung im Sinne des 
Bundesmeldegesetzes dient. 2Dieser Anteil besteht aus den von ihnen 
allein genutzten Räumen zuzüglich der gemeinschaftlich genutzten 
Flächen, geteilt durch die Anzahl der nutzungsberechtigten Personen.
(4) 1Keine Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung sind:

a) Wohnungen, die von öffentlichen oder freien Trägern der Wohl-
fahrtspflege aus therapeutischen Gründen oder von Trägern der 
öffentlichen oder der freien Jugendhilfe zu Erziehungszwecken 
zur Verfügung gestellt werden,

b) Wohnungen, die Personen aufgrund einer von einem Sozial-
träger finanzierten bzw. organisierten Berufsausbildungs- oder 
Weiterbildungsmaßnahme in der Stadt Markranstädt inneha-
ben,

c) Wohnungen, die verheiratete und nicht dauernd getrennt le-
bende Personen aus beruflichen Gründen in Markranstädt 
innehaben und die sie überwiegend nutzen, wenn sich die 
Hauptwohnung der Eheleute außerhalb der Stadt Markranstädt 
befindet.  

2Als berufliche Gründe gelten auch solche Tätigkeiten, die zur Vorbe-
reitung auf die eigentliche Erwerbsfähigkeit erforderlich sind, z. B. 
Studium, Lehre, Ausbildung, Praktika, Volontariat.
3Nicht dauernd getrennt lebende eingetragene Lebenspartner/-innen 
sind den nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten im Sinne die-
ser Vorschrift gleichgestellt.

§ 3 Steuerpflicht
(1) 1Steuerpflichtig ist der Inhaber der Wohnung, dessen melderecht-
lichen Verhältnisse die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung 
bewirken. 2Als Inhaber einer Zweitwohnung gilt die Person, der die 
Verfügungsgewalt als Eigentümer oder Mieter oder als sonstige nut-
zungsberechtigte Person zusteht. 3Dies gilt auch bei unentgeltlicher 
Nutzung.

Ausgabe 03 / 2021 | 13. März 2021 | Seite 4 Amtlicher Teil



(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweit-
wohnung, so sind sie Gesamtschuldner gemäß § 44 der Abgaben-
ordnung.
(3) 1Ausgenommen von der Steuerpflicht sind Inhaber von Zweit-
wohnungen oder mit Nebenwohnsitz gemeldeten Personen:

a) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
b) für die eine gerichtlich angeordnete Betreuung festgesetzt 

wurde,
c) Studenten und Auszubildende, welche ein Zimmer innerhalb 

der elterlichen Wohnung innehaben und unterhaltsberechtigt 
sind.

2Die unter b) bis c) genannten Personen werden nicht eigenständig 
vom Steueramt ausgenommen. 3Auf den genannten Ausnahmegrund 
haben die Personen oder ihre gesetzlichen Vertreter eigenständig 
im Veranlagungsverfahren hinzuweisen und dies mit nachweisba-
ren Unterlagen zu belegen.

§ 4 Besteuerungszeitraum
1Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. 2Besteuerungszeitraum 
ist das Kalenderjahr. 3Besteht die Steuerpflicht nicht während des 
gesamten Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der Teil des 
Kalenderjahres, in dem die Steuerpflicht nach § 7 besteht.

§ 5 Bemessungsgrundlage
(1) 1Die Steuer bemisst sich nach der aufgrund des Mietvertrages 
im Besteuerungszeitraum geschuldeten Nettokaltmiete (jährlicher 
Mietaufwand). 2Als im Besteuerungszeitraum geschuldete Netto-
kaltmiete ist die für einen vollen Monat des Besteuerungszeitrau-
mes geschuldete Nettokaltmiete multipliziert mit der Zahl der in 
den Besteuerungszeitraum fallenden Monate anzusetzen.
(2) 1Statt des Betrages nach Absatz 1 gilt als Nettokaltmiete für 
solche Wohnungen, die eigengenutzt, zum vorübergehenden Ge-
brauch unentgeltlich oder unterhalb der ortsüblichen Miete über-
lassen werden,  die übliche Miete. 2Die übliche Miete wird in Anleh-
nung  an die Nettokaltmiete geschätzt, die für die Räume gleicher 
oder ähnlicher Lage, Art und Ausstattung regelmäßig gezahlt  
wird.
(3) Die bei der Schätzung der üblichen Miete maßgebliche Wohn-
fläche ist im Zweifelsfall die sich nach der Wohnflächenverordnung 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) ergebende Wohnfläche.
(4) Die Stadt Markranstädt ist berechtigt, bei Nichtabgabe der 
Steuererklärung, eine Schätzung der Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 162 Abgabenordnung vorzunehmen.

§ 6 Steuersatz
Die Steuer beträgt pro Kalenderjahr 12 % des jährlichen Mietauf-
wands nach § 5.

§ 7 Entstehung und Ende der Steuerpflicht
(1) 1Die Steuer entsteht für jedes Kalenderjahr am 01. Januar. 2Für 
Zweitwohnungen, die im Laufe des Jahres in Besitz genommen wer-
den, entsteht die Steuer am ersten Tag des folgenden Kalendermo-
nats.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
der Steuerschuldner die Nebenwohnung aufgibt oder die Voraus-
setzungen für die Beurteilung einer Zweitwohnung entfallen.

§ 8 Festsetzung und Fälligkeit der Steuer, Rundung
(1) 1Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt. 2In dem Bescheid 
kann bestimmt werden, dass dieser auch für künftige Zeitabschnit-
te gilt bis ein Änderungsbescheid ergeht.
(2) 1Die Steuer wird zum 01. März des jeweiligen Erhebungsjahres 
fällig. 2Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids fällig.
(3) Die Steuer ist auf volle Euro abzurunden.

§ 9 Anzeigepflicht
(1) Wer in Markranstädt Inhaber einer Zweitwohnung wird oder eine 
Zweitwohnung aufgibt,  hat dies der Stadt Markranstädt innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen.
(2) Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem Bundes-
meldegesetz gilt als Anzeige im Sinne dieser Vorschrift.

§ 10 Steuererklärung
(1) Jeder Inhaber einer Nebenwohnung hat für das Jahr des Einzu-
ges in die Nebenwohnung eine Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck nach Aufforderung innerhalb von zwei Wo-
chen abzugeben.
(2) Die für die Beurteilung der Steuerpflicht relevanten Tatsachen 
sind durch geeignete Unterlagen, insbesondere durch Mietverträge 
und Mietänderungsverträge, welche die Nettokaltmiete berühren, 
nachzuweisen.
(3) Wenn sich die für die Steuererhebung relevanten Tatbestände 
ändern, ist dies schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Mark- 
ranstädt innerhalb eines Monats anzuzeigen und es sind die entspre-
chenden Nachweise einzureichen. 
(4) Unbeschadet der sich aus § 9 Abs. 1 ergebenden Verpflichtung 
kann die Stadt Markranstädt  jeden zur Abgabe einer Steuererklä-
rung auffordern, der in Markranstädt mit Nebenwohnung gemeldet 
ist oder ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein eine meldepflich-
tige Nebenwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes innehat.
(5) Ist die Nebenwohnung keine Zweitwohnung im Sinne von § 2, 
hat der Inhaber der Nebenwohnung dies unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Umstände zu erklären (Negativerklärung) und durch 
geeignete Unterlagen nachzuweisen.

§ 11 Mitwirkungspflichten Dritter
Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer, Vermieter und Haus-
verwalter sind auf Anfrage zur Mitteilung über die Person des Steu-
erpflichtigen und aller für die Steuererhebung erforderlichen Tatbe-
stände gemäß § 93 Abgabenordnung verpflichtet.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer

a) den Anzeigepflichten nach § 9 nicht nachkommt,
b) als Inhaber einer Zweitwohnung im Erhebungsgebiet entgegen 

§ 10 Abs.1 nicht oder nicht rechtzeitig seine Steuererklärung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgibt,

c) die in § 10 Abs. 2 genannten Unterlagen nicht einreicht,
d) die Änderungen nach § 10 Abs. 3 Satz 1 nicht fristgemäß mit-

teilt,
e) als Eigentümer oder Vermieter seinen Mitwirkungspflichten 

nach § 11 nicht nachkommt oder Belege ausstellt, die in tat-
sächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch die Steuer ver-
kürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile erlangt oder ermöglicht.

(2) Gemäß § 6 Abs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
kann eine Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zehntausend 
Euro geahndet werden.

§ 13 Datenübermittlung von der Meldebehörde
(1) Die Meldebehörde übermittelt der Steuerbehörde zur Sicherung 
des gleichmäßigen Vollzugs der Zweitwohnungssteuersatzung bei  
Einzug eines Einwohners, der sich mit Nebenwohnung meldet, ge-
mäß § 34 Abs. 1 Bundesmeldegesetz die folgenden personenbezoge-
nen Daten des Einwohners:

1. Familiennamen
2. frühere Namen
3. Vornamen (Rufname)
4. Doktorgrad
5. Ordensname, Künstlername
6. derzeitige und frühere Anschriften, Haupt- u. Nebenwohnung
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7. Einzugsdatum, Auszugsdatum
8. Geburtsdatum
9. Geburtsort
10. Geschlecht
11. gesetzliche Vertreter Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 

Anschrift, Geburtsdatum)
12. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern zu-

sätzlich Datum, Ort und Staat der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft

13. Auskunftssperren

(2) 1Zu den Anschriftendaten gehören folgende Angaben: Postleit-
zahl, Ort, Straße, Hausnummer, Hausnummernzusatz, Wohnungs-
nummer, Adresszusatz, gegebenenfalls Ortsteil der Haupt- und Ne-
benwohnung. 2Bei Auszug, Tod, Namensänderung, Änderung bzw. 
nachträglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung 
oder Einrichtung einer Auskunftssperre werden die Veränderung 
übermittelt. 3Wird die Haupt- oder alleinige Wohnung zur Neben-
wohnung, gilt dies als Einzug; wird die Nebenwohnung zur Haupt- 
oder alleinigen Wohnung, gilt dies als Auszug. 4Eine Datenermittlung 
findet auch dann statt, wenn die Anmeldung von Nebenwohnungen 
nachgeholt wird.

§ 14 Sprachliche Gleichstellung
Sämtliche Personen- Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
männlicher, weiblicher und diverser Form.

§ 15 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung über die Er-
hebung der Zweitwohnungssteuer in der Stadt Markranstädt vom 
15.05.1997, zuletzt geändert mit der 2. Änderungssatzung vom 
01.11.2007 außer Kraft.

Markranstädt, den 05.02.2021

Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

Hinweis auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden sind.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührener-
hebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Markranstädt

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGem0) vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. 
S. 425), der §§ 22, 23 und 69 des Sächsischen Gesetzes über den 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) 
vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521), des § 17 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 
Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen 
(Sächsische Feuerwehrverordnung – SächsFwVO) vom 21. Okto-
ber 2005 (SächsGVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl. S. 218) sowie § 8a des 
Sächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (Sächs-
GVBl. S. 245) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 04.03.2021 die 
nachfolgende Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Begriffsbestimmung
§ 2 Geltungsbereich
§ 3 Erhebung des Kostenersatzes
§ 4 Berechnung des Kostenersatzes
§ 5 Kostenschuldner
§ 6 Entstehung und Fälligkeit
§ 7 Inkrafttreten 

Anlage: Kostenverzeichnis

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Kosten im Sinne dieser Satzung sind: 

- Aufwendungen für die Durchführung von Leistungen der Feu-
erwehr, für die nach dieser Satzung Ersatz verlangt wird. 

- Aufwendungen der Feuerwehr für die Durchführung von an-
deren, freiwilligen Leistungen außerhalb der Brandbekämp-
fung. 

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede von Amtswegen er-
folgte oder durch Anforderung ausgelöste und auf die Durchführung 
einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. Ein 
Einsatz beginnt mit der Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr 
und endet entweder mit Beginn eines folgenden Einsatzes oder mit 
der Erklärung des/der Einsatzleiter/s/in, über das Ende des Einsat-
zes, spätestens aber mit der Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft im Gerätehaus. 

§ 2 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Markranstädt (im Nachfolgenden Feuerwehr genannt) im Sin-
ne von §§ 2 Abs. 1, 6, 16 Abs. 1, 22, 23 und 69 des SächsBRKG sowie 
Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage des § 2 Abs. 2 der Feu-
erwehrsatzung. Als Leistung gilt auch ein Einsatz, welcher aufgrund 
missbräuchlicher Alarmierung erfolgt.

§ 3 Erhebung des Kostenersatzes 
(1) Für Leistungen der Feuerwehr wird gemäß § 69 Abs. 2 Sächs 
BRKG und § 22 SächsBRKG in Verbindung mit § 17 Sächsische Feu-
erwehrverordnung (SächsFwVO) Kostenersatz verlangt.
(2) Für Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung 
und andere, freiwillige Leistungen wird auf Grundlage des § 69 
Abs. 3 SächsBRKG und dieser Satzung Ersatz der Kosten verlangt.
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§ 4 Berechnung des Kostenersatzes 
(1) Soweit im Absatz 3 nichts anderes bestimmt ist, wird der Kosten-
ersatz nach den Sätzen des Kostenverzeichnisses zzgl. der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer sowie nach Zeitaufwand, Art und Anzahl 
des in Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge sowie sons-
tige Kosten für Material oder Tätigkeiten der Feuerwehr berechnet. 
Das Kostenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
(2) Personal- und Fahrzeugkosten werden nach Einsatzstunden be-
rechnet. Die Einsatzzeit beginnt mit der Alarmierung/Anforderung 
der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn eines folgenden Ein-
satzes oder mit der Erklärung des/der Einsatzleiter/s/in, über das 
Ende des Einsatzes, spätestens aber mit der Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft im Gerätehaus. Für angefangene Stunden wer-
den bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stunden-
kosten erhoben. Angefangene Stunden werden auf die nächste halbe 
Stunde aufgerundet. 
Abweichend davon beinhaltet der Zeitansatz bei der Durchführung 
von Brandverhütungsschauen oder anderen Maßnahmen des vorbeu-
genden Brandschutzes die Kontroll- und Beratungszeit, die Vor- und 
Nachbereitungszeit und bei Ortsbegehungen die Hin- und Rückfahrt.
(3) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Perso-
nal, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen zusätzliche 
Kosten, so sind diese zu erstatten. Kosten für Ersatzbeschaffung 
bei Unbrauchbarkeit oder Verlust sind nur zu erstatten, soweit den 
Zahlungspflichtigen ein Verschulden trifft. Für die beim Einsatz ver-
brauchten Materialien, soweit sie nicht Bestandteil der kalkulierten 
Pauschalsätze sind, werden die jeweiligen Selbstkosten und gege-
benenfalls Entsorgungskosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzu-
schlags von 10 % berechnet. 
(4) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten 
Gemeinden oder durch Werksfeuerwehren entstehen, werden unab-
hängig von dieser Satzung Kosten in der Höhe verlangt, wie sie der 
Gemeinde in Rechnung gestellt werden. 

§ 5 Kostenschuldner 
(1) Zum Ersatz der Kosten für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Sat-
zung sind die in § 69 Abs. 2 SächsBRKG und in § 17 SächsFwVO 
genannten Personen verpflichtet.

(2) Zum Ersatz der Kosten für Leistungen nach §69 Abs. 3 SächsBRKG 
i. V. m. § 3 Abs. 2 dieser Satzung sind über § 69 Abs. 2 SächsBRKG 
hinaus auch die in § 69 Abs. 3 SächsBRKG genannten Personen:

1. derjenige, dessen Verhalten den Einsatz erforderlich gemacht 
hat, und die in § 6 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Sächsischen 
Polizeivollzugsdienstgesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 
358), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Personen, 

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand den Einsatz erforder-
lich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt 
über die Sache ausübt, 

3. derjenige, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist verpflich-
tet,

verpflichtet.
(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 6 Entstehung und Fälligkeit 
Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Leistung 
der Feuerwehr. 
Der Kostenbescheid wird zum, im Bescheid genannten Zahlungsziel, 
fällig. 
Im Übrigen gilt § 18 Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsV-
wKG) entsprechend.

§ 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
und zur Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuer-

wehr der Stadt Markranstädt vom 07.04.2011, zuletzt geändert am 
07.05.2015, außer Kraft.

Markranstädt, 05.03.2021
   
 
Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

Anlage zur Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Ge-
bührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Markranstädt

Kostenverzeichnis 

I. Personalkosten
I.1 Hauptamtliches Personal
Durchführung von Brandverhütungsschauen 57,07€/Stunde

I. 2 Ehrenamtliches Personal
Die Besetzung der Fahrzeuge richtet sich nach den Dienstvorschrif-
ten der Feuerwehr, um im Bedarfsfall Pflichteinsätze gemäß § 16 
Abs. 1 und 2 des SächsBRKG durchführen zu können.
Als Aufwendungsersatz für den Einsatz von ehrenamtlichen Perso-
nen wird ein Kostensatz in Höhe von 18,05€/Stunde verlangt. 

II. Stundensätze für Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegen-
stände 
Die Verrechnungssätze setzen sich zusammen aus den Fixkosten und 
den Betriebskosten. Die Kosten für halbe Stunden betragen die Hälf-
te der angegebenen Verrechnungssätze.

Kategorie I: Hilfeleistungs- /Löschgruppen-
fahrzeuge /wasserführende Fahrzeuge

Kosten pro 
Einsatzstunde 
in €

I.1.1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24) 86,29€

I.2.1 Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16, 
LF 16/12, HLF 10/6, LF 8/6, LF 8)

493,62€

I.2.2 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Was-
ser (TSF-W) 

268,61€

Kategorie II: Sonstige Fahrzeuge Kosten pro 
Einsatzstunde 
in €

II.3.1 Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L 2) 651,74€

II.3.2 Drehleiter mit Korb 23-12 (DLK 23-12) 753,75€

II.3.3. Einsatzleitwagen (ELW 1) 47,17€

II.3.4 Mannschaftstransportwagen (MTW) 177,35€

II.3.5 Rettungsboot (MZB) 777,83€

Kategorie III: Feuerwehrhistorik Kosten in € 

III.1 Feuerwehrmuseum mit Zugmaschine 50,-€/Stunde, 
höchstens 
150,-€/Tag

III.2 Büssing 50,-€/Stunde, 
höchstens 
150,-€/Tag 

III. Anmerkung
Beim Einsatz von Kraftfahrzeugen und Geräten sind die jeweils not-
wendigen personellen Leistungen zuzüglich zu berechnen. 
Der Verpflegungssatz wird auf 5,00 EUR pro Kamerad ab vier Stun-
den Einsatzzeit festgesetzt und kann entsprechend der Jahreszeit 
bzw. nach Entscheidung durch den jeweiligen Einsatzleiter erhöht 
bzw. vermindert werden.
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Hinweis auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden sind.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen 
worden ist.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Wahl des Seniorenrates
der Stadt Markranstädt

vom 05.07.2021 bis 09.07.2021

I. Der Seniorenrat 
1) ist die gewählte Vertretung aller Senioren der Stadt Markran-
städt und nimmt die besonderen Belange und Interessen der 
älteren Bürger der Stadt inklusive aller Ortsteile wahr. Er führt 
seine Aufgaben parteipolitisch neutral und überkonfessionell auf 
ehrenamtlicher Basis durch. Alle Aktivitäten seiner Arbeit sind 
darauf gerichtet, eine gute Lebensqualität der älteren Bürger zu 
erhalten und zu fördern.
2) Der Seniorenrat verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine wirt-
schaftlichen Ziele. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

a)  die jährliche Erarbeitung eines Programms von Veranstal-
tungen und Aktivitäten zur Förderung des kulturellen Le-
bens der älteren Bürger und Abstimmung mit dem Fachbe-
reich IV Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Schulen & 
Kultur der Stadtverwaltung und die Veröffentlichung aller 
geplanten Veranstaltungen sowie sonstiger Aktivitäten in 
einem Jahresveranstaltungsprogramm. Sofern von den in 
der Stadt ansässigen Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
an den Seniorenrat Wünsche und Vorschläge zur Einbezie-
hung deren Bewohner in die Seniorenveranstaltungen her-
angetragen werden, so sind diese im Rahmen der Möglich-
keiten zu berücksichtigen.

b)  die Vertretung der Interessen von Senioren gegenüber Be-
hörden, Institutionen und Personen, die sich mit Angele-
genheiten von Senioren befassen,

c)  die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse 
und des Stadtrates Markranstädt, wenn es um die Belange 
der Senioren geht,

d)  die Durchführung von regelmäßigen Beratungen im Seni-
orenrat sowie öffentlichen Sprechstunden für ältere Bür-
ger gemeinsam mit der Beratungsstelle „Durchblick“ im 
Mehrgenerationenhaus über ihre Vorschläge, Wünsche und 

Beschwerden, die die Seniorenarbeit betreffen. Die Sprech-
stunden sind rechtzeitig im Amtsblatt der Stadt bekannt zu 
geben. Alle Eingaben, Vorschläge usw. sind unverzüglich 
durch den Seniorenrat zu bearbeiten bzw. dem zuständi-
gen Bereich der Stadtverwaltung zuzuleiten. Falls von den 
Bürgern Belange vorgetragen werden, die außerhalb der Se-
niorenarbeit liegen, so werden diese Bürger in hilfreicher 
Weise an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

II. Wahl des Seniorenrates 
1. Mitglieder und Zusammensetzung

Der Seniorenrat besteht aus 5 bis 9 Mitgliedern, in den Funktionen:
Vorsitzende/r,
Stellvertreter/in der/des Vorsitzende/n,
Kassenwart,
Schriftführer/in und 
ein bis fünf Beisitzer/n/innen.

Gemäß Abschnitt II, Punkt 5 der Geschäftsordnung des Senioren-
rates der Stadt Markranstädt beträgt die Amtszeit fünf Jahre. 

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge mit Ein-
verständniserklärung der / des Kandidaten/in zur Wahl in den  
Seniorenrat 

- frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung
- spätestens bis 18.06.2021

beim Wahlvorstand im Rathaus der Stadt Markranstädt schriftlich 
einzureichen.

Anschrift:   
Stadt Markranstädt
Wahlvorstand Seniorenratswahl
Markt 1
04420 Markranstädt

Wahlvorstand:  
Heike Helbig (Vorsitzende Wahlvorstand), 
Peggy Riedel (Beisitzerin) und 
Jana Haetscher (Beisitzerin)

Öffnungszeiten:
Dienstag 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und
 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

!!! Aufgrund der Coronapandemie kann es zu Einschränkungen der 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung kommen. Bitte informieren Sie 
sich entsprechend über die aktuellen Zeiten!!! Sofern das Rathaus ge-
schlossen bleiben muss, kann die Einreichung der Wahlvorschläge 
ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter 
034205-61-102 oder 034205-61-170 erfolgen.

3. Stimmberechtigung und Wählbarkeit
Stimmberechtigt sind gemäß Abschnitt IV. Punkt 1 der Geschäfts-
ordnung des Seniorenrates alle Bürgerinnen und Bürger, welche 
das 55. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Wahlhandlung (letzter Tag 
der Stimmabgabe am 09.07.2021) vollendet haben.
Gemäß Abschnitt IV Punkt 2 der Geschäftsordnung des Senioren-
rates sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Markranstädt 
wählbar, die zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 55 Jahre alt sind.
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4. Einverständniserklärung
Die Kandidaten melden dem Wahlvorstand bei der Stadtverwal-
tung ihre Bereitschaft zur Wahl mit einer Einverständniserklä-
rung. Die Einverständniserklärungen müssen spätestens zwei 
Wochen vor der Wahl, am 18.06.2021, beim Wahlvorstand vor-
liegen.

5. Versammlung
Gemäß Abschnitt IV. Punkt 6 der Geschäftsordnung stellen sich 
die Kandidaten nach Abschluss der Kandidatenliste in einer öf-
fentlichen Versammlung den Wählern vor. Diese Versammlung 
wird voraussichtlich in der Zeit vom 28.06. bis 02.07.2021 
durchgeführt. Der genaue Termin wird rechtzeitig öffentlich be-
kannt geben.

6. Wahlhandlung
Die Wahl erfolgt geheim mit Stimmzettel, in denen die Kandi-
daten auf einer Liste geführt werden. Die Stimmzettel werden 
von der Stadtverwaltung angefertigt. Auf dem Stimmzettel ist 
jeweils der Name, der/ die Vornamen mit Unterstreichung des 
Rufnamens, Wohnanschrift und das Geburtsjahr anzugeben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Nicht gewählte Kandida-
ten werden zu Nachfolgekandidaten und rücken bei Ausscheiden 
eines Seniorenratsmitgliedes während der Wahlperiode entspre-
chend ihrer Wahlergebnisse nach.

Es können insgesamt drei Stimmen vergeben werden.

Die Wahl findet vom 
05.07.2021 bis 09.07.2021

statt. Die Stimme kann nur im Bürgerrathaus, Markt 1, Markran-
städt abgegeben werden.

Öffnungszeiten:  
Montag 8.00 bis 12.00 Uhr und
 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 
 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 
 13.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

!!! Aufgrund der Coronapandemie kann es zu Einschränkungen 
der Öffnungszeiten des Bürgerrathauses kommen. Bitte informie-
ren Sie sich entsprechend über die aktuellen Zeiten!!! Sofern das 
Bürgerrathaus geschlossen bleiben muss, kann die Stimmabgabe 
ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminabsprache 
unter 034205-61-0 erfolgen.

Markranstädt, den 13.03.2021

Heike Helbig
Vorsitzende Wahlvorstand

Einverständniserklärung 
 
 
für die                                Seniorenratswahl              vom 05.07.2021 bis  
09.07.2021 
in der Stadt Markranstädt                               
 
 
Ich 
Familienname                                                            Vorname/n*                                                   Geburtsdatum 
 
 
Anschrift (Hauptwohnung)                                      Straße                                                             Hausnummer 
 
 
                                                                                     Postleitzahl                                                     Wohnung 
 
stimme meiner Benennung als Kandidat/in für den Seniorenrat der Stadt 
Markranstädt unwiderruflich zu. (*bei mehreren Vornamen, bitte den Rufnamen 
unterstreichen!) 
 
 
Markranstädt, den …………………………   
Unterschrift:………………………………… 
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JAGDGENOSSENSCHAF T  FRANKENHEIM

Schönauer Str. 24/26, 04420 Markranstädt, 
Tel. (0341) 9403 385

Einladung                                                                                              

Hiermit werden die Grundeigentümer von land-, forst- und  
fischereiwirtschaftlich genutzten Flächen des Jagdbezirkes 
Frankenheim zur Hauptversammlung und Wahl des neuen Vor-
standes eingeladen.

Freitag, den 26.03.2021, 19.00 Uhr im
Gasthof Lindennaundorf 

Sollte der Termin durch Coronaeinschränkungen ausfallen, so 
möchten wir uns am 23.04.2021, 19.00 Uhr treffen.
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme, vor allem auch jüngerer Mit-
glieder. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
3. Protokoll-Kontrolle der letzten Versammlung
4. Beschlußdaten entsprechend Anwesenheitsliste
5. Beschlüsse

Beschlußvorlagen:
-1./21.  Jahresrechnung 20/21 
-2./21.  Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
 2020/21
-3./21.  Verwendung des Reinertrages
-4./21.  Haushaltsplan 2021/22
-5./21.  Entlastung des Vorstandes 2016-2021
-6./21.  Wahl des neuen Vorstandes 2021- 2026
-7./21.  Informationen und Anfragen
-8./21.  Schlußwort des Jagdvorstehers

In die Anwesenheitsliste hat jeder Jagdgenosse seine aktuelle 
Genossenschaftsfläche einzutragen. Jeder Jagdgenosse muss 
also die Größe seiner Mitgliedsfläche kennen. 
Ist er in fremden Fluren außerhalb der Gemarkungen Franken-
heim, Lindennaundorf und Priesteblich ebenfalls Eigentümer 
von Flächen, so zählen diese nicht zum Jagdbezirk Franken-
heim.
In diesem Falle wäre der Grundbesitzer auch Mitglied in der 
fremden Jagdgenossenschaft. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich 
rechtzeitig vertrauensvoll an den Jagdvorsteher.       
Im Verhinderungsfalle kann ein Mitglied der Genossenschaft 
sich durch einen volljährigen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Die schriftliche Vollmacht muss mindestens den Eigentü-
mer, seine Genossenschaftsfläche/Flurstücksnummern und die 
eigenhändige Unterschrift umfassen.                                                                      
Ein Bevollmächtigter darf bis zu drei Jagdgenossen vertreten.

Schiller, Jagdvorsteherin 

JAGDGENOSSENSCHAF T  KULKW ITZ  –  GÄRNITZ   –
SEEBENISCH

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdge-
nossenschaft Kulkwitz – Gärnitz – Seebenisch am 30.03.2021

Hiermit lade ich alle Eigentümer von jagdlich nutzbaren Flä-
chen in den Gemarkungen Gärnitz, Kulkwitz und Seebenisch, 
die zum Gemeinschaftsjagdbezirk der Jagdgenossenschaft 

Kulkwitz - Gärnitz - Seebenisch gehören und auf denen die Jagd 
ausgeübt wird, zur Versammlung der Jagdgenossenschaft herz-
lich ein.
Die Versammlung findet am Dienstag, den 30.03.2021 um 
18.00 Uhr im Ortsbegegnungszentrum Seebenisch, Ortsteil 
Seebenisch, Ernst –Thälmann - Straße 40 in 04420 Markran-
städt statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung/Eröffnung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Kassenbericht und Prüfbericht des Rechnungsprüfers für 

das Jahr 2019/20
3. Beschluss – Entlastung des Jagdvorstandes durch die Ver-

sammlung der Jagdgenossen
4. Neuwahlen Jagdvorstand, 1. Beisitzender (Schriftführer), 
 2. Beisitzender (Kassenführer) & Rechnungsprüfer
5. Neuvergabe Jagdpachtvertrag ab 01.04.2021
6. Allgemeines
7. Schlusswort des Jagdvorstehers

Aufgrund der aktuelle Corona – Sachlage ist die Teilnehmeran-
zahl auf maximal 15 Personen begrenzt. 

Erik Munkelt, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

JAGDGENOSSENSCHAF T  QUESITZ

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Leider musste die Jahreshauptversammlung mit Wahl zum wie-
derholten Mal aufgrund der Corona-Einschränkungen verscho-
ben werden.
Aus diesem Grund laden wir erneut recht herzlich für Freitag, 
den 23.04.2021 ein. 
Die Sitzung findet wie gewohnt in der Gaststätte „Alte Schmie-
de“ in Quesitz, Hauptstraße 79, beginnend 19.00 Uhr statt.

Tagesordnung
1. Eröffnung
2. Kassenbericht des Jahres 2019 und 2020
3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahl des neuen Vorstandes
5. Allgemeines und Diskussion
6. Schlusswort

Der Vorstand

JAGDGENOSSENSCHAF T  RÄPITZ

Einladung der Jagdgenossenschaft Räpitz zur Jahreshaupt-
versammlung und Wahl des neuen Vorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir starten nun den 3. Versuch. 
Da die für den 18.03.2020 und 08.12.2020 geplanten Jahres-
hauptversammlungen der Jagdgenossenschaft Räpitz wegen 
der Coronapandemie leider ausfallen mussten, laden wir nun-
mehr alle Eigentümer von Grünflächen und Feldeigentümer die 
zum Jagdbezirk Räpitz gehören und auf denen die Jagd ausge-
übt wird erneut zur

Jahreshauptversammlung für Mittwoch, den 07.04.2021 um 
19 Uhr
in die Gaststätte von „Frank’s Bierstube” (Saal) in Räpitz, 
Schkeitbarer Str. 30 herzlich ein.
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Tagesordnung:
1. Eröff nung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Bestäti-

gung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Bericht der Jäger über das vergangene Jagdjahr und den Ab-

schussplan

6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des neuen Vorstandes
8. Schlusswort des Vorsitzenden

Der Vorstand

M I T T E I L U N G E N  A U S  D E M  R A T H A U S

Mit Energie in die Zukunft.

BÜRO DER BÜRGERMEISTERIN 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Februar 2021 wird uns als einer der schneereichsten Winter-
monate der letzten Jahre in Erinnerung bleiben. Eine geschlos-
sene Schneedecke über fast ganz Deutschland wohin das Auge 
blickt, erleben wir besonders in unserer Region sehr selten. Bei 
so viel Schnee in so kurzer Zeit war ein Verkehrschaos leider 
vorprogrammiert. Busse und Bahnen haben ihren Verkehr einge-
stellt. 

In Markranstädt waren drei Unternehmen mit dem Winterdienst 
auf den kommunalen Straßen, Gehwegen und Bushaltestellen 
beauftragt. Auf den Kreis- und Bundesstraßen übernahm der 
Landkreis das Schneeschieben. Darüber hinaus unterstützten die 
Mitarbeiter des Technischen Service und die Hausmeister. Auch 
habe ich mich über die viele Hilfe untereinander gefreut. Gemein-
schaftlich wurden Autos und Einfahrten freigelegt und geholfen, 
wenn jemand stecken blieb. All jenen, die sich unermüdlich für 
die Beseitigung der weißen Schneemassen eingesetzt haben, 
danke ich herzlich für ihr Engagement. Natürlich haben uns auch 
vielerlei Anrufe erreicht, weil einige unzufrieden mit dem Win-
terdienst waren. Ja, der viele Schnee war eine Extremsituation. 
Solche Massen können wir aber nur gemeinschaftlich in den Griff  
bekommen. Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme sind 
gerade in einer solchen Zeit, wo die Nerven eh schon angespannt 
sind, besonders wichtig.

Doch was dem einen Leid, war dem andern Freud. Weiße winterli-
che Landschaften, ein zugefrorener Kulkwitzer See zauberten nicht 
nur bei Kindern ein Lachen ins Gesicht. Es wurde gerodelt, gewan-
dert und selbst Skilanglauf war möglich. So machte auch Winterur-
laub zu Hause Spaß. Wenn Sie dieses Blatt in den Händen halten, 
liegt nun schon der 1. März, der meteorologische Frühlingsanfang, 
hinter uns. In wenigen Tagen gab es somit einen Temperatursprung 
von über 20 Grad. Ein wahres Wechselbad der Gefühle mit Freude 
an den ersten Schneeglöckchen und Krokussen.

Corona hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung unserer Schu-
len ist. Ich bin deshalb dankbar, dass mit dem „DigitalPakt Schu-
le“ der Stadt Markranstädt rund 881.000 Euro Fördermittel für 
den digitalen Ausbau zur Verfügung stehen. In dieser Ausgabe 
wollen wir Sie informieren, wie die Mittel bisher eingesetzt wur-
den und welche Maßnahmen in diesem Jahr anstehen. Eine gute 
Schulbildung unserer Kinder und Jugendlichen ist mir eine Her-
zensangelegenheit. Sie ist der Grundstein für eine gute Zukunft 
für sie und unsere Gesellschaft. Sie dürfen sich darauf verlassen, 
dass unsere Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in meiner 
Arbeit als Bürgermeisterin einen sehr hohen Stellwert haben.

Mittlerweile kann ich auch schon eine erste Bilanz aus den ersten 
100 Tagen meiner Amtszeit ziehen. Ich fühle mich angekommen 

und bin dankbar und froh, dass ich von vielen Menschen sehr viel 
Unterstützung erfahren durfte. Ganz herzlichen Dank dafür. Die 
ersten Bürgersprechstunden haben auch bereits stattgefunden. 
Außerdem konnte ich mich in erste Themen einarbeiten und neue 
Projekte initiieren.

Das engagierte Ganztagsangebot an der Grundschule Großlehna 
möchte ich mit zwei neuen Klassenzimmern und einem Sanitär-
trakt in Modulbauweise stärken. Die Planung für eine Umset-
zung läuft bereits auf Hochtouren, der Fördermittelbescheid ist 
in Aussicht gestellt. Zudem steht noch das Thema Grundschul-
bezirke ab Schuljahr 2022/23 auf der Agenda. Genauso wichtig 
ist es, noch Standortentscheidungen für eine neue Kindertages-
stätte und mögliche Grundschule zu treff en. Bisher konnte der 
Interimsstandort für die dringend notwendigen zusätzlichen 
Krippenplätze vorangetrieben und das neue Feuerwehrgebäude 
in Gärnitz auf den Weg gebracht werden. Für den Pappelwald 
steht der Waldumbau an, wodurch ein nachhaltiger Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet werden soll. Am Alten Ratsgut starten end-
lich auch die Bauarbeiten zum Umbau für das neue Mehrgene-
rationenhaus.

In drei Wochen ist nun Ostern. Trotz verlängerter Osterferien 
wird es aufgrund der Corona-Krise wieder ein Fest zu Hause und 
mit Einschränkungen sein. Machen Sie das Beste aus dieser Zeit. 
Unsere Region hat viel Schönes für einen Familienausfl ug zu bie-
ten. Genießen Sie die ersten Strahlen der Frühlingssonne und 
die erwachende Natur. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Osterfest.

Ihre Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die nächste Bürgermeistersprechstunde fi ndet am Dienstag, 
dem 23. März 2021 in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 
18.00 Uhr statt. Gern nehme ich Ihre Hinweise, Anregungen 
und Anliegen entgegen.  

Aufgrund des aktuellen Coronageschehens bitte ich Sie, Ihren 
Besuch in meinem Sekretariat unter der Tel.-Nr. 034205/61221 
anzumelden. Bitte haben Sie für eine zeitliche Begrenzung von 
max. 15 Minuten Verständnis.
Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln freue ich 
mich, Sie in meinem Büro begrüßen zu können.
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihre Bürgermeisterin
Nadine Stitterich 
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Aufruf zum Bürgerhaushalt – jetzt mitgestalten!

Fortsetzung Titel

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Start des Projektes Bürgerhaushalt ist eine Premiere für 
die Stadt Markranstädt. Bis zum 16. April 2021 können Sie 
Ihre Ideen und Vorschläge in die Planung des Doppelhaushalts 
für die Jahre 2022 und 2023 für unsere Stadt und ihre Orts-
teile einbringen. Zur Verfügung stehen für jedes Haushaltsjahr 
20.000 Euro, d. h. maximal 20.000 Euro für 2022 und maximal 
20.000 Euro für 2023. Die Mittel sollen verwendet werden für:

- kleine Bauarbeiten, Reparaturen an bzw. in städtischen Ein-
richtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrich-
tungen sowie Sportstätten

- Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für städtische 
Einrichtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Kulturein-
richtungen, Sportstätten, Spielplätze sowie Stadtmöblierung

- kleine Instandsetzungsmaßnahmen am Infrastrukturvermö-
gen, wie z.B. Spielplätzen oder Parkanlagen

- Maßnahmen zur Verschönerung des Stadtbildes und der 
Ortsteile

- Maßnahmen zur Verbesserung der Ordnung und Sicherheit.

Vor der Sommerpause entscheidet der Stadtrat in öffentlicher 
Sitzung, welche Vorhaben in den Jahren 2022 und 2023 umge-
setzt werden. Voraussetzung für die Realisierung ist, dass die 
Vorschläge zum Bürgerhaushalt neben den vielen Pflichtaufga-
ben finanzierbar sind. Deshalb sind auch Ihre Vorschläge zur 
Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Markranstädt 
willkommen.

Mitmachen kann jede Person, die mit Haupt- oder Nebenwohn-
sitz in Markranstädt gemeldet ist. Es gibt keine Altersbegren-
zung. Es können auch Vorschläge von Kindern und Jugendlichen 
eingebracht werden. Ihre Ideen reichen Sie bitte schriftlich mit 
Angabe Ihres Vor- und Nachnamens sowie Ihrer Anschrift an:

Per Post: Stadt Markranstädt
 Markt 1
 04420 Markranstädt

Per Fax: 034205/88246
Per E-Mail: post@markranstaedt.de

Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und die-
nen lediglich dem Nachweis Ihres Wohnsitzes. 

Ich freue mich auf Ihre zahlreichen Vorschläge und Ideen und 
lade Sie herzlich ein, sich an dem neuen Projekt Bürgerhaus-
halt zu beteiligen. Hier haben Sie es in der Hand, Ihre bzw. un-
sere Stadt aktiv mitzugestalten. 

Ihre Nadine Stitterich, Bürgermeisterin

Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz, das größte Vernichtungs-
lager des Nazi-Regimes, befreit. Im Jahr 1996 hat der damalige 
Bundespräsident Roman Herzog angeregt, dass der 27. Januar 
der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus werden 
soll. Der nunmehr bundesweit gesetzlich verankerte Gedenk-
tag steht wie kein anderer als Symbol gegen das Vergessen und 
zur Mahnung. In Markranstädt werden seit vielen Jahren unter 

Teilnahme vieler Bürgerinnen und Bürger an alle diejenigen 
Menschen erinnert, die in den Konzentrations- und Arbeits-
lagern der Nationalsozialisten gequält und ermordet wurden. 
Wegen der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung nicht 
im gewohnten Rahmen stattfinden. Bürgermeisterin Nadine 
Stitterich und Pfarrer Michael Zemmrich haben am 27. Januar 
2021 am Ehrendenkmal auf dem Markranstädter Friedhof einen 
Kranz niedergelegt. Mit einer Andacht wurde dem Erinnern ein 
würdevoller und mahnender Rahmen verliehen.

Heike Helbig, Fachbereichsleiterin FB IV

Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus: Bürgermeisterin Nadine Stitte-
rich und Pfarrer Michael Zemmrich

FACHBEREICH IV  –  W IRTSCHAF TSFÖRDERUNG/
STADTMARKETING/SCHULEN UND KULTUR

Umsetzungsstand „Digitalpakt Schule“

Fortsetzung Titel

Am 20. Mai 2020 hat die Stadt dafür einen Fördermittelbe-
scheid über rund 882.000 Euro erhalten. Die Verwendung der 
Mittel erstreckt sich über einen Zeitraum von 2020 bis 2024. 
Die Förderung erfolgt überwiegend für passive und aktive 
Netzwerkkomponenten, welche als Festbeträge für jeden pä- 
dagogisch genutzten Raum zur Verfügung stehen. Nur 20% der 
Mittel fließen direkt in Endgeräte. Die Festbeträge dafür liegen 
z. B. bei 4.000 Euro je Interaktive Tafel, 600 Euro je Note-
book und 450 Euro je Tablet. Trotz einer Förderquote von 90 % 
durch den Bund und 10 % durch das Land ist durch die Festbe-
tragsförderung ein Eigenanteil der Stadt möglich.

Von Mai bis zum Jahresende 2020 wurden in die Digitalisierung 
der Schulen Markranstädts ca. 201.480 Euro investiert, davon 
142.300 Euro Förder- und 59.100 Euro Eigenmittel.

Grundvoraussetzung für den digitalen Unterricht ist ein leis-
tungsfähiger Breitbandanschluss für alle Schulen. Dieser soll 
bis zum Jahr 2024 durch den Landkreis Leipzig geschaffen 
werden. Ziel ist die Bereitstellung von Anschlüssen für Schulen 
mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s. Dabei ist Maßstab: 
Glasfaser bis an die Haustür. Um die Leistungsfähigkeiten bis 
zur Realisierung zu stärken, hat die Stadt Markranstädt an den 
Grundschulen Kulkwitz und Großlehna den Internetanbieter 
gewechselt. An allen Markranstädter Schulen wird damit die 
aktuell verfügbare Bandbreite ausgeschöpft.

Grundlage für den digitalen Unterricht ist zudem eine funk- 
tionstüchtige IT-Infrastruktur in den Schulgebäuden, damit die 

Ausgabe 03 / 2021 | 13. März 2021 | Seite 12 Amtlicher Teil



Endgeräte im Schulalltag gut einsetzbar sind. Zweiter wichti-
ger Baustein ist deshalb die Verkabelung der Schulen mit der 
LAN Technik. Hierauf baut das WLAN-System in den Objekten 
auf, welches den reibungs- und drahtlosen Einsatz der digitalen 
Endgeräte, z. B. Interaktive Tafeln und Tablets, ermöglicht. Als 
erste Schule wurde die Grundschule Großlehna vollständig ver-
kabelt und mit WLAN ausgestattet. Ebenso musste in diesem 
Zusammenhang in Server und Software investiert werden. 

Im Bereich der digitalen Endgeräte wurden für unsere Schu-
len 15 Anzeige- und Interaktionsgeräte, fünf Notebooks und 
jeweils ein Klassensatz Tablets für die Grundschule Großlehna 
und Kulkwitz angeschafft. Ein Klassensatz umfasst dabei 16 Ta-
blets.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wurde das För-
derprogramm „Mobile-Endgeräte-Förderung“ vom Bund auf-
gelegt. Über das Programm konnte der Schulträger mobile 
Endgeräte anschaffen, welche Schülern für das Homeschooling 
leihweise zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung dafür 
ist ein besonderer Bedarf aus Sicht der Schule zum Ausgleich 
sozialen Ungleichgewichtes. Die Stadt Markranstädt hat in 
Abstimmung mit den Schulleitern der einzelnen Schulen 115 
Tablets und elf Laptops inklusive Software im Wert von ca. 
112.000 Euro gekauft. Gefördert wurde die Anschaffung mit ei-
nem Betrag von 105.000 Euro. Diese Mittel wurden zusätzlich 
zum „Digitalpakt Schule“ ausgereicht.

Aufgrund der hohen deutschlandweiten Nachfrage insbesonde-
re bei den Tablets kam es zu Lieferschwierigkeiten. Die Bestel-
lung der Tablets, die bereits im Sommer 2020 ausgelöst wurde, 
werden im ersten Quartal 2021 an die Schulen ausgeliefert.

Auch für dieses Jahr sind umfangreiche Maßnahmen bei der 
Umsetzung des Projektes „Digitalpakt Schule“ geplant. Unter 
anderem wurde an der Grundschule Kulkwitz im ersten Quar-
tal ein Glasfaserkabel zwischen dem Schul- und Hortgebäu-
de verlegt. Dadurch wurde die Voraussetzung geschaffen, die 
neuen Klassenzimmer im Hortgebäude ebenfalls für digitalen 
Unterricht zu nutzen. Zudem sind bereits heute Teilbereiche 
am Schulkomplex in der Parkstraße 9 mit der LAN und WLAN 
Technik ausgestattet. Um die Leistungsfähigkeit des digitalen 
Netzes weiterzuentwickeln, ist die komplette Verkabelung und 
Ausstattungen mit WLAN- am Schulkomplex mit Oberschule 
und Gymnasium in diesem Jahr vorgesehen.

Für den weiteren Ausbau der Digitalisierung bis zum Ende des 
Fördermittelzeitraums im Jahr 2024 stehen der Stadt Markran-
städt noch rund 739.700 Euro zur Verfügung.

Heike Helbig, Fachbereichsleiterin FB IV

Jahrgangspflanzung 2021

Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben. In schöner 
Tradition wurden zu dieser Zeit in Markranstädt für den zu-
rückliegenden Geburtsjahrgang Bäume im Stadtgebiet und den 
Ortschaften gepflanzt. Die Bäume stehen als Zeichen für das 
Wachsen und Gedeihen unserer Jüngsten. Die vergangenen hei-
ßen Sommer haben jedoch gezeigt, dass aufgrund der langen 
Trockenphasen es schwer ist, dem erhöhten Wasserbedarf der 
jungen Bäume nachzukommen. Viele sind deshalb eingegangen 
und eine Ersatzpflanzung war notwendig. Gerade wegen des 
symbolischen Wertes dieser Bäume empfinden wir den Verlust 
und den damit verbundenen Austausch als besonders schmerz-
lich. Deshalb werden wir den Termin in den Herbst verschieben.
Wir bitten alle Markranstädterinnen und Markranstädter, die 
im letzten Jahr Eltern geworden sind, sich bereits heute den 
06. November 2021 vorzumerken. An diesem Tag wollen wir 
– je nach aktueller Corona-Lage – gemeinsam mit Ihnen die 
Jahrgangsbäume für den Geburtsjahrgang 2020 pflanzen. Eine 
persönliche Einladung erhalten Sie rechtzeitig.

Heike Helbig, Fachbereichsleiterin FB IV

Impression Jahrgangspflanzung 2019

K I N D E R   /   J U G E N D   /   S C H U L E

Die Stadt, die gewinnt.

KINDERTAGESSTÄTTE  „ AM STADTBAD“

Videogrüße aus der Kita „Am Stadtbad“

Um den Kindern zu Hause die Zeit des Lockdowns zu versüßen, 
haben wir uns am 03.02.2021 zu einem Videotelefonat verab-
redet. Zeitlich aufeinander abgestimmt, hat je eine Erzieherin 
der beiden Krippengruppen sowie eine Erzieherin aus dem Kin-
dergartenbereich den Kindern eine erlebnisreiche Zeit beschert. 
Anschließend gab es die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Julia 
Matthes, der Leiterin der Kita.
In der Krippe wurde von Silvia Günther das Begrüßungslied „Hal-
lo, schön, dass ihr da seid“ gesungen und damit die anwesenden 
Kinder angesprochen. Ein Kind hat seine Geburtstagsglückwün-
sche online übermittelt bekommen und anschließend wurden 
Fragen nach dem Wohlergehen, nach Erlebnissen mit der Fami-

lie und nach Themen, die die 
Kinder aktuell bewegen, be-
sprochen. Anschließend zeigte 
die Erzieherin das Fingerspiel 
„Pille Palle Polle“ und lud die 
Kinder zum Mitmachen ein.
Franziska Döring sprach mit 
den Eltern ihrer Gruppe über 
das sanfte, bedürfnisorien-
tierte Ankommen nach der 
Wiederaufnahme des Regelbe-
triebs.
Im Kindergartenbereich führte 
Vanessa Raith mit dem japani-
schen Erzähltheater Kamishi-
bai die Geschichte „Für Hund 
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und Katz ist auch noch Platz“ vor, was auf große Begeisterung 
stieß. Dann stellte sie den 13 anwesenden Kindern Fragen zur Ge-
schichte. Anschließend zeigten die Kinder stolz ihre Zimmer und 
erzählten von ihren aktuellen Erlebnissen. Weiterhin wurde das 
Thema Fasching besprochen und die Erzieherin gab zahlreiche 
Tipps zur kreativen Gestaltung bspw. von Konfettikanonen.
Die Familien und Erzieherinnen hatten viel Freude und der 
Wunsch nach einer erneuten Online-Verabredung ist groß!
Mit den daheimbleibenden Kindern und Eltern halten wir den 
Kontakt über die DRK-Homepage: Dort werden Geschichten, Fin-
gerspiele und Lieder hochgeladen. Die Eltern können zusammen 
mit ihren Kindern Portfolioseiten gestalten und zur Wiedereröff-
nung mitbringen. Der Austausch ist rege und harmonisch. Zudem 
bieten wir bei kleinen und großen Sorgen eine telefonische Bera-
tung für die Eltern an, die gern genutzt wird.

Ulrike Seltmann

Die Markranstädter Feuerwehr als Vogelhaus

Ein neuer Blickfang bereichert die Kita „Am Stadtbad“: Nun 
steht eine Miniatur-Ausgabe der Markranstädter Feuerwehr auf 
dem Dach des Geräteschuppens im Garten. Doch diese verschö-
nert nicht nur durch ihre Optik, sie hat auch einen bedeutenden 
Zweck: Bei der Feuerwehr handelt es sich um einen Nistkasten 
und ein Futterhaus für Vögel. Hebt man die Turmspitze, erkennt 
man umgehend das gemütliche Heim für unsere gefiederten 
Freunde.
Durch die Panoramafenster, die vielen Bäume und den nahen 
Park konnten die Kinder der Einrichtung ein feines Gespür ent-

wickeln, die Vögel mit Ruhe und Bedacht zu beobachten. So 
konnten die Kinder feststellen, dass die Eichhörnchen auch sehr 
gern das Vogelfutter aus dem Vogelhäuschen stibitzen! Durch 
das neue Vogelhaus wird dies erschwert, da es massiv gebaut ist 
und vier Wände hat. Der Hausmeister Michael Nörenberg hat die 
Miniatur-Feuerwehr unter begeisterten Blicken der Kindergar-
tenkinder montiert. Wir alle freuen uns auf viele ornithologische 
Beobachtungen!
Zu verdanken haben wir dieses wunderbare Geschenk der Dro-
genhilfe Werkstatt des Städtischen Klinikums „St. Georg“. Die 
Kinder und Erzieher sind total begeistert und bedanken sich auf 
diesem Wege aufs Herzlichste.

Ulrike Seltmann

K I N D E R - ,  J U G E N D - ,  K U LT U R -  U N D  H E I M AT V E R E I N E

Die Stadt, die bewegt.

MARKRANSTÄDTER CARNEVAL CLUB E .  V. 

Am Aschermittwoch … ist alles vorbei …! 

Ja, liebe Freunde des MCC e. V., das war sie, die 61. Session – 
wohl die mit ABSTAND langweiligste Karnevalssession unserer 
Geschichte. Wir hoffen dennoch, euch ein paar Minuten Karne-

valszauber und -freude in die Wohnzimmer gezaubert zu haben. 
Lasst uns die Daumen drücken für eine entspannte und normale 
62. Session unter dem Motto: „Jeder wird zum Superheld, der 
unsre Welt zusammenhält“ (2. Anlauf) 
Auch unter den aktuellen Bedingungen versuchen unsere Grup-
pen ihre Vorbereitungen am Laufen zu halten. Wer Interesse 
an einem neuen Hobby hat, kann sich jetzt gern bei uns via 
WhatsApp (0173-6415395) oder E-Mail (kontakt@mcc-oho.de) 
melden. 

Folgende Möglichkeiten gibt es: 
-  Karnevalistischer Tanzsport: Mädchen und Jungen ab 
 Jahrgang 2015 
-  Weiberrat, Springer, Goldgählschen, Bütt, Männerballett,
 Prinzenpaar und vieles mehr
-  Dekoration und Bühnenbau 
-  Veranstaltungstechnik, Beleuchtung, Ton und Licht  
-  Auf- und Abbauhelfer zu unseren Veranstaltungen 

Auch neben der aktiven Tätigkeit gibt es natürlich Möglichkei-
ten, uns zu unterstützen. 

Wir sind für alles dankbar! Zum Beispiel: 
1. Bekommt Ihr 10% Rabatt bei aboutyou.de mit unserem Code 

CSAYK9G1 - weitere 10% eures Einkaufwertes kommen uns 
zugute. 

2. Kauft bei Amazon Smile zu unseren Gunsten ein.
3. Natürlich sind wir auch über direkte Spenden wahnsinnig 

dankbar! Jeder Euro hilft. 
 IBAN DE13860555921128525620 
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Wir sagen Danke an alle Mitwirkenden, Helfer und fleißigen 
Bienchen während der 61. Session und freuen uns auf alles was 
kommt. 
Der Markranstädter Carneval Club e. V. wünscht allen Mitglie-
dern, Sponsoren und Helfern sowie den Bürgern und Bürgerin-
nen der Stadt Markranstädt ein schönes und erholsames Oster-
fest.

Lallendorf OHO

SSV –  SPIEL-  UND SPORT VEREIN MARKRANSTÄDT E .  V. 

Kreissportbund Landkreis 
Leipzig nominiert Olaf Brosi-
us als „Trainer des Jahres“

Der Kreissportbund Leipziger 
Land veranstaltet im Frühjahr 
traditionell seinen Sportler-
ball und ehrt zu diesem Anlass 
die jeweiligen Sportler und 
Mannschaften des vergan-
genen Jahres.  Aufgrund der 
coronabedingten Ausfälle in 
den verschiedenen Sportarten 
und Disziplinen hat man sich 
in diesem Jahr dafür entschieden, den „Trainer des Jahres“ zu 
ehren. Mit großem Stolz können wir bekannt geben, dass unser 
Trainer der 1. Herrenmannschaft, Olaf Brosius, auf der zehnköp-
figen Kandidatenliste steht und damit die Möglichkeit hat, den 
Preis ins Stadion am Bad zu holen. Olaf Brosius kann man ge-
trost als Beleg dafür heranziehen, dass man den Begriff „One 
Club Men“ etabliert hat. In den 1970er Jahren in der Jugend an-
gefangen, zwischen 1980 und 1998 fast 20 Jahre Spieler der 1. 
Herrenmannschaft und anschließend Trainer der 2. Herrenmann-
schaft sowie Co-Trainer der 1. Herrenmannschaft unter diversen 
Cheftrainern teilweise in Personalunion. Olaf Brosius kann man 
definitiv als Urgestein des SSV Markranstädt bezeichnen. Im 
Sommer 2019 übernahm er dann das Amt des Cheftrainers der 
1. Herrenmannschaft, welche gerade aus der Landesliga Sachsen 
abgestiegen war. Auch seiner Arbeit war es zu verdanken, dass 
die Mannschaft das selbst erklärte Ziel Wiederaufstieg sofort mit 
Leben füllte und von Beginn an an der Tabellenspitze agierte. 
Der Aufstieg in die Landesliga wurde dann aufgrund des coro- 
nabedingten Abbruchs der Spielzeit bereits im Frühjahr perfekt 
gemacht, als man die Tabelle souverän mit fünf Punkten Vor-
sprung anführte.  Außerdem führte er die Mannschaft als einzi-
ges Landesklasse-Team bis ins Viertelfinale des Sachsenpokals 
und bot dort dem damaligen 3. Ligisten und späteren Pokalsieger 
Chemnitzer FC im heimischen Stadion am Bad trotz der 0:4 Nie-
derlage einen bravourösen Kampf. Während der spielfreien Zeit, 
in welchem die Sportplätze aufgrund der Corona Pandemie men-
schenleer waren, zeigte Olaf, dass bei ihm, neben seiner akribi-
schen Trainerarbeit, auch der Spaß und Kreativität nicht zu kurz 
kommen. So kam er auf die Idee eines fiktiven Freundschafts-
spiels gegen den Oberligisten Inter Leipzig, welches er selbst 
kommentierte. Besonderes Highlight war dabei die ausverkaufte 
und mit „Plüsch-Ultras“ voll besetzte Tribüne. Das Spiel endete 
im Übrigen mit einem erwartungsgemäßen torlosen Unentschie-
den. In der neuen Spielzeit, welche leider bereits nach sieben 
gespielten Partien unterbrochen werden musste und bisher nicht 
wieder aufgenommen wurde, führte er das Team auf den aktuell 
für die Teilnahme an den Playoffs berechtigten Platz 7 und steht 
damit erneut sportlich sehr gut da. Außerdem ist Olaf im Verein 
als Greenkeeper aktiv und sorgt seit Jahren dafür, dass die Ra-
senflächen am Stadion am Bad zu den besten im Leipziger Land 
gehören und auch als Spielfläche für u.a. die Bundeligadamen 
des RB Leipzig interessant sind. Aus Sicht des SSV Markranstädt 
ist Olaf sportlich und menschlich nicht mehr wegzudenken und 
eigentlich kaum ersetzbar. Wir sind stolz auf dich, Olaf und drü-
cken dir für die Abstimmung ganz fest die Daumen. Noch bis zum 
10. April 2021 zählt jede Stimme. Darum stimmt unter https://
formulare.lvz.de/sportlerwahl-landkreis-leipzig fleißig ab!!!!

S P O R T V E R E I N E

Die Stadt, die gewinnt.

Die 04. Ausgabe des „Markranstädt informativ“ erscheint am 
10.04.2021. Der Redaktionsschluss für die Stadtverwaltung 

fällt auf den 23.03.2021. 

Besuchen Sie unverbindlich unsere Musterausstellung! Auch samstags!

Ihr Partner in allen Fensterfragen für Neu- und Altbau
« Alles aus eigener Produktion »

• Kunststoff • Holz • Holz-Aluminium • Leichtmetall
 Haustüren • Rollläden • Wintergärten

Verkauf direkt ab Werk
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Die Stadt, die versorgt.

M I T T E I L U N G E N / I N F O R M AT I O N E N

STADTBIBLIOTHEK MARKRANSTÄDT

Medienausleihe in der Stadtbibliothek Markranstädt

Für all diejenigen, die Medien zurückgeben, vorbestellte Me-
dien abholen möchten oder bereits wissen, welche Medien
sie in etwa ausleihen möchten, ist es endlich soweit: Ab 
Montag, dem 1. März, können in der Stadtbibliothek Mark-
ranstädt, Parkstraße 9, montags bis donnerstags zwischen 
15 und 18 Uhr wieder Medien zurückgegeben und entliehen 
werden. Wer die Absicht hat, die Bibliothek zu besuchen, 
möge sich bitte vorab telefonisch unter 034205-44752 bei 
uns melden und dann den Zugang über die Parkstraße benut-
zen. Da das Betreten der Bibliothek noch nicht möglich ist, 
fi ndet die Übergabe der Medien im Eingangsbereich statt. 
Wir bitten Sie, die Corona-Regeln auf dem Schulgelände wie 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie Abstandhal-
ten einzuhalten.
Änderungen vorbehalten.

„40 Tage Aserbaidschan“: Lesung mit Autorin Constanze John

Herzlich einladen möchten 
wir Sie zu unserer Lesung 
mit Autorin Constanze John 
am Montag, 12. April, um 
19 Uhr im Kommunikations- 
und Kreativzentrum (KuK), 
Parkstraße 9 (Schulkom-
plex), die vorbehaltlich der 
dann aktuellen Allgemein-
verfügung zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie statt-
fi ndet.

Nach ihren Reisen durch 
Armenien und Georgien ist 
nun Aserbaidschan, gelegen 
zwischen Kaspischem Meer 
und Kaukasus, das Ziel von 
Constanze John. Es ist ihre 
eigentlich erste Reise durch 
den Orient. Eigentlich, da sie 
bereits als Kind durch das Vorlesen ihrer Mutter durch den 
Orient gereist ist und sie bis heute Geschichten liebt. Cons-
tanze John möchte einen persönlichen Blick auf das Land 
werfen und vollendet mit „40 Tage Aserbaidschan – Unter-
wegs zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer“ ihre Süd-
kaukasus-Trilogie. In Aserbaidschan leben über 10 Millionen 
Einwohner auf einer Gesamtfl äche von 86.600 Quadratki-
lometern. Von der Hauptstadt Baku aus startet die Autorin 
in die einzelnen Regionen des Landes: „Endlich kommt die 
Silhouette der Zwei-Millionen-Stadt Baku in unser Blickfeld. 
Kaum vorzustellen, dass dies noch vor zweihundert Jahren 
eine Stadt in der Wüste gewesen sein soll.“ Ihre Reise führt 
sie von der dortigen Glitzerwelt zu mystischen Welterbestät-
ten und beeindruckenden Nationalparks. Sie erlebt einen 
Schmelztiegel von Nationen und Kulturen, eine Mischung 
aus Orient und Sowjetvergangenheit. Die Autorin erfährt 
eine große Gastfreundschaft und beschenkt den Leser mit 
tiefen Einblicken in ein Land zwischen Orient und Okzi-
dent. „40 Tage Aserbaidschan – Unterwegs zwischen Kau-

kasus und Kaspischem Meer“ gibt erstmals Innenansichten 
nicht nur von der Geschichte und Kultur, sondern auch von 
Spiritualität und Alltag des Landes wieder.

Constanze John, 1959 in Leipzig geboren, studierte Germa-
nistik, Geschichte und Pädagogik und absolvierte ein Fern-
studium am Literaturinstitut in Leipzig. Sie schreibt als Au-
torin für Theater, Oper und Hörfunk. Für ihr Schreiben wurde 
sie mit dem renommierten Johann-Gottfried-Seume Litera-
turpreis ausgezeichnet. Im DuMont Reiseverlag sind bisher 
40 Tage Armenien (2015) und 40 Tage Georgien (2018) er-
schienen.

Die Veranstaltung fi ndet im Rahmen des vom Deutschen Bi-
bliotheksverband (Landesverband Sachsen) organisierten 
Programms „Literaturforum Bibliothek“ statt und wird aus 
Fördermitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Wis-
senschaft, Kultur und Tourismus fi nanziert.

Wir hoff en, dass die Lesung stattfi nden kann und würden uns 
über Ihren Besuch sehr freuen.

„Der kleine Virus Covid 19“ von Mandy Paulik

Mandy Paulik, berufstätige Mutter von zwei Kindern, bekam 
mit, wie das Thema Corona ihren vierjährigen Sohn beschäf-
tigt und es für ihn schwierig ist, es zu verstehen. Da sie nach 
einer kindgerechten Aufklärung vergeblich suchte, entschied 
sie kurzerhand, selbst ein Buch zu schreiben, welches kleinen 
Kindern die Situation nahebringt. Das Büchlein, das dabei ent-
stand, ist verständlich geschrieben und wurde von Mandy Pau-
lik selbst, ihren Kindern und ihrer Mutter illustriert.
In der Geschichte geht es um „den kleinen Virus Covid 19“, 
wie er entstand und sich verbreitet hat, warum viele Menschen 
Angst vor ihm haben und warum Maßnahmen wie Lockdown, 
Kontaktsperren und Masketragen nicht schön sind, aber wich-
tig.
Kindertageseinrichtungen, Horte in Markranstädt und die 
Stadtbibliothek erhielten je ein Exemplar. Dafür bedanken wir 
uns bei Frau Paulik.

Ihre Bibliothekarinnen
Petra Stiehler und Marisa Weigel

(Bildquelle: Dumont 
Verl.)

DEUTSCHES ROTES KREUZ

Informativ, bewegend und immer aktuell: Digitales Magazin 
berichtet über Wissenswertes rund um das Thema DRK-Blut-
spende

Am Donnerstag, den 25. März 2021 ruft das DRK zur Blutspende 
in Markranstädt. Zwischen 15.30 und 19 Uhr werden die Spen-
der in der Oberschule, Parkstr. 09 erwartet.

Welche Blutgruppen gibt es, wie erhalte ich die Information 
über die eigene Blutgruppe, welche Voraussetzungen muss ich 
als Spender erfüllen und welche Erfahrungen geben langjähri-
ge Blutspenderinnen und -spender weiter? Wo kann ich mich 
ehrenamtlich engagieren und wie geht es Patienten, die bereits 
einmal auf Bluttransfusionen angewiesen waren oder diese so-
gar regelmäßig benötigen?

Dölziger Straße 13
04420 Markranstädt

OT Frankenheim

Tel.: (0341) 9420101
Fax: (0341) 94499014

• Spezialbetrieb für 
Balkon-, Terrassen- und   
Loggiaabdichtungen

• Flachdachabdichtung
• Dachdämmarbeiten
• Steildachdeckung
• Abdichtung / Fassade
• Dachstuhlarbeiten
• Gerüstbau
• Dachklempnerarbeiten
• Dachbegrünung (extensiv)

M
itglied der Dachdecker-In

nu
ng

Leistungsverbund

Dachdecker-Innung
Leipzig ®

www.dachdecker-tilo-lehmann.de

Nichtamtlicher TeilAusgabe 03 / 2021 | 13. März 2021 | Seite 16



Seit einigen Monaten werden diese und viele weitere Fragen 
im digitalen Blutspende-Magazin des DRK-Blutspendedienstes 
Nord-Ost unter https://magazin.blutspende.de/ beanwor-
tet. Gut verständlich erhalten die Leserinnen und Leser interes-
sante Einblicke hinter die Kulissen der DRK-Blutspendedienste, 
erfahren unter anderem genau, was mit dem Spenderblut nach 
der Blutspende passiert oder können selbst Themen vorschla-
gen. 
Wer sich für das Blutspenden beim DRK interessiert, sollte 
unbedingt mal reinklicken.  Außerdem ist eine Terminreservie-
rung für alle DRK-Blutspende-Termine erforderlich. Sie kann un-
ter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/ erfolgen 
oder auch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11. Die 
Vorab-Buchung von festen Spendezeiten dient dem reibungs-
losen Ablauf unter Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln.

NATURFORSCHUNG

Der Drosselrohrsänger

Der größte, der einheimischen 
Rohrsänger, ist der Drossel-
rohrsänger (Acrocephalus 
arundinaceus). Er misst 19 
Zentimeter Gesamtlänge und 
wiegt etwa 25 bis 36 Gramm. 
Er ist in Nordwestafrika, auf der Iberischen Halbinsel und bis 
Asien beheimatet. Als Langstreckenzieher überwintert er im 
tropischen und südlichen Afrika. Die Grundfarbe des Rohr-
sängers ist hellbraun, die Kehle und der Überaugenstreif sind 
weißlich. Der Schwanz ist relativ lang und keilförmig abgerun-
det. Sein kräftiger Schnabel ist ca. 17 mm lang und hornfar-
ben. Zur Brutzeit, Mitte Mai, hört man ein lautes „Karre-kar-
re-kiet-kiet“. Im Volksmund wird er auch Rohrspatz genannt. 
Er bewohnt dichte Schilfbestände an Teichen, Seen, Gewässer- 

ufern und Mooren. Entscheidend für den Aufenthalt im dichten 
Schilf und dem Nestbau ist die Halmstärke von 6,5 mm, die er 
mit seinen großen Füßen umgreifen kann. Die Nester werden 
in der Regel bis maximal einem Meter über der Wasserober-
fläche errichtet. Diese faustgroßen Kunstwerke, aus Gräsern, 
Bastfasern, Halmen und Samenständen bestehend, werden im-
mer in mehreren Rohrhalmen eingeflochten. Dabei liegen die 
Nestmulden sehr tief und die hohen Ränder verengen sich oben 
etwas. Damit ist gewährleistet, dass die Eier bei Sturm, nicht 
aus dem Nest ins darunter befindliche Wasser fallen. Das Weib-
chen legt vier bis sechs, grau gesprenkelte Eier, die etwa 14 
Tage lang bebrütet werden. Die Jungen verbleiben bis 14 Tage 
im Nest, vorausgesetzt, dass kein Kuckucksweibchen vorher 
ein Ei in dem Nest abgelegt und der ausgebrütete Jungkuckuck 
die Rohrsängerjungen nicht aus dem Nest geworfen hat. Ver-
blüffend ist, dass das fremde Ei an Größe und Färbung kaum 
von den Eiern der Wirtsvögel zu unterscheiden ist. Die Altvögel 
bemerken nichts von diesem Brutparasitismus und betrachten 
von nun an den Jungkuckuck als ihr eigenes Junges. Selbst die 
orange Farbe des Schnabelinneren, macht sie nicht stutzig. Da 
der Kuckuck sehr schnell wächst, haben die Vogeleltern tüch-
tig zu tun, um ihn satt zu bekommen. Egal, ob es die eigenen 
Jungvögel sind oder um was für einen gefräßigen Nachwuchs 
es sich handelt, er wird mit Insekten, Larven, Raupen, Spinnen 
und anderem Kleingetier versorgt.  Ist der Kuckuck fast flügge, 
liegt er förmlich auf dem Rohrsängernest und hat es vollkom-
men zerdrückt. Nicht selten landet der Jungvogel bei Sturm 
samt Nest im Wasser. Trotz dieser Katastrophe ist die Art aber 
nicht gefährdet, denn das Kuckucksweibchen legt in einer Brut- 
saison etwa 20 Eier. Als Feinde der Rohrsänger steht der 
Mensch ganz oben, indem die Lebensräume zerstört werden. 
Schlechte Witterung, (Starkregen, Hagel, Sturm) sowie natür-
liche Feinde (Greife, Raubsäuger, Möwen, Reiher und der Ku-
ckuck) sollten nicht unerwähnt bleiben.     

Dietmar Heyder

A U S  D E N  O R T S C H A F T E N

Die Stadt, die verbindet.

ORTSCHAF T  RÄPITZ

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

im Namen vom Ortschaftsrat Räpitz, den Jagdpächtern, dem 
Heimatverein Räpitz und der Jagdgenossenschaft Räpitz la-
den wir Sie zur diesjährigen Müllsammlung in unseren Orts-
teilen und Fluren von Schkölen, Schkeitbar, Räpitz und Mey-
hen recht herzlich ein.

Am Sonnabend, dem 27. März um 9 Uhr treffen wir uns auf 
dem Parkplatz am Sportplatz der SG-Räpitz. 
Trotz der Corona-Pandemie wollen wir diese Müllsammlung 
durchführen und werden natürlich streng auf die Hygiene-Vor-
schriften achten. Was unter anderem dazu führt, dass wir lei-
der kein gemeinsames Mittagessen haben werden.

Es ist schon traurig, dass es nach wie vor Mitmenschen gibt, 
die ihren Müll und Unrat einfach in der Natur entsorgen, ohne 
Rücksicht auf die Gesundheit von Mensch und Tier.
Positiv ist, dass sich trotz alle dem immer wieder viele Bürge-
rinnen und Bürger und junge Menschen finden, den Müll von 
anderen zu beseitigen. Dafür schon erst einmal recht vielen 
Dank.

Sollten allerdings unvorhergesehene Probleme welcher Art 
auch immer sich einstellen, werden wir diese Sammelaktion 
kurzfristig absagen müssen.

Roland Vitz,
Ortsvorsteher  

Hauptstraße 32 
04420 Quesitz 
Telefon 034205 85112
info@gebaeudereinigung-merkel.de
www.gebaeudereinigung-merkel.de

MeisterbetriebMeisterbetrieb
Glas- & Gebäudereinigung MerkelGlas- & Gebäudereinigung Merkel

• Haushaltsnahe Dienstleistungen 
   (bei Pflegegrad Abrechnung über Krankenkasse möglich)

• Gartenarbeiten 
• Hausmeisterservice
• Gardinenservice
• Malerarbeiten

Sicherheit in Sauberkeit

Meisterbetrieb
Glas- & Gebäudereinigung Merkel
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ORTSCHAF T  KULKW ITZ

Liebe Kulkwitzer, Gärnitzer und Seebenischer,

nach einem kurzen, aber heftigem Wintereinbruch und einer 
unsäglich langen und einsamen Corona-Zeit blicken wir nun 
voller Hoffnung und mit vielen Erwartungen auf das Frühjahr.  
Werden wir uns wieder treffen dürfen, Feste feiern dürfen, eine 
Urlaubsreise machen, Verwandte besuchen und vor allem – 
dürfen unsere Kinder wieder in die Schule, in den Kindergar-
ten, wieder in den Vereinen Spaß haben, sich mit allen Freun-
den treffen? Wir hoffen es, aber wir wissen es nicht. Trotzdem 
hat der Ortschaftsrat seine Planungen aufgenommen. Gern 
möchten wir, dass in unserem Ortsbegegnungszentrum das 
gesellschaftliche Leben einzieht, dass wir es nutzen können, 
wie wir uns das vorgestellt haben. Auch unsere Seniorenfahrt 
oder die Weihnachtsfeier sollen wieder stattfinden. Ebenso die 
Jahrgangsbaumpflanzung für unsere neugeborenen Kinder, ist 
es doch eine schöne Tradition. Zur Tradition werden soll auch 
die Müllsammelaktion. So wollen wir mindestens einmal im 
Jahr durch den Ort gehen und liegengebliebenen Müll einsam-
meln und aufräumen.  Wir haben uns viel vorgenommen, wenn, 
ja wenn uns Corona lässt. Und so hoffen wir alle, dass diese 
schlimme Zeit bald vorbei ist und wir wieder einen normalen 
Alltag führen können.

Wenn Sie Ideen, Anregungen aber auch Kritik haben, dann 
wenden Sie sich an die Ortschaftsräte. Wir sind für jeden Hin-
weis dankbar und freuen uns auf Ihre Mithilfe.
Ihnen allen wünschen wir frohe Ostern, hoffentlich im Kreise 
Ihrer Familien und Freunde. Bleiben Sie gesund.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr Ortschaftsrat Kulkwitz

Carmen Osang, im Namen des Ortschaftsrates

ORTSCHAF T  ALTRANSTÄDT /  GROSSLEHNA

Liebe Großlehnaer,
liebe Altranstädter,

ich möchte, wie versprochen, regelmäßig zu Projekten in unserer 
Ortschaft berichten. In der Ortschaftsratssitzung am 25.02.2021 

habe ich die Ortschaftsräte informiert, dass der sog. Eilantrag 
zu unserer Klage bezüglich der Einhaltung des Eingemeindungs-
vertrages, die Grundschule Großlehna betreffend, abgelehnt 
wurde. Natürlich ist es zunächst wenig erfreulich, dass in der 
Urteilsbegründung die Erfolgsaussichten im Hauptsachever-
fahren als gering eingeschätzt werden. Andererseits wird be-
gründet, dass mit der Entscheidung dem Hauptverfahren nicht 
vorgegriffen werden soll. Deshalb bleibt der Ortschaftsrat opti-
mistisch. Allerdings muss man realistisch einschätzen, dass es 
wohl in diesem Jahr nicht mehr zur Verhandlung kommen wird.
Deshalb hatte ich mit der Elternsprecherin der Grundschule, 
Frau Judith Heine, einen Gesprächstermin mit der Bürgermeis-
terin, Frau Stitterich, wahrgenommen. Wir haben die Informa-
tion erhalten, dass für zwei Module, über die ich bereits im 
Januar informiert habe, Fördermittel beantragt wurden. Gleich-
zeitig haben wir darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr die 
Neubewertung der gebildeten Grundschulbezirke entsprechend 
Beschluss des Stadtrates rechtzeitig erfolgen muss. Tatsache 
ist, wenn es bei dem bisherigen Einzugsgebiet bleibt, haben wir 
in diesem Jahr 7 und im nächsten Jahr 8 Grundschulklassen in 
einer Schule, die ursprünglich für 4 Klassen gebaut wurde. Das 
hält der Ortschaftsrat nicht für vertretbar und hält deshalb am 
Klageverfahren bezüglich der Sicherung des besonderen päda-
gogischen Konzeptes fest.
An der Rudolph-Breitscheid-Straße in Großlehna entsteht ak-
tuell ein erster Abschnitt eines Wohnbaugebietes mit sechs 
Einfamilienhäusern (gegenüber dem Teich), das mit einer kur-
zen Stichstraße erschlossen wird. Für diese Stichstraße sollte 
der Ortschaftsrat einen Entscheidungsvorschlag für den Stra-
ßennamen unterbreiten. In einer weiteren Bebauungsplanung 
soll das Gebiet durch die Fortsetzung der Stichstraße bis zur 
Bahnhofstraße (kurz vor dem Bahnübergang) mit sieben weite-
ren Einfamilienhäusern geführt werden. Der Ortschaftsrat hat, 
nach verschiedenen Überlegungen, den Straßennamen „An der 
alten Tankstelle“ vorgeschlagen. Viele Einwohner wissen noch, 
dass an dieser Stelle der Rudolph-Breitscheid-Straße eine Die-
seltankstelle für Landwirtschaftsfahrzeuge war. Der Stadtrat ist 
dann für die Straßennamensvergabe zuständig.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass 
der Ortschaftsrat bereits im Mai letzten Jahres einen Ortstermin 
für eine sog. Verkehrsschau unter Beteiligung des Straßenver-
kehrsamtes, der Polizei, des Ordnungsamtes Markranstädt und 
Ortsvorsteherin zur prekären Parksituation im Gewerbegebiet 
gefordert hat. Ein Hinweis dazu ist jetzt auch an die neue Bür-
germeisterin ergangen. Ich rechne damit, dass nunmehr ein 
solcher Termin in den nächsten Wochen organisiert und statt-
finden wird.
Für die jungen Familien mit einem im Jahr 2020 geborenen 
Kind noch abschließend eine Information: Die alljährliche 
Jahrgangspflanzung wird für diese Kinder erst am 6. November 
diesen Jahres stattfinden. Hintergrund ist, dass die bisher im 
Frühjahr gepflanzten Bäume durch die trockenen Sommer stark 
Schaden genommen haben. Es ist sinnvoll, die Pflanzung in den 
Spätherbst zu verlegen, damit ein gutes Anwachsen und Ge-
deihen der Bäume gewährleistet werden kann. Sicher wird der 
zuständige Fachbereich IV der Stadtverwaltung  separat dazu 
berichten.
So bleibt mir nur noch die Gelegenheit, Ihnen allen ein schönes 
und sonniges Osterfest zu wünschen. Die Hoffnung ist, dass die 
Infektionszahlen der Corona-Pandemie bis zu diesem Zeitpunkt 
so weit gesunken sind, dass wir das Osterfest mit mehr als nur 
einem Gast feiern können.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Carina Radon
Ortsvorsteherin
Bürgermeisterin a.D.

(Bildquelle: myheimat.de)
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T E R M I N E  /  V E R A N S T A LT U N G E N

Die Stadt mit gutem Ton.

Veranstaltungen können nur stattfinden, wenn sie entspre-
chend der jeweils gültigen Allgemeinverfügung zu Bekämp-
fung des Corona-Virus erlaubt sind. Bitte informieren Sie 
sich ggf. durch Aushänge, direkt beim Veranstalter oder in 
der Tagespresse über die hier vorbehaltlich abgedruckten 
Angaben.

MÄRZ

Osterspaziergang Marktarkaden
Marktarkaden in Markranstädt
21.03. | 13 – 17 Uhr | Händler der Marktarkaden

APRIL

Keine Veranstaltungen im Berichtszeitraum

Angebote des Jugendclub (JC) Markranstädt und Jugendclub 
(JC) Großlehna

CJD JUGENDCLUB MARKRANSTÄDT
Der Jugendclub ist unter Einhaltung der geltenden Verordnun-
gen und Hygieneregelungen geöffnet (Änderungen vorbehalten). 
Hier können Jugendliche ihre Freizeit verbringen und die vielsei-
tigen Angebote nutzen.
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 13 - 18 Uhr 

Alle Informationen rund um den Jugendclub gibt es auf Face-
book & Instagram: „CJD Jugendclub Markranstädt“, vor Ort,  
telefonisch: 034205-411394 / 0151-40638242 und per Mail:  
jc.markranstaedt@cjd.de. 

TERMINE /  VERANSTALTUNGEN

MGH-Sprechstunde zur Coronaschutzimpfung
Das Mehrgenerationenhaus Markranstädt bietet ab sofort Un-
terstützung für Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet 
und noch keine Coronaschutzimpfung erhalten haben.
Ab März erreichen Sie uns dienstags und donnerstags von 9 - 
13 Uhr telefonisch unter 034205 449967. Wir helfen Ihnen 
bei der Registrierung, Terminvereinbarung, beim Transport in 
ein Impfzentrum nach Borna oder Leipzig und beim Ausfüllen 
der erforderlichen Unterlagen. 
Gern beantworten wir Ihre Fragen in einem persönlichen Ge-
spräch im Mehrgenerationenhaus Weißbachweg 1!

Alle Angebote und Veranstaltungen im MGH sind durch die Co-
rona-Schutz-Verordnung (Stand 22.02.21) weiterhin untersagt. 
Die Beratungsstelle „Durchblick" ist aber nach Terminverein-
barung persönlich für Sie da. Sie erreichen das Mehrgenerati-
onenhaus der Volkshochschule Landkreis Leipzig auch wieder 
telefonisch vor Ort unter 034205 449967 und per E-Mail unter  
m.unverricht@vhsleipzigerland.de. Informationen finden 
Sie tagesaktuell im Internet unter www.vhsleipzigerland.de/ 
mehrgenerationenhaus.

Bleiben Sie uns wohlgesinnt!
Beste Grüße sendet das Team des MGH

MEHRGENERATIONENHAUS MARKRANSTÄDT

Weißbachweg 1, 04420 Markranstädt
Telefon: 034205 449941 | Fax: 449951
E-Mail: mgh@vhsleipzigerland.de  
Internet: www.vhsleipzigerland.de

S E N I O R E N

Die Stadt, die verbindet.

SENIORENRAT DER STADT MARKRANSTÄDT 

Der Seniorenrat der Stadt Markranstädt wünscht allen Seniorin-
nen und Senioren der Stadt beste Gesundheit.
Aufgrund der allgemeinen Lage können zurzeit leider keine ge-
meinsamen Aktivitäten stattfinden. Der Seniorenrat ist aber dar-
auf vorbereitet, dass nach Aufhebung der bestehenden Beschrän-
kungen wieder interessante Veranstaltungen stattfinden können.

Steffi Herbst,
Seniorenrat

Subdirektion Glusa & Partner
Leipziger Str.70 - 04420 Markranstädt
Tel 034205 453560
dirk.glusa@ergo.de
www.dirk-glusa.ergo.de

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

Logopädie in 
Markranstädt

Praxis für Sprach-, Sprech-, Stimm- & 
Schluckstörungen • Katrin Schmeißer

Leipziger Straße 2
04420  Markranstädt

Telefon: 03 42 05 / 50 37 82
Mobil: 0163 / 170  11 51

Für Terminvereinbarungen oder Fragen bin ich unter 
den oben genannten Nummern für Sie erreichbar!

Leipziger Straße 2

©magdal3na - stock.adobe.com
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Liebe Seniorinnen und Senioren,
ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag und wünsche 
Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Glück im neuen 
Lebensjahr.

Ihre Bürgermeisterin Nadine Stitterich
im Namen des Stadtrates, der Ortschaftsräte
des Seniorenrates und der Mitarbeiter der Stadtverwaltung

MÄRZ

13. März
Erhard Baudner Markranstädt 70. Geburtstag
Steffi   Meinel Markranstädt 70. Geburtstag
Waltraud Wuttig Schkölen 80. Geburtstag
14. März
Werner Weißenfels Markranstädt 70. Geburtstag
Ruth Schwenkner Markranstädt 85. Geburtstag
Margot Roick Kulkwitz 85. Geburtstag
15. März
Rosemarie Frenzel Markranstädt 80. Geburtstag
16. März
Klaus Franke Altranstädt 70. Geburtstag
Heinz Wolf Markranstädt 80. Geburtstag
17. März
Uwe Nossing Frankenheim 70. Geburtstag
Peter Zieba Frankenheim 75. Geburtstag
Paul Lange Markranstädt 95. Geburtstag
18. März
Bärbel Hoff mann Markranstädt 70. Geburtstag
19. März
Margrit Bachmann Markranstädt 70. Geburtstag
Wolfgang Backhaus Markranstädt 70. Geburtstag
Stephanie Schade Göhrenz 70. Geburtstag
20. März
Lutz Brennecke Markranstädt 75. Geburtstag
Marianne Menzel Markranstädt 80. Geburtstag
Rolf Rochler Markranstädt 80. Geburtstag
21. März
Monika Leskovitz Frankenheim 70. Geburtstag
Sigrid Lauckner Markranstädt 85. Geburtstag
22. März
Herta Zierus Markranstädt 75. Geburtstag
23. März
Hans-Peter Haufe Markranstädt 70. Geburtstag
Rudolf Schamal Altranstädt 80. Geburtstag
Manfred Schinkel Frankenheim 80. Geburtstag
25. März
Doris Letz Frankenheim 70. Geburtstag
26. März
Helmar Thiere Markranstädt 70. Geburtstag
Annemarie Lindner Markranstädt 75. Geburtstag
Christine Muthig Göhrenz 75. Geburtstag
27. März
Wolfgang Schmidtke Großlehna 80. Geburtstag
Annelies Bärike Markranstädt 90. Geburtstag
29. März
Manfred Reichelt Markranstädt 80. Geburtstag
30. März
Christa Haenel Markranstädt 75. Geburtstag
Jürgen Heinich Seebenisch 75. Geburtstag
Marie-Luise Engelmann Altranstädt 80. Geburtstag
31. März

Wolfgang Zehmisch Frankenheim 85. Geburtstag
APRIL

02. April
Herbert Hilbert Markranstädt 85. Geburtstag
Siegfried Peitsch Göhrenz 70. Geburtstag
04. April
Manfred Albani Markranstädt 95. Geburtstag
Hans-Werner Knäpper Markranstädt 70. Geburtstag
05. April
Fred Klein Markranstädt 70. Geburtstag
07. April
Wilhelm-Friedrich Scheer Markranstädt 70. Geburtstag
08. April
Günter Gummlich Markranstädt 90. Geburtstag
Gabriele Pitzschel Markranstädt 70. Geburtstag
09. April
Rose-Marie Paasch Markranstädt 75. Geburtstag

Herzliche Geburtstagsgrüße verbunden mit den besten Wün-
schen für Gesundheit und Wohlergehen sowie Zufriedenheit 
wünschen die Einrichtungsleitung, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner des 

AWO Seniorenzentrums „Am See“ in Markranstädt
08.04. Frau Karin Schlösser zum 78. Geburtstag

AWO Seniorenzentrum „Im Park“ in Markranstädt
24. 03. Herr  Andreas Werzner zum 65. Geburtstag
02.04. Herr Hans-Joachim Ronge zum 87. Geburtstag
03.04. Frau Isolde Schmidt zum 78. Geburtstag
06.04. Frau  Erika Hoff mann zum 92. Geburtstag
06.04. Herr Werner Engert zum 83. Geburtstag

Dölziger Straße 13
04420 Markranstädt

OT Frankenheim

Tel.: (0341) 9420101
Fax: (0341) 94499014

• Spezialbetrieb für 
Balkon-, Terrassen- und   
Loggiaabdichtungen

• Flachdachabdichtung
• Dachdämmarbeiten
• Steildachdeckung
• Abdichtung / Fassade
• Dachstuhlarbeiten
• Gerüstbau
• Dachklempnerarbeiten
• Dachbegrünung (extensiv)

M
itglied der Dachdecker-In

nu
ng

Leistungsverbund

Dachdecker-Innung
Leipzig ®

www.dachdecker-tilo-lehmann.de
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K I R C H L I C H E  N A C H R I C H T E N

Die Stadt, die verbindet.

EV.  –  LUTH.  KIRCHGEMEINDE MARKRANSTÄDTER
LAND -  RÜCKMARSDORF -  DÖLZIG

Pfarramt und Friedhofsverwaltung Markranstädt
Frau Pataki, Herr Merz
Schulstraße 9, 04420 Markranstädt
Tel. Pfarramt: 034205/83244; Fax: 034205/88312
Tel. Friedhofsverwaltung: 034205/88255; Fax: 034205/88312

Das Pfarramt und die Friedhofsverwaltung Markranstädt 
(Schulstraße 9, 04420 Markranstädt) sind dienstags von 9 Uhr 
bis 12 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 19 Uhr für Sie geöff-
net. Hierfür ist jedoch eine vorherige telefonische Terminab-
sprache unter Pfarramt: 034205-83244 / Friedhofsverwaltung: 
034205-88255 erforderlich. Für Termine auf den Friedhöfen 
der Friedhofsverwaltung Markranstädt bitten wir ebenfalls um 
vorherige telefonische Absprache unter Tel. 034205-88255.

Pfarramt und Friedhofsverwaltung Rückmarsdorf
Frau Heyde
Dorfstr. 2, 04178 Leipzig
Tel. Pfarramt und Friedhofsverwaltung: 0341/9410232; 
Fax: 0341/9406975

Sozialkaufhaus St. Martin Lädchen: 
(Markt 11, Eingang Zwenkauer Straße - Tordurchfahrt): 
zur Zeit geschlossen, bitte beachten Sie die Aushänge
Tel.: 0162-793 8733 E-Mail: info@sankt-martin-lädchen.de

E-Mail: kg.markranstaedter_land@evlks.de
Homepage: 
www.kirche-markranstädterland-rückmarsdorf-dölzig.de

Terminvereinbarung mit Pfr. Zemmrich
034205/88388 bzw. 034205/83244

Förderverein zum Erhalt der St. Laurentiuskirche Tel./Fax: 
034205/87293

Veranstaltungen im Weißbach-Haus, Schulstr. 7: 
Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt, bitte beachten sie den 
Gemeindebrief und die Aushänge

Gottesdienste:

Lätare, 14. März   
9 Uhr P* in Lausen / Lektor Dr. Hiller
10 Uhr  P* in Rückmarsdorf mit anschl. Abendmahl / 

Pfr. Zemrmich
10.30 Uhr  P* in Markranstädt / Lektor Dr. Hiller

Donnerstag, 18. März: 
19.30 Uhr  Andacht in Miltitz / Pfr. Zemmrich

Judika, 21. März  
9 Uhr  P* in Miltitz / Lektorin Frau Wummel
10 Uhr P* in Dölzig / Lektorin Frau Ziemann
10.30 Uhr P* in Markranstädt / Lektorin Frau Wummel

Palmarum, 28. März 
 9 Uhr P* in Lausen / Pfr. Zemmrich
10 Uhr  P* in Frankenheim / Sup i.R. Vollbach
10.30 Uhr  P* in Markranstädt / Pfr. Zemmrich

Mittwoch, 31. März  
14.45 Uhr  Andacht in Markranstädt / Pfr. Zemmrich
19.30 Uhr  Andacht in Rückmarsdorf / Pfr. Zemmrich

Gründonnerstag, 1. April 
19.30 Uhr S* mit Erstabendmahl der Konfirmanden / 
 Pfr. Zemmrich
19.30 Uhr  Andacht in Rückmarsdorf / Frau Hoffmann 

Karfreitag, 2. April    
9 Uhr  Passionsandacht in Quesitz / Pfr. Zemmrich
10 Uhr P* in Rückmarsdorf / Prädikant Weniger
10.30 Uhr  Passionsandacht in Markranstädt mit anschl. 

Abendmahl / Pfr. Zemmrich
14.30 Uhr  Passionsandacht in Miltitz / Pfr. Zemmrich
15 Uhr  Andacht zur Sterbestunde in Lindennaundorf / 

Sup- i.R. Vollbach

Ostersonntag, 4. April  
10 Uhr P* in Dölzig / Präd. Weniger
10.30 Uhr  Familiengottesdienst in Markranstädt / 
 Pfr. Zemmrich

Ostermontag, 5. April  
10.30 Uhr P* in Miltitz / Pfr. Zemrmich

Quasimodogeniti, 11. April 
10 Uhr  P* in Frankenheim / Sup i.R. Vollbach
14 Uhr Andacht zum Christusweg in Miltitz / 
 Pfr. Zemmrich
14.45 Uhr  Andacht zum Christusweg in Lausen / 
 Pfr. Zemmrich
15.45 Uhr  Andacht zum Christusweg in Kulkwitz / 
 Pfr. Zemmrich
16.45 Uhr  Andacht zum Christusweg in Quesitz / 
 Pfr. Zemmrich
17.30 Uhr  Andacht zum Christusweg in Markranstädt /
 Pfr. Zemrmich

*P = Predigt- / F= Familien- / S* = Sakramentsgottesdienst

EV.  KIRCHENGEMEINDEN ALTRANSTÄDT, 
GROSSLEHNA ,  SCHKEITBAR UND THRONITZ

Ostergruß:

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich grüße ich Sie alle mit diesem Auszug aus einem Reise-
bericht des Schriftstellers Albert Camus: „…Auf den sandigen 
Hängen...blickte ich in der Mittagsstunde auf das Meer, das sich 
kaum bewegte, und löschte jenen zweifachen Durst, den man 
nicht lange hinhalten kann, ohne dass unser Wesen ausdörrt: 
zu lieben und zu bewundern… Ich fand jene frühere Schönheit 
wieder, den jungen Himmel, und erkannte mein Glück, dass ich 
durch die ärgsten Jahre des Wahns hindurch die Erinnerung 
an diesen Himmel in mir bewahrt hatte. Er war es, der mich 
vom Verzweifeln abgehalten hatte. Seit jeher habe ich gewusst, 
dass die Ruinen von Tipasa jünger sind als unsre Baustellen 
und unsere Schutthaufen. Die Welt erneuert sich hier täglich in 
einem immer neuen Licht… Ich habe Tipasa dann wieder ver-
lassen und habe Europa mit seinen Kämpfen wiedergefunden. 
Doch die Erinnerung an jenen Tag trägt mich noch immer und 
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hilft mir, mit dem gleichen Herzen das Mitreißende wie auch 
das Bedrückende hinzunehmen. Was kann ich in dieser schwe-
ren Stunde anderes ersehnen, als dass ich nichts ausschließen 
möge und lerne, sowohl den schwarzen wie den weißen Faden 
zum gleichen Seil zu winden, das bis zum Zerreißen gespannt 
ist? In allem, was ich bis heute getan und gesagt habe, glaube 
ich diese zwei Kräfte zu erkennen, auch wenn sie sich wider-
streiten. Ich konnte das Licht, in dem ich geboren wurde, nicht 
leugnen und wollte auch den Zwängen unserer Zeit nicht aus-
weichen…“
Mitten in unsere Zeit (fast 70 Jahre später) scheint auch Licht. 
In unsere oft schier unwirkliche Zeit hinein. Es sind Menschen, 
die sich nicht in Streit, Fingerzeigen und Hass erschöpfen. Es 
sind Menschen, die für Sie und Dich beten. Es ist das Osterlicht 
auch - dass selbst der Tod ein Ende findet. Christus ist aufer-
standen! Er ist wahrhaftig auferstanden! Diesen Ostergruß wer-
den Menschen für Sie und Dich sprechen, ohne zu vereinnah-
men, nur mit aller Hoffnung für alle, alle.

Gesegnete vorösterliche und österliche Zeit! 

Pfarrer Oliver Gebhardt

Herzliche Einladungen:

Sonntag, 14. März 2021:
10 Uhr, Großlehna: Andacht (Lektor Henry Losse-Eder)

Mittwoch, 16. März:
14 Uhr, Großlehna/ Garten am Pfarrhaus: Frauenkreis (Pfarrer 
Oliver Gebhardt).

Sonntag, 21. März:
10 Uhr, Schkeitbar: Andacht in der Kirche (Kantorin Christine 
Heydenreich und Losse-Eder).

Sonntag, 28. März:
10 Uhr, Großlehna: Andacht (Gebhardt).

Gründonnerstag, 1. April:
18 Uhr, Werben: Andacht (Gebhardt).
19 Uhr, Zitzschen: Andacht (Gebhardt).

Karfreitag, 2. April:
14 Uhr, Altranstädt: Andacht.
15. 30 Uhr Großlehna: Andacht (Gebhardt).
17 Uhr, Schkeitbar: Andacht (Gebhardt).

Ostersonntag, 4. April:
10 Uhr, Großlehna: Festgottesdienst (Losse-Eder).
14 Uhr, Schkeitbar: Familien-Festgottesdienst (Gemeindepäda-
gogin Barbara Busch).

Ostermontag, 5. April:
10 Uhr, Altranstädt: Festgottesdienst (Gebhardt).
14 Uhr, Thronitz: Festgottesdienst im Grünen an der Kirche 
(Gebhardt).

Mittwoch, 7. April:
15 Uhr, Schkeitbar im Pfarrgarten: Gemeindekreis.

Sonntag, 11. April:
10 Uhr, Großlehna: Gottesdienst (Losse-Eder).

Montag, 12. April:
14 Uhr, Altranstädt: Frauenkreis im Pfarrgarten.

Mittwoch, 14. April:
14 Uhr, Thronitz: Frauenkreis an der Kirche.

Sonntag, 18. April:
10 Uhr, Schkeitbar: Gottesdienst (Gebhardt).

Dienstag, 20. April:
14 Uhr, Großlehna: Frauenkreis am Pfarrhaus.

Unsere regelmäßigen Kreise werden gemäß der Corona-Schutz-
verordnung und unter der Beachtung der Coronaregeln statt-
finden. 

Pfarrbereich Kitzen-Schkeitbar                                                                                                          
Pfarrer Oliver Gebhardt, Pfarramt Kitzen-Schkeitbar, Kitzen, 
Brunnengasse 1 in 04523 Pegau,  Tel.-Nr.: 034203/54841, 
E-Mail: kirchekitzenschkeitbar@kk-mer.de 
Pfarrer direkt: oliver.gebhardt@kk-mer.de
Sprechzeiten der  Pfarramtssekretärin, Frau Tintemann, im-
mer dienstags von 15 bis 19 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 
Uhr im Pfarramt in Kitzen     

LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAF T 
MARKRANSTÄDT

Eisenbahnstr. 23

Gemeinschaftsstunde - miteinander Gottes Wort hören
Jeden Sonntag – 15 Uhr 

Bibelstunde - zum Gespräch über Bibel, Glauben und Alltag
Jeden Mittwoch, 19 Uhr

Büchertisch - Christliche Literatur, Karten, Bildbände, Lo-
sungen und Kalender
Verkauf vor und nach unseren Veranstaltungen oder nach Ab-
sprache mit Ruth Neubert. (Telefon: 034205/84670)

Angaben unter Vorbehalt. Bitte beachten Sie die aktuellen Hin-
weise im Schaukasten am Haus der Eisenbahnstr. 23. 
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K O N TA K TA D R E S S E N

Stadt Markranstädt
Markt 1, 04420 Markranstädt 
Tel.  034205 61-0 
Fax  034205 88246
post@markranstaedt.de

Öffnungszeiten:
Die Stadtverwaltung bleibt weiterhin 
geschlossen. Bei unaufschiebbaren 
und dringenden Angelegenheiten 
bitten wir um eine telefonische Ter-
minabsprache. Ihre Anfragen können 
unter der Rufnummer 034205/61-0 
zu folgenden Zeiten gestellt werden
Montag 8 – 15 Uhr
Dienstag 8 – 15 Uhr
Mittwoch 8 – 15 Uhr
Donnerstag  8 – 15 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr

Bürgerrathaus Markranstädt 
Markt 1, 04420 Markranstädt
Tel. 034205 61-0
Fax 034205 61-145
Öffnungszeiten:
Montag:  8 – 12 Uhr
 13 – 15 Uhr
Dienstag:  8 – 12 Uhr 
 13 – 18 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  8 – 12 Uhr 
 13 – 17 Uhr
Freitag:  8 – 12 Uhr

Bürgermeistersprechstunde 
jeden 4. Dienstag im Monat von 
15 bis 18 Uhr

Stadtbibliothek
Parkstraße 9, Tel. 034205 44752
Fax  034205 44761
Mo – Do 15 – 18 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung
(Änderungen vorbehalten)

Heimatmuseum
Altes Ratsgut, Hordisstraße 1 
(Eingang Gebäuderückseite)
heimatmuseum@markranstaedt.de
Aktuell geschlossen

Büro für Stadtgeschichte
Leipziger Straße 17
Tel.  034205 208949
Bürozeiten: 
Di, Do  9 bis 12 Uhr
Di, Do  13.30 bis 15.30 Uhr 

Jugendclub Markranstädt
Am Stadtbad 31, Tel. 034205 411394
Öffnungszeiten: Mo – Do 14-18 Uhr

Jugendclub Großlehna
Merseburger Straße 4

Tel.  034205 411394 
Öffnungszeiten: Aktuell geschlossen

Seniorenrat d. Stadt Markranstädt
Markt 1, 04420 Markranstädt
senioren@markranstaedt.de
Ansprechpartner: Steffi Herbst, 
Bernd Meißner

Sprechstunde des Friedensrichters
Schiedsstelle, Frau Anke Römer,
jeden 2. Donnerstag im Monat,
18 bis 19 Uhr
Rathaus, Markt 1, Zimmer 1

Kommunales Jobcenter Landkreis 
Leipzig 
Standort Markkleeberg 
Tel. 03437 98460

Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig 
Tel. 034299 706055 (neu)

Notrufnummern
Vertragsärztlicher Notdienst: 
0341 19292
Feuerwehr / Rettungsdienst: 112
Polizei: 110
Rettungswache Markranstädt:  
034205 42168
Polizeirevier Leipzig-Südwest:
Tel. 0341 94600

Beratungsstellen
Allgemeine Beratungsstelle 
„Durchblick“
Mehrgenerationenhaus
Weißbachweg 1, 
Tel. 034205 699780 
durchblick@markranstaedt.de
Öffnungszeiten: 
Di, Do  8 bis 12 Uhr
Di  14 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Beratungsstelle der Diakonie 
Leipziger Land
Schulstr. 7, Termine n. Vereinbarung
Familienberatungsstelle
Tel. 034205 209545
Mail kjf@diakonie-leipziger-land.de
Schuldnerberatung
Tel. 03433 274020
Mail sb.borna@diakonie-leip-
ziger-land.de
Schwangerschafts(konflikt)beratung
Dienstag 8-14 Uhr, u. n. Vereinbarung
Tel. 0176 76763222
skb@diakonie-leipziger-land.de
Beratungsstelle des DRK Kreisver-
bandes Leipzig-Land e. V. 
Eisenbahnstraße 16
Suchtberatung (Di + Mi 8 – 14 Uhr)
Termine nach Vereinbarung
Tel. 034205 44340

Schwangerschafts-, Familien-, 
Paar- u. Lebensberatung (Do 8.30 – 12 
/ 13.30 – 16 Uhr), Tel. 034205 84280
Energieberatungsstelle der 
Verbraucherzentrale Sachsen
jeden 4. Donnerstag im Monat 
15 bis 17 Uhr, Rathaus, Beratungs-
raum, 1. Etage Terminvergabe unter 
0800 809802400 
Rentenberatung des Versicherungs-
ältesten der Deutschen Rentenver-
sicherung Mitteldeutschland
Herr Nüßlein – Beratung in Markran- 
städt, Mehrgenerationenhaus, Weiß-
bachweg 1, jeden 2. / 4. Montag im 
Monat 13 – 19 Uhr, Bitte Termine ver-
einbaren unter: 0341 3586624

Fundtiere
Erster Freier Tierschutzverein 
Leipzig und Umgebung e. V.
Tel.: 0341 911 715 4
Mobil: 0171 650 594 4
Mail: info@tierheim-leipzig.de

Kindertageseinrichtungen / Horte 
Ev.-Luth. Kindertagesstätte 
„Marienheim-Storchennest“
Marienstraße 5 – 7, Markranstädt
Tel.  034205 87337
Kita „Waldknuffel“ (AWO)

Am Hoßgraben 7, Markranstädt 
Tel.  034205 88220 
Kita „Forscherinsel“ (AWO)

Am Alten Bahnhof 21 A, 
OT Seebenisch,
Tel. 034205 411382
Kita „Spatzennest“ (DRK)

Dorfstraße 1, OT Räpitz
Tel.  034444 20138
Kita „Spatzenhaus“ (Volkssolidarität)

Sportlerweg 5, OT Altranstädt
Tel.  034205 99245
Kita „Weißbachzwerge“ (AWO)

Weißbachweg 1, Markranstädt
Tel. 034205 44927
Kita „Am Stadtbad“ (DRK)

Am Stadtbad 35, Tel. 034205 998595
Hort Markranstädt/Baumhaus (AWO)

Neue Straße 29, Markranstädt
Tel.  034205 209341 (Baumhaus)
Tel.  034205 404716 (Schulgebäude)
Hort „Weltentdecker“ (AWO)

Ernst-Thälmann-Straße 8, OT Gärnitz
Tel.  034205 58878
Hort „Nils Holgersson“
(Volkssolidarität), Schwedenstraße 1, 
OT Großlehna, Tel. 034205 427613

Kindertagespflege 
Doreen Kaudelka „Spatzennest“
Faradaystr. 30, Tel. 034205 45653
Steffi Krabbes „Zapfenklein“
Göhrenzer Str. 14, 

Tel. 034205 88176 
Kathrin Friedrich „Zwergenland“
Am Grünen Zweig 4, Tel. 0177 
6872837

Schulen
Grundschule Markranstädt 
Neue Straße 31, Tel. 034205 4047-00
Grundschule Kulkwitz
Ernst-Thälmann-Straße 8, OT Gärnitz
Tel.  034205 58879
Grundschule „Nils Holgersson“
Schwedenstraße 1, OT Großlehna 
Tel.  034205 42760
Oberschule Markranstädt
Parkstraße 9, Markranstädt 
Tel.  034205 88257
Gymnasium Markranstädt
Parkstraße 9, Markranstädt 
Tel.  034205 88005
Musik- und Kunstschule 
Landkreis Leipzig
Unterrichtsorte: Kindertagesein-
richtungen, Mehrgenerationenhaus, 
Grundschulen, Gymnasium, 
Tel. 03433 26970
Mehrgenerationenhaus / Volks-
hochschule Leipziger Land
Weißbachweg 1
Tel.  034205 449941 
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Die Unternehmen der Marktarkaden laden ein zum 
OSTERSPAZIERGANG am 21.03.2021

Auch wenn man es bei tiefen Minusgraden und Schneemas-
sen im Februar nicht glauben konnte, doch der Frühling steht 
vor der Tür. Die ersten Sonnentage des Jahres bringen Vor-
freude auf die wärmere Jahreszeit und damit auch die Hoff-
nung, dass wieder ein wenig Normalität einzieht. 
Natürlich wissen wir noch nicht, ob alle unsere Läden bis 
dahin wieder geöffnet haben, aber „wir lassen Ostern nicht 
ausfallen“. Deshalb wollen die Unternehmen der Marktarka-
den einladen: zum OSTERSPAZIERGANG – parallel zum Früh-
lingsanfang am Sonntag, dem 21.03.2021. Sicher erinnern 
sich viele Markranstädter an die Tradition der letzten Jahre.

Im Rahmen der Zulässigkeiten werden wir anknüpfen und 
rund um den Kinderfestbrunnen einen kleinen Wochenmarkt 
organisieren. So zeigen wir Ihnen vielfältige Ostersortimen-
te, die Sie an diesem Tag bestellen und pünktlich zum Oster-
fest abholen können. Natürlich bringen wir Ihre Bestellungen 
auch auf Anfrage an Ihre Wunschadresse.
Damit der „Osterspaziergang“ auch ein Spaziergang wird, 
freuen wir uns, wenn alle kleinen Gewerke von Markranstädt 
sich an diesem Tag uns anschließen und ihre Frühlingsange-
bote in und vor Ihren Läden zeigen. Lasst uns im Rahmen der 
Möglichkeiten den Frühlingsanfang feiern und uns gemein-
sam auf Ostern einstimmen.

Heike Haut, MKS Ideenshop
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Stimmzettel für die Sportlerwahl 2020 in der aktuellen 
Ausgabe des Landkreis Leipzig Journal

Auch in diesem Jahr  werden  im Landkreis Leipzig die 
„Sportler  des Jahres“ ermittelt. Allerdings gibt es wegen der 
ausgefallenen Wettkämpfe eine Änderung. Bei der Gemein-
schaftsaktion von Kreissportbund und Leipziger Volkszeitung 
bewerben sich diesmal zehn Nachwuchstrainer und zehn Trai-
ner aus dem Erwachsenensport. Neben einer Fachjury können 
sich auch alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises an der 
Trainerwahl beteiligen – Ihre Stimme zur Trainerwahl! Bitte 
geben Sie Ihre Stimme für die Bewerber ab! Dabei dürfen Sie 
in jeder der zwei Kategorien jeweils genau ein Kreuz setzen! 
Bei der Auszählung der Stimmen wird nur ein Originalcoupon 
pro Einsender gewertet.
Bitte senden Sie den Original-Stimmzettel (keine Kopien) bis 
zum 10. April 2021 an: 

Kreissportbund Landkreis Leipzig 
Bahnhofstraße 25 
04683 Naunhof

red

Nebenablagerungen Papier, Pappe und Karton (Blaue Ton-
ne)

Auf Grund der eingegangenen Anfragen und Leserbriefe sieht 
sich die KELL GmbH zu folgender Klarstellung veranlasst: Mit 
Pressemitteilung vom 26.01.2021 hat die KELL GmbH darüber 
informiert, dass nicht ordnungsgemäß bereitgestellte Neben-
ablagerungen von Pappen und Kartonagen zukünftig als sol-
che gekennzeichnet und von der Entsorgung ausgeschlossen 
werden. Diese Vorgehensweise bezieht sich insbesondere auf 
die seit Jahren zunehmende unsachgemäße Bereitstellung von 
Pappen und Kartonagen aus dem „gewerblichen Bereich“ und 
nicht vorrangig auf die derzeit vermehrt anfallenden Abfälle in 
den Haushalten des Landkreises.
Fallen im Ausnahmefall (wie z.B. in der derzeitigen Pandemie) 
bei sonst ausreichendem Behältervolumen mehr Pappen und 
Kartonagen an, werden diese selbstverständlich weiterhin in-
nerhalb der Regelentsorgung mitgenommen!
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Abfälle durch die 
Mitarbeiter der KELL GmbH ohne Gefährdung aufgenommen 
und in eine bereits geleerte Papiertonne oder ins Abfallsam-
melfahrzeug eingebracht werden können. Dazu ist es erforder-
lich, dass die Pappen und Kartons gebündelt sind, problemlos 
angehoben werden können und in die Öff nung der Papiertonne 
passen. Diese beträgt 45 x 45 cm.
Diese Maßnahme ist auch unter den Bedingungen der derzeiti-
gen Pandemie erforderlich und angemessen. Gerade durch den 
höheren Anfall von Pappen und Kartonagen in Haushalten kann 
nur durch eine ordnungsgenmäße Bereitstellung der Abfälle 
die Sicherheit der Mitarbeiter und die Entsorgungssicherheit 
für alle Haushalte gewährleistet werden.
Reicht das Behältervolumen für Haushalte dauerhaft nicht aus, 
so muss der jeweilige Grundstückseigentümer die erforderli-
chen Behälter nachbestellen.
Für die Fälle, wo die erforderliche Zerkleinerung großforma-
tiger Pappen und Kartonagen vom Abfallerzeuger nicht ge-
wünscht oder diesem im Einzelfall nicht zumutbar ist, bietet 
der Landkreis (analog der Entsorgung von Sperrmüll) die Mög-
lichkeit an, den Abfall ohne Zusatzgebühren im Bringsystem 
auf den Wertstoff höfen des Landkreises abzugeben.
Für die Entsorgung von Papier Pappen und Kartonagen aus dem 
gewerblichen Bereich gelten davon abweichende Regelungen. 
Hier ist die Bereitstellung von Papier, Pappen und Kartonagen 
neben den zugelassenen Abfallbehältern generell ausgeschlos-
sen.

PM Kell GmbH

Subdirektion Glusa & Partner
Leipziger Str.70 - 04420 Markranstädt
Tel 034205 453560
dirk.glusa@ergo.de
www.dirk-glusa.ergo.de

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
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Leipziger Buchmesse fi ndet nicht statt

Ausgewählte Literaturbegegnungen im Mai

Die pandemische Entwicklung und die damit verbundenen 
Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen machen 
eine weitere Planung der Leipziger Buchmesse für Ausstel-
ler*innen, Programmteilnehmer*innen und die Leipziger 
Messe unmöglich. Daher wird der Verbund aus Leipziger 
Buchmesse, Manga-Comic-Con, Leipzig liest und 27. Leipzi-
ger Antiquariatsmesse nicht vom 27. bis 30. Mai 2021 statt-
fi nden. Geplant sind stattdessen Live-Lesungen und Verlags-
präsentationen im digitalen Raum sowie an ausgewählten 
Orten in Leipzig, um die Wartezeit bis zur Leipziger Buch-
messe im März 2022 zu überbrücken. Im Fokus der Veranstal-
tungsreihe im Mai steht die Begegnung. Auf einer digitalen 
Plattform werden Lesungen präsentiert. Zusätzlich wird es 
– je nach Pandemielage – ausgewählte Präsenzveranstaltun-
gen mit Publikum geben, dazu gehören auch die Verleihung 
des Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 
der Preis der Leipziger Buchmesse.

pm, Leipziger Messe (Foto: Ulrich Koch)

Neuer Service: Umtausch-Check

Verbraucherzentrale startet Online-Service rund um Rück-
gabe, Garantie und Gewährleistung

Im weiter andauernden Lockdown boomt der Online-Handel. 
Möchten Verbraucher*innen dort erworbene Produkte umtau-
schen, zurückgeben oder reparieren lassen, stehen sie vor zahl-
reichen rechtlichen Fragen. Abhilfe schaff t ab sofort der neue 
Umtausch-Check der Nutzer*innen eine rechtliche Ersteinschät-
zung zu ihrem individuellen Fall bietet.
Kann ich das zurückgeben? Wohl jeder kennt die Situation, dass 
ein Produkt doch nicht gefällt oder, oft noch ärgerlicher, plötz-
lich kaputt ist. Laut einer repräsentativen Umfrage hat fast jeder 
zweite Verbraucher in den letzten drei Jahren mindestens einen 
defekten Artikel reklamiert. Die Umfrage zeigt auch, dass den 
Betroff enen in der Mehrheit der Fälle nicht bewusst ist, welche 
Rechte ihnen zustehen.
Für solche Fälle haben die Verbraucherzentralen den Um-
tausch-Check entwickelt. „Auf der Seite erhalten Verbraucher 
nach Eingabe einiger Informationen jederzeit eine kostenlose Erst-
einschätzung zur Rechtslage in ihrem Fall“, sagt Nicole Schnei-
der, Leiterin des Projektes Wirtschaftlicher Verbraucherschutz 
bei der Verbraucherzentrale Sachsen. So verrät der Check zum 
Beispiel, ob ein Käufer die vor drei Wochen online bestellte Jog-
ginghose noch zurückgeben kann.
Auch abseits von online bestellter Ware deckt das Tool Fragen 
rund um Garantie und Gewährleistung ab. Geht die im Laden-
geschäft erworbene Waschmaschine zum Beispiel während 
des Lockdowns kaputt, erhalten Nutzer auch hierfür rechtliche 
Erstinformationen und bei Bedarf Vorlagen für einen Brief an 
den Verkäufer oder Hersteller, mit dem sie ihre Rechte geltend 
machen können. „Bleiben nach der Nutzung des 
Checks doch noch Fragen off en, 
hilft die Verbraucherzentrale vor 
Ort weiter“, so Schneider. Und 
wer sich ganz allgemein ei-
nen Überblick über die Unter-
schiede zwischen Rückgabe, 
Garantie und Gewährleistung 
verschaff en möchte, kann das 
ebenfalls auf www.um-
tausch-check.de mit Hilfe 
einer interaktiven Grafi k 
tun. 

PM, Verbraucherzentrale Sachsen

PPPRAXIS FÜR RAXIS FÜR RAXIS FÜR PPPHYSIOTHERAPIEHYSIOTHERAPIEHYSIOTHERAPIE
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Zwenkauer Str. 15 • 04420 Markranstädt 
Tel.: 034205 / 404 830 • Fax: 404 831 • Mobil: 0177 / 400 300 9 

E-Mail: Info@Physiotherapie-Heymer.de

www.Physiotherapie-Heymer.de

Leistungsangebot
Manuelle Therapie 
Krankengymnastik 
Osteopathie für 
Erwachsene und Kinder 
Kiefergelenksbehandlung 
(bei cmd) 

Manuelle Lymphdrainage 
Massagen / Fango 
Elektrotherapie & 
Ultraschall 
Schröpfkopftherapie 
Kinesiotape 
Fußreflexzonentherapie
















Verstärkung gesucht

Gesucht wird zur Verstärkung ein Fleischer (m/w/d) für 
die Produktion sowie ein freundlicher, engagierter und 
zuverlässiger Verkäufer (m/w/d) für ca. 100 Stunden im 
Monat oder 450,00 Euro Basis.

Ich freue mich auf Ihre schriftliche oder persönliche 
Bewerbung! 

Kontakt: Fleischerei Seidel 
Alte Leipzigerstr. 14 , 06237 Leuna OT Kötzschau

 Fleischer für die Produktion (m/w/d)
 Verkäuferin (m/w/d)
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Achtung! – Zecken wieder aktiv

In Sachsen bereits 114 registrierte Borreliose-Infektionen

Der Wind bläst angenehm ins Gesicht, die Vögel beginnen zu 
zwitschern und die ersten Sonnenstrahlen des Jahres laden zu 
erholsamen Spaziergängen in den Wäldern und Parks ein – viele 
Menschen freuen sich gerade jetzt auf den Frühling und darauf 
endlich wieder viel öfter und länger an der frischen Luft unter-
wegs zu sein. Doch Achtung!  Ungewöhnlich früh im Jahr warnen 
Gesundheitsexpertinnen und -experten vor Zecken, die je nach 
Zeckenart im hohen Gras und Büschen auf frisches Blut warten 
oder eigeninitiativ losmarschieren. Sie werden unterschiedlich 
schnell aktiv, sobald es an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen 
wenige Grad über dem Gefrierpunkt ist. „Die meist unbemerkten 
Stiche einer Zecke können zu ernsthaften Infektionen führen. Mit 
der nun immer früher beginnenden Zeckenzeit steigt das Risiko 
für den Menschen, bereits zu Jahresbeginn an Erregern zu erkran-
ken“, sagt Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der BARMER 
in Sachsen und verweist auf die aktuellen Zahlen des Robert 
Koch-Instituts. 

Zecken-Hotspots in Sachsen
Als FSME-Risikogebiete ausgewiesen hat das Robert Koch-In-
stituts die sächsischen Regionen um Bautzen und Zwickau, 
den Erzgebirgs- und Vogtlandkreis sowie der Kreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge, aber auch die Region um Meißen und 
Dresden. 

Schutz vor Infektionen
„Zecken sind Überlebenskünstler, die auch längere kalte Phasen 
gut überstehen können. Was viele nicht wissen: Zecken lassen 
sich nicht von Bäumen fallen, sondern klettern nur bis zu einer 
Höhe von maximal 1,50 Metern, um sich dann von einem vor-
beigehenden Wirt abstreifen zu lassen. Daher sollte sich jeder, 
der jetzt die Natur wieder mehr genießen will, vor ihnen schüt-
zen“, rät Dr. Fabian Magerl und empfiehlt zur Vorsorge gegen eine 
FSME-Infektion die rechtzeitige Impfung für alle, die in Risiko-
regionen wohnen oder dorthin reisen wollen. Zur Vermeidung 
von Borreliose-Infektionen gibt es keine Impfung. Hier hilft nur 
Vorsicht. Grundsätzlich sollten Menschen bei Waldspaziergän-
gen geschlossene Kleidung und Schuhe tragen. Oberteile mit 
langen Ärmeln und hochgezogene Socken über die Hosenbeine 
sind für den eigenen Schutz besonders empfehlenswert. Auf 
freie Hautpartien sollte darüber hinaus Insektenabwehrmittel 
aufgetragen werden. Außerdem ist es trotz schützender Kleidung 
sinnvoll, nach einem Tag in der Natur den Körper nach Zecken ab-

Hoffentlich bald wieder mehr als Rehasport im MED4FIT!

Rehasport im MED4FIT ist, auch jetzt, unter speziellem Kon-
zept im MED4FIT über den Lockdown möglich. Die normalen 
Mitgliedschaften ruhen aktuell aber noch. Beiträge wurden für 
Fitness vom Studio im Interesse der Kunden nicht eingezogen. 
Inhaber Hagen Hering: „Es ist schwer über so lange Zeit keine 
Einnahmen zu haben, im Gegensatz zu vielen anderen Clubs 
haben wir uns trotzdem dafür entschieden, nicht auf Kosten 
der Kunden die Beiträge abzubuchen. Jeder einzelne hatte 
Einbußen, da müssen wir alle zusammenhalten. Ich hoffe, das 
honorieren viele Mitglieder und kommen nach dem Lockdown 
zu uns zurück.“  Wer aktuell einsteigen will, kann das nur über 
seine Rehasportverordnung, die man über nahezu jeden Arzt 
erhalten kann. Termine sind nach telefonischer Anmeldung 
möglich. Das Medical-Studio befindet sich im Teichweg 16 in 
Markranstädt auf 800 m2. Telefon: 034205411311.

Hagen Hering, Med4Fit

zusuchen. Falls es trotz Sicherheitsmaßnahmen zu einem Stich 
kommt, sollte die Zecke umgehend mit einem eng an der Haut an-
gelegten Hilfsmittel ohne Drehbewegung herausgezogen werden. 
„Anschließend muss die Einstichstelle gut beobachtet werden. 
Zeigt sich nach einigen Tagen eine an Größe zunehmende Rö-
tung, sollte man dringend eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. 
Denn dann kann eine Borreliose übertragen worden sein, die me-
dikamentös behandelt werden muss“, sagt Dr. Magerl.

PM, BARMER Sachsen

- Anzeige -

Beratung - Planung - Installation - Service
Intelligente Haustechnik

Ihr Partner im Elektroinstallationshandwerk

Elektroinstallationen GmbH & Co.KG

Gewerbeviertel 12
04420 Markranstädt
info@lutz-rau-elektro.de

Tel.:  034205 713 -0
Fax: 034205 713 -21
Funk:  0178 5664726

Jetzt über Ausbildungsmöglichkeiten informieren: 
Schnuppertag bei uns in der Firma – Sie entscheiden 

wann, rufen Sie uns an! Auch samstags möglich.

Po
dologiePo
dologie

Ilona Busch
Praxis für 

medizinische Fußpflege

Zugelassen für alle Krankenkassen

Friedrich-Ebert-Straße 15 • 04539 Groitzsch
Tel. 034296 74666 • Funk 0162 5217447

Zwenkauer Straße 29 • 04420 Markranstädt
Tel. 034205 699760 • Funk 0162 5217447

Nicolaistraße 1 • 04643 Geithain
Tel. 034341 40250 • Funk 0162 5217447

Bahnhofstraße 30 a • 04575 Neukieritzsch
Tel. 034342 78993 • Funk 0176 94900550

Hausbesuche: 
Yvonne Ludwig • Funk 0157 73033472
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Sachsen eröffnet Impfmöglichkeit für nächste Priorisierungs-
stufe

Erzieher, Lehrende in Grund- und Förderschulen, Menschen 
mit Vorerkrankungen und Behinderung und andere können 
Termin buchen

Teilweise gibt es leider wohl noch Probleme bei der Registrie-
rung der Gruppen. Nach einer Information des Sächsischen 
Sozialministeriums können in Sachsen  nun auch Personen der 
zweithöchsten Priorisierungsstufe geimpft werden, die 18 bis 64 
Jahre alt sind. Dazu zählen nach einer Änderung der Impfverord-
nung des Bundes auch Personen, die in Kitas, Kindertagespflege, 
Grund- und Förderschulen tätig sind. Verimpft wird der Impfstoff 
AstraZeneca. Die Termine können 

- online unter sachsen.impfterminvergabe.de oder 
- telefonisch unter 0800 0899089 gebucht werden. 

Bei der Registrierung gibt es aber wohl noch teilweise Proble-
me. Weitere Informationen zu den priorisierten Gruppen finden 
Sie unter https://www.coronavirus.sachsen.de/faq-coronaschut-
zimpfung-9336.html oder https://drksachsen.de/impfzentren/
faqs-allgemein.html. Mit der früheren Impfung von Grundschul- 
und Förderschullehrern sowie Erziehern soll die Öffnung von 
Schulen und Kitas sinnvoll flankiert und mehr Sicherheit geschaf-
fen werden. Da der Impfstoff AstraZeneca sehr gut vor schweren 
Krankheitsverläufen schützt und es hierfür noch vor freie Impf-
termine gibt, steigt Sachsen in die Impfung der Priorisierungs-
stufe 2 ein. Von dieser Entscheidung profitieren auch Menschen 
mit Vorerkrankungen und Behinderungen, die dringend auf eine 
Impfung warten. Das sächsische Sozialministerium wird die 
Nachfrage beobachten und schnellstmöglich Impfmöglichkeiten 
auch weiteren Personengruppen anbieten.

Nachweis der Impfberechtigung
Zum Nachweis der Impfberechtigung ist eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers bzw. ein ärztliches Attest notwendig. Geimpft wer-
den können vorerst nur die Menschen der Priorisierungsgruppe 
2, die zwischen 18 und 64 Jahre alt sind. Geimpft wird in den 13 
Impfzentren mit dem Impfstoff AstraZeneca. Die anderen beiden 
Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna werden weiterhin 
vorrangig an die über 80-Jährigen verimpft. Personen, die der 
höchsten Priorisierungsgruppe 1 angehören, können sich auch 
weiterhin gleichberechtigt zu einer Impfung anmelden. 

PM, Landratsamt Landkreis Leipzig

In die Gruppe 2 mit hoher Priorität gehören folgende Personen 
unter 65 Jahre, die sofort Impftermine buchen können:

‣  Sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 bei Personen: 
- mit Trisomie 21, 
- nach Organtransplantation 
- mit einer Demenz, einer geistigen Behinderung oder psychiatri-

scher Erkrankung 
- mit malignen hämatologischen Erkrankungen, nicht in Remissi-

on befindlichen Krebserkrankungen oder Krebserkrankungen vor 
oder während einer Krebsbehandlung oder einer onkologischen 
Anschlussrehabilitation 

- mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder 
ähnlich schwerer chronischer Lungenerkrankung 

- mit Diabetes mellitus (HbA1c ≥ 58 mmol/mol 7,5%) 
- mit Leberzirrhose oder chronischer Lebererkrankung 
- mit chronischer Nierenerkrankung 
- mit Adipositas (BMI > 40) 
- bei denen nach Prüfung durch eine Einzelfallkommission eben-

falls ein (sehr) hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Vi-
rus besteht 

‣  Enge (max. zwei) Kontaktpersonen von
- nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person 

im Alter von 70 Jahre oder älter oder die eine der vorgenannten 
Erkrankungen hat.

- Personen ≥65 Jahre in stationären Einrichtungen zur Behandlung, 
Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen 

- schwangeren Personen, auch Hebammen bzw. Personal invol-
viert in die Geburtsvorbereitung. 

‣  Personen, die in stationären Einrichtungen oder in ambulanten 
Pflegediensten geistig oder psychisch behinderter Menschen pfle-
gen, betreuen oder versorgen

‣  Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem 
hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 tätig sind
- Personen nach Organtransplantationen 
- Ärzte und Personal mit regelmäßigem unmittelbaren Patienten-

kontakt, sofern nicht in der höchsten Priorisierungsstufe
- Personal der Blut- und Plasmaspendedienste 

‣  Polizei- und Ordnungskräfte, die bei ihrer Tätigkeit zur Sicherstel-
lung öffentlicher Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen, ei-
nem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind,

‣  Personen, die tätig sind
- im öffentlichen Gesundheitsdienst,
- in relevanter Position zur Aufrechterhaltung der Krankenhausin-

frastruktur, 
- in Obdachlosenunterkünften und Asylbewerberunterkünften 

oder dort untergebracht sind,
- in Kitas, Kindertagespflege, Grund- und Förderschulen.

• Häusliche Kranken- und Altenpflege

• Betreuungs- und Entlastungsleistung nach 
§45 b SGB XI

• Ambulante Hauswirtschaftspflege

• Beratungsbesuche und soziale Betreuung

• Betreutes Wohnen in den Marktarkaden in  
Markranstädt

• Urlaubs- und Verhinderungspflege 

• Vermittlung von Pflegeheimplätzen in den  
DRK-Altenpflegeheimen Taucha u. Zwenkau

Sozialstationen /Soziale Dienste

Leipzig und Umland gGmbH

Pflegedienstleiterin 
Sabine Niedermeyer
Eisenbahnstr. 16,
04420 Markranstädt 

Telefon: 
034205 / 87116

PFLEGEDIENST MARKRANSTÄDT

www.drk-leipzig-land.de
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Kaltstart in den Frühling

Die Temperaturen werden wieder wärmer, die Tage länger und die 
zusätzlichen Sonnenstunden versprechen einen positiven Schub 
für Laune, Energielevel und Immunsystem. Dem gegenüber steht 
das Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit. Wie passt das zusammen? 
Und welche Maßnahmen helfen, um fit und voller Elan in die blü-
hende Jahreszeit durchzustarten?

Gründe für die Frühjahrsmüdigkeit
Statt sich über steigenden Temperaturen, sonnige Tage und die 
aufblühende Natur freuen zu können, quälen sich viele Menschen 
ab Anfang März mit Müdigkeit, Kreislaufproblemen, Kopfschmer-
zen und Antriebslosigkeit herum – all das sind Symptome der 
sogenannten Frühjahrsmüdigkeit. Die Vermutung dahinter war 
lange Zeit, dass die Nährstoffspeicher nach einem langen Winter 
leer seien, weil in dieser Zeit nicht genug frisches Obst und Ge-
müse gegessen wurden. Eine These, die sich auf Grundlage der 
prall gefüllten Obst- und Gemüseabteilungen in Supermärkten nur 
schwer aufrechten erhalten lässt. Ärzte vermuten mittlerweile, 
dass hinter der Frühjahrsmüdigkeit eher ein Hormon-Ungleich-
gewicht steckt, dass sich in erster Linie auf das Glückshormon 
Serotonin und das Schlafhormon Melatonin zurückführen lässt. 
Serotonin hat einen aktivierenden Effekt und Melatonin sorgt für 
Entspannung. Im Frühjahr gerät das Verhältnis der beiden Neurot-
ransmitter ins Ungleichgewicht, so die Schlussfolgerung der Me-
diziner. Etwa zwei bis vier Wochen braucht der Körper häufig, um 
das Gleichgewicht wiederherzustellen. Hinzu kommt: Durch die 
steigenden Temperaturen kann der Blutdruck sinken, was eben-
falls häufig zu Schwindel und Müdigkeit führt.

Gegenstrategien
Um der Frühjahrsmüdigkeit möglichst schnell wieder zu entkom-
men, ist es hilfreich sein Aktivitätsniveau möglichst hoch zu hal-
ten. Dies bedeutet allerdings auch, sich kontraintuitiv zu verhal-
ten und gerade dann die Bewegung zu suchen, wenn einem so gar 
nicht danach ist. Durch körperliche Aktivitäten lässt sich die Mü-
digkeit wirkungsvoll vertreiben - der Kreislauf kommt in Schwung 
und der Blutdruck steigt. Auch Wechselduschen und -bäder, hel-
fen den Kreislauf und die Durchblutung anzuregen.
Die Sonne spielt beim Kampf gegen die Frühjahrsmüdigkeit eine 
wesentliche Rolle. Durch die Sonneneinstrahlung auf der Haut 
wird die Serotonin-Produktion gesteigert und das Tageslicht fun-
giert als biologischer Wecker. Aufenthalte unter freiem Himmel 
sorgen dafür, genügend Sonnenlicht abzubekommen. Wenn mög-
lich sollten mindestens die Arme, das Dekolleté und das Gesicht 
freiliegen. Auf den geliebten Mittagsschlaf sollte hingegen eher 

verzichtet werden, weil dadurch Melatonin produziert und Sero-
tonin verbraucht wird. Ebenfalls ratsam ist es, auf eine gesunde 
Ernährung zu achten. Frisches Obst und Gemüse unterstützen die 
Stoffwechselprozesse und können damit zu einem hohen Ener-
gielevel beitragen. Gerade nachdem im Winter viele Menschen 
besonders deftig und reichhaltig gegessen haben, fällt die Um-
stellung unter Umständen schwer. Den Fokus im Frühling bewusst 
wieder auf frische und leicht verdauliche Lebensmittel zu legen, 
senkt die Wahrscheinlichkeit von Frühjahrsmüdigkeit allerdings 
erheblich. Auch auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von 
etwa 1,5 bis 2 Litern am Tag sollte geachtet werden, um Konzen-
trationsstörungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit zu verhindern.

medicalpress

Entgiftungskur: Nach Krisenzeiten mit neuer Energie in den 
Frühling starten

Ein wintermüder Stoffwechsel, auch bedingt durch Einschrän-
kungen und Homeoffice, wenig Bewegung an der frischen Luft, 
fettreiche Ernährung und auch mal ein Gläschen Wein zu viel: 
All dies belastet die Entgiftungsfunktion der Leber. In der Folge 
fühlt man sich oft müde, kraftlos, aufgeschwemmt sowie all-
gemein unwohl. Auch Kopfschmerzen und Hautunreinheiten 
treten häufig auf. Um Fettverdauung und Leberfunktionen ins 
Gleichgewicht zu bringen, bieten sich jahrhundertealte Kräu-
terrezepturen nach der Tibetischen Konstitutionslehre an: 
Padma GaLeTib etwa wird morgens eingenommen und soll Gal-
lenfluss, Fettverdauung und Fettsäurestoffwechsel am Tag an-
regen. Zur Unterstützung der Lebertätigkeit nimmt man abends 
die tibetische 3-Früchte-Formel HepaTib ein. Mehr dazu gibt es 
unter www.padma.de.                                                                djd

(Foto: Fotolia - Serghei Starus)

 Unser Team betreut sie gern in 
unserer Wohnanlage!

GmbH

Rufen Sie uns an, gerne auch mobil unter 0173 3917543.

Leipziger Straße 2c • 04420 Markranstädt • Tel.: 03 42 05 / 9 92 33 • www.pflegedienst-engel.de

 Beschäftigungstherapie ist sehr beliebt! Einfach wohl fühlen! 
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Öff nung dabei aussparen. Samtband um Husse legen und locker 
zusammenbinden. Nach Vorlage Herzen aus goldener Pralinen-
folie ausschneiden, mittig falten und mit je einer Hälfte auf die 
Papierhusse kleben, sodass ein 3D-Eff ekt entsteht. Nach Vorlage 
zwei Kreisböden aus Bastelkarton ausschneiden und Pralinen mit 
doppelseitigem Klebeband mittig auf dem Band befestigen. Vase 
in die Husse stellen und mit Frühlingsblumen und Grußkarte de-
korieren. 

3. Blumenvase Fadenbild
Das braucht man: Holzbrettchen (20 × 12 cm), rote Wolle, 30 klei-
ne Nägel, Hammer, Trockenblumen, 2 Kunstblumen, Schere, dop-
pelseitiges Klebeband, Klebeband, Mon Chéri.
So wirds gemacht: Vorlage für Vase ausdrucken, auf Brettchen 
legen und mit Klebeband fi xieren. Nägel an den markierten Punk-
ten ins Brettchen schlagen. Schablone vorsichtig entfernen. Für 
Vasenkontur Wolle fest an einen Nagel knoten und entlang der 
Außenlinie straff  spannen. Ist der Umriss vollständig gespannt, 
Wolle im Innenbereich der Vase im Zickzackmuster um die Nägel 
wickeln. Wolle mit Knoten am Nagel befestigen, überschüssige 
Wolle abschneiden. Trockenblumen zu Strauß zusammenbinden 
und hinters Netz aus Wolle schieben. Pralinen mit doppelseitigem 
Klebeband auf Kunstblumen befestigen.

djd

Der Frühlingskranz wird mit Papierband an der Wand 
aufgehängt. (Foto: djd/Ferrero/Silke Zander)

Farbenfrohe Frühjahrsdeko

Frühlingszeit ist Dekozeit, nach den dunklen Monaten wird das 
Zuhause farbenprächtig geschmückt. Bastelanregungen und 
Vorlagen zum Download gibt es etwa unter www.kreativ-mit-
ferrero.de. Hier sind drei Ideen:

1. Kranz aus Gardinenringen
Das braucht man: 12 Gardinenringe aus Holz (Durchmesser etwa 
5,5 cm), cremefarbenes reißfestes Garn, cremefarbenes Papier-
band, cremefarbenen Bastelkarton, helle Trockenblumen, Bastel-
draht (Durchmesser 0,3 mm), doppelseitiges Klebeband, Flüssig-
kleber, Schere, Ferrero Küsschen.
So wirds gemacht: Holzringe nach Vorlage mit Garn fest zusam-
menknoten. Dabei darauf achten, dass sich alle Knoten auf der 
gleichen Seite des Kranzes befi nden. Nach Vorlage drei Kreise auf 
Bastelkarton übertragen und ausschneiden. Kreise mit Flüssigkle-
ber als Böden hinter drei der Ringe kleben und trocknen lassen. 
Pralinen mit doppelseitigem Klebeband auf den Böden befestigen. 
Trockenblumen in Kranz fl echten und mit Basteldraht fi xieren. 

2. Papierhusse für Vase
Das braucht man: Glasgefäß (Höhe ca. 20 cm), cremefarbenes 
Büttenpapier oder Bastelkarton (2 Bögen à DIN A4), lindgrünes 
Garn und Samtband, goldenen Bastelkarton, cremefarbenes Band, 
weißen Gelstift, doppelseitiges Klebeband, Frühlingsblumen, 
Schere, Nadel, Locher, Ferrero Rocher.
So wirds gemacht: Nach Vorlage Papierhusse zweimal auf Büt-
tenpapier übertragen und ausschneiden. Vorder- und Rücksei-
te der Husse zum Rand zusammennähen, die untere und obere 

Gärtnerei 
Ifland  

Inh.: H. Riedig

Blumenladen Helianthus

Leipziger Straße 33 

04420 Markranstädt

Tel. 034205 - 87393

www.gaertnerei-ifland.de

Das Gärtnerei Team, 

wünscht Ihnen 

ein blumiges Osterfest. 

Gärtnerei 
Ifland  

Inh.: H. Riedig

Blumenladen Helianthus

Leipziger Straße 33 

04420 Markranstädt

Tel. 034205 - 87393

www.gaertnerei-ifland.de

Das Gärtnerei Team, 

wünscht Ihnen 

ein blumiges Osterfest. 

Hirschfeld Heizung-Sanitär 
GmbH & Co. KG

Schönauer Straße 21
04420 Markranstädt

Telefon: 0341 9411526
E-Mail: 

fa.hirschfeld@t-online.de
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Oster-Geschenk-Tipp

Satirische Kurzgeschichten zum Schmunzeln

Das Osterfest wird in diesem Jahr sicherlich anders gefeiert 
werden als bisher. Gute Geschenkideen und -tipps sind den-
noch gefragt und können sogar in schwierigen Zeiten zum 
Schmunzeln anregen.

Theater, Konzert oder Kino
Kulturschaff ende waren bereits von dem ersten Lockdown im 
Frühjahr hart betroff en. Die Öff nungen im Sommer waren an 
strikte Hygiene- und Abstandsregelungen gebunden. Stuhlrei-
hen wurden entfernt, aufwendige Hygienekonzepte entwickelt 
und teure Lüftungssysteme installiert. Die ZuschauerInnen 
sollten sich so sicher wie möglich fühlen. Es half alles nichts. 
Dabei bezeichnet sich unser Land zu Recht als Kulturnation 
und die Kreativen der Republik bilden zusammen einen dy-
namischen Wirtschaftszweig, der mit über 100 Milliarden 
Jahresumsatz einen Anteil von 3 % am Bruttosozialprodukt 
hält. Damit liegt die Kultur noch vor der chemischen Industrie, 
den Energieversorgern und den Finanzdienstleistern. Nur die 
Automobilindustrie erwirtschaftete mehr. Was gerne als Nische 
unserer Gesellschaft angesehen wird, bietet sage und schreibe 
1,7 Millionen Arbeitsplätze.
Um es einmal plastisch an den Besucherzahlen festzumachen: 
In der Saison 2017/18 sahen insgesamt 21,4 Millionen Men-
schen in den Stadien die Fußballspiele der 1., 2. und 3. Bun-

desliga. Im gleichen Zeitraum gingen jedoch 34 Millionen ins 
Theater oder Konzert, 114 Millionen ins Museum und 118 Milli-
onen Menschen ins Kino.

Vitamin A, C und H
Bei allen ernüchternden Fakten wird ein wichtiges Detail ger-
ne übersehen: Nicht nur die Pharmabranche bietet Impfstoff e 
an, sondern auch die Kunst. Neben einer gehörigen Prise Hu-
mor sind die wichtigsten Vitamine für das Durchhalten in den 
nächsten Monaten: Vitamin A für Anstand, C für Charakter und 
H wie Haltung. In dem aufheiternden Taschenbuch „Virulent – 
Satirische Kurzgeschichten“ (ISBN 978-3-7519-2240-1) nimmt 
der dynamische Rheinländer Christoph Brüske mit satirischem 
Charme die vom Virus heimgesuchte Gesell-
schaft unters Mikroskop. Winston Churchill 
hätte das bestimmt gefallen!

akz-o

(Foto: pixbay.com/akz-o)

An Ostern geht es ab nach draußen

Der Ostersonntag fällt 2021 auf den 4. April. Mit etwas Glück 
ist auch das Wetter in Feiertagslaune, sodass man mit der Fa-
milie einen schönen Tag im Freien verbringen kann. Die Lieb-
lingsverstecke des Osterhasen sind oft im eigenen Garten zu 
fi nden. Blitzt da nicht etwas zwischen den Gänseblümchen 
hervor? Und was ist denn hier im Sandkasten versteckt? Der 
blecherne kinder Mix Ostereimer hält schokoladige Über-
raschungen bereit. Wer lieber die freie Natur ge-
nießen möchte, unternimmt einen Ausfl ug in die 
Felder oder den Wald. Auch hier gibt es allerlei 
zu entdecken: Wer fi ndet zuerst ein kleines 
Mauseloch oder ein Vogelnest hoch oben im 
Baum? Neigt sich der Tag langsam dem Ende 
zu, ist das eine passende Gelegenheit, die 
Stockbrot-Saison zu eröff nen. Lecker!

djd

Leipziger Straße 20
04420 Markranstädt

Tel.: 034205 44330 • Fax: 443320
E-Mail: info@gub-heizung.de 

www.gub-heizung.de

Kompetenzpartner

Wir danken all unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Mitarbeitern & Freunden 

für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Für die kommenden Feiertage wünschen

wir Ihnen einen fleißigen Osterhasen und 
beste Gesundheit.
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Felder oder den Wald. Auch hier gibt es allerlei 
zu entdecken: Wer fi ndet zuerst ein kleines 
Mauseloch oder ein Vogelnest hoch oben im 
Baum? Neigt sich der Tag langsam dem Ende 
zu, ist das eine passende Gelegenheit, die 
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Ostern gemeinsam genießen

Es ist zweifelsohne schön, im Osterurlaub wegzufahren, Land 
und Leute zu genießen und mit der ganzen Familie mal durch-
zuatmen. Doch es kann auch schön sein, ganz bewusst inne-
zuhalten. Die Zeit, die man miteinander verbringt, erhält eine 
neue Wertigkeit, die es zu entdecken gilt – und diese Entde-
ckungsreise beginnt oft mit einem Blick auf Fotos aus den letz-
ten Monaten und Jahren. Aus diesen fast vergessenen Momen-
ten lassen sich kreative Fotoerinnerungen zusammen mit der 
ganzen Familie basteln. Ideen gibt es genug: Mit Fotos kann 
man zum Beispiel das Kinderzimmer neu gestalten. Auch ein 
Blick auf die letzten Urlaubsbilder weckt garantiert schöne Er-
innerungen und bietet wiederum die Möglichkeit, diese kreativ 
einzusetzen. Aus den Fotos kann 
zum Beispiel ein ganz per-
sönliches Foto-Memo 
kreiert werden: Wenn 
man beim Umdrehen 
dann plötzlich eine 
Karte mit seinem eige-
nen Gesicht in 
der Hand hält, 
ist garantiert 

(Foto: Pixum/spp-o)

für den ein oder anderen Lacher gesorgt. Ein beliebter Klassi-
ker: Mit einem Fotobuch aus eigenen Bildern erlernen Klein-
kinder auf ganz spielerische Weise die Namen von Tieren und 
Pfl anzen oder von Freunden und Verwandten. Wer mag, kann 
auch ein kleines Fotoshooting mit den Kindern veranstalten – 
aus den so entstandenen Bildern kann schon jetzt ein Kalender 
(www.pixum.de) für das kommende Jahr zusammengestellt 
werden. Gerade wenn das Wiedersehen mit Verwandten und 
Freunden noch etwas dauert, lohnt sich ein Blick in das eigene 
Fotoarchiv – schnell ist ein Fotoprodukt oder gar ein ganzes 
Fotobuch zusammengestellt und kann direkt an den jeweiligen 
Adressaten geliefert werden.

spp-o

Es ist zweifelsohne schön, im Osterurlaub wegzufahren, Land 
und Leute zu genießen und mit der ganzen Familie mal durch-
Es ist zweifelsohne schön, im Osterurlaub wegzufahren, Land 

Schärschmidt
45 Jahre – 1976 bis 2021

Mike Schärschmidt • Rudolf-Breitscheid-Str. 34 • 04420 Markranstädt / OT Großlehna
Tel.: 034205 88153 • Funk: 0172 9808173 • Fax: 034205 18638 • www.schaerschmidt.de

TÜV zertifi ziert gemäß 
DIN EN ISO 9001:2015Exzellenzpartner Platin
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Urlaub nur zu Hause?! Reisen verboten?! 
Das ist alles Quatsch!!! – Wir sind für Sie da!

Oft höre ich in den letzten Wochen von Kunden: „Leider ist Rei-
sen ja verboten, wir würden so gerne einmal wieder wegfah-
ren!“ Dazu kann ich Ihnen nur sagen: „Nein, Reisen ist nicht 
verboten.“ Auch aktuell können Sie in den Urlaub fahren. Wenn 
Sie dazu fragen haben, bin ich jederzeit gerne für Ihre Urlaub-
splanung da und informiere Sie aktuell über die jeweiligen Be-
stimmungen. 
Wie wäre es um Beispiel mit Kuba. Dies ist aktuell kein Risiko-
gebiet und kann ohne Probleme bereist werden. Wichtig Liebe 
Markranstädter, trotz Lockdown, wir sind für Sie da! Es ist nun 
schon der dritte Monat des Jahres angebrochen, der Lockdown 
leider immer noch nicht vorbei. Dennoch bleiben wir optimis-
tisch und melden uns auf diesem Wege bei Ihnen. Wir sehen 
optimistisch auf das Jahr 2021 – es kann nur besser werden. 
Wir werden wieder reisen, barfuß am Strand laufen und den 
Sonnenuntergang am Meer genießen oder auf den Bergen über 
grüne Wiesen wandern. Sehnsucht geweckt? Na, dann los! Kei-
ner muss in die Anonymität des Internets fl üchten – denn auf 
unsere Beratung müssen Sie in dieser schweren Zeit natürlich 
nicht verzichten – sie ist aktuell wichtiger denn je! 

Es liegt ein schwieriges Jahr hinter uns – Wir freuen uns über 
die zahlreichen positiven Rückmeldungen und sagen dafür 
Danke! Danke für das Verständnis, dass zwar momentan nichts 
so ist, wie es war, aber mit ein wenig Mut und Wille vieles doch 
möglich ist. Danke an unsere treuen Kunden, die auch in 2020 
Ihren Urlaub bei uns gebucht haben, uns vertraut haben und 
tolle Ferien erleben durften. Danke für die bereits neuen Bu-
chungen für das Jahr 2021. Danke, dass Sie uns die Treue hal-
ten. Wir sind für Sie da!

Auch wenn die Natur im Moment noch im Winterschlaf ist – die 
Reisebranche schläft nicht und so haben wir heute folgende 
Neuigkeiten für Sie: Sicherheit und Flexibilität stehen natürlich 
auch bei der Reiseplanung 2021 an erster Stelle.
Viele sehnen sich nach langer Zeit der Entbehrung zwar mehr 
denn je nach einem erholsamen Urlaub, zögern aufgrund der 
momentanen Situation aber, ihre Reise frühzeitig zu buchen. 

Um Reisewilligen diese Angst zu nehmen, haben viele Veran-
stalter die Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen ange-
passt. Auch gelten bis Ende März noch tolle Frühbucherpreise!
Das passende Angebot für alle, die fl exibel bleiben wollen.
Mit verschiedenen Flex-Tarifen bieten die Veranstalter Ihnen 
eine gebührenfreie Umbuchungs- und (teilweise auch gebüh-
renfreie) Stornomöglichkeit bis 14 Tage vor Anreise. 
Der Traum vom Urlaub soll wahr werden! Wir helfen Ihnen bei 
der Traumerfüllung – telefonisch, per Whats App, per E-Mail 
oder im Büro in der Leipziger Straße 18 – 04420 Markranstädt

Karin Kraft, Inhaberin Reiseprofi  Markranstädt

Frohe 
Ostern

Leipziger Straße 18 • 04420 Markranstädt 
www.reiseprofiammarkt.de

PERSÖNLICH
INDIVIDUELL

KOMPETENT

Frag dein 
Reisebüro!

Gleiche Preise 
wie im Internet.

Jetzt Urlaub 
buchen und 
zusätzlich

5 %*5%*sparen!

Reiseprofi
Markranstädt

       Wir sind weiterhin für Sie da!
per Telefon 034205208900 

per WhatsApp 0157 81714557 
per Mail reiseprofi.markranstaedt@gmail.com

FahrzeugankaufFahrzeugankauf

Oststraße 2a  •  04420 Markranstädt  •  Termin-Hotline 034205 417374
Autodienst Markranstädt GmbH




Wir kaufen Ihr Auto

- Anzeige -
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Gefahrenpotenzial „Ablenkung“

Fahrassistenten sorgen für trügerische Sicherheit 

Automatisierte Fahrassistenten sollen nicht nur mehr Fahrkom-
fort, sondern auch ein höheres Sicherheitsgefühl bieten. Bis 
zum Jahr 2022 will das Bundesverkehrsministerium sogar Fahr-
zeuge mit autonomen Fahrfunktionen in den Regelbetrieb brin-
gen. Doch wie beeinflussen smarte Fahrassistenten das Sicher-

heitsgefühl der deutschen Autofahrer schon heute? Einen Blick 
in die Praxis liefert die aktuelle infas quo-Studie im Auftrag des 
Direktversicherers DA Direkt.
Die Untersuchung zeigt, dass jeder zweite deutsche Autofahrer 
in Gefahrensituationen kein Vertrauen in die aktuelle Assistenz-
technik hat. Viele sind misstrauisch, weil sie Angst haben vor 
technischen Problemen. Und mehr als jeder Dritte befürchtet 
eine gefährliche Ablenkung.
Mobilitätsdienstleister und Autohersteller müssen also noch 
Überzeugungsarbeit leisten, damit intelligente Fahrassistenten 
auch emotional akzeptiert werden.

Ablenkung ist eine unterschätzte Gefahr
In Deutschland sind mehr als die Hälfte der Autofahrer häufig 
bis sehr häufig während der Fahrt abgelenkt. Laut Untersuchung 
sind 37 Prozent durch andere Autofahrer abgelenkt, jeder Dritte 
wird durch Fahrradfahrer abgelenkt. Fußgänger sorgen immer-
hin noch bei 16 Prozent der Befragten für Ablenkung. Jeder zwei-
te Autofahrer in Deutschland fürchtet durch andere Verkehr-
steilnehmer eine so starke Ablenkung, dass es zu Unfällen käme.

Routinetätigkeiten mit hohem Gefahrenpotenzial
Die DA Direkt-Studie macht deutlich, bereits hitzige Diskus-
sionen mit den Mitfahrern sind gefährlich: Bei jedem vierten 
Autofahrer in Deutschland führt dies dazu, dass er die Auf-
merksamkeit für den Straßenverkehr verliert. Ebenfalls nicht 
zu unterschätzen ist das Navigationsgerät – rund jeder achte 
Autofahrer lässt sich durch die Bedienung während der Fahrt 
stark ablenken. Für fehlende Aufmerksamkeit sorgen auch die 
Angewohnheiten, während der Fahrt zu essen und zu trinken 
oder zu flirten.
Jeder Zehnte ist durch Verkehrsschilder abgelenkt. Kein Wunder, 
immerhin soll es bundesweit mehr als 20 Millionen geben.

Gesetzeswidrig
Im Gegensatz zum Durchschnittswert von deutschlandweit 18 
Prozent, nutzt bei den 18- bis 29-jährigen Autofahrern mehr als 
jeder Dritte bei jeder oder fast jeder Fahrt das Smartphone – 
dabei handeln sie grob fahrlässig und gesetzeswidrig. Und fast 
jeder Zweite in dieser Altersklasse nutzt das Smartphone, um 
während der Fahrt Fotos zu schießen und zu versenden.

akz-o

Das Autohaus Quesitz wünscht eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das neue Jahr. Wir bedanken uns
bei unseren Kunden und Geschäftspartnern
für das entgegengebrachte Vertrauen.

wünscht das Team vom Autohaus Quesitz
Wir bedanken uns bei unseren langjährigen
Kunden und Geschäftspartnern, bleiben Sie 

gesund und halten Sie durch.

Ihr Autohaus
Quesitz
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Ordnung für DIY-Enthusiasten

Lager- und Sortiersysteme ersparen Selbermachern lästiges 
Suchen

„Do it yourself!“: Dieser Auff orderung zum Selbermachen kom-
men immer mehr Menschen mit großer Begeisterung nach. Denn 
es spart Geld und ist eine Freude, mit den eigenen Händen etwas 
herzustellen, zu reparieren oder zu bauen. Von der Gartenarbeit 
über Reparaturen am Auto oder im Haus bis zum Streichen des 
Gartenzauns gibt es viele Herausforderungen. Da darf man dann 
auch stolz sein, wenn das Werk vollbracht ist und die Bewunde-
rung der Familie und der Nachbarn auf sich zieht. Viele spannen-
de DIY-Erfahrungen und das gute Gefühl, neue Fähigkeiten zu er-
lernen, können zu großer Zufriedenheit führen.

Schluss mit dem Chaos
Allerdings benötigen die Hobbys immer auch ein wenig Platz, 
denn Werkzeug, Material, Maschinen und Zubehör sammeln sich 
schnell an. Allzu leicht entsteht dann etwas, das augenzwinkernd 
gern als kreatives Chaos bezeichnet wird. Ärger und Frust erge-
ben sich jedoch, wenn Werkzeug, Spezialbohrer oder Rosensche-
re nicht zur Hand sind, wenn man sie benötigt. Mit Eurobehältern, 
Sichtlagerkästen und Faltboxen kann man fi x und vor allem dau-
erhaft für Ordnung sorgen. Philipp Auer von Auer Packaging weiß, 
worauf es bei solchen Systemen ankommt: „Alle Behälter sollten 
zueinander passen, damit man sie überall platzsparend stapeln 
kann.“

Passende Größen für Hobbyraum und Garage
Außerdem sollten sie robust sein. Dann fi nden in der Garage die 
Werkzeuge der Auto- und Motorradfans genau wie all die klei-
nen Gerätschaften des Hobbygärtners im Gartenhäuschen ihren 

Transparenz und schickes Design für den vollen Durch-
blick: So geht Ordnung im Bastelraum, in Keller und 
Garage. (Foto: djd/Auer Packaging/Niels Schubert)

festen Platz und sind vor Verschmutzungen geschützt. Im Ho-
bbyraum oder in der Bastelecke kommen meist kleinere Kästen 
zum Einsatz. Auf www.auer-packaging.com kann man sich einen 
Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten verschaff en, 
um seinen Stauraum intelligent zu organisieren. Deckel und eine 
fl exible Innenausstattung tragen erheblich dazu bei, dass sie in-
nen sauber und aufgeräumt bleiben. Ganz wichtig ist, dass sich 
solche Aufbewahrungslösungen gut reinigen lassen. Und damit al-
les griff bereit und ohne Umstände auffi  ndbar ist, sind Sichtfenster 
eine pfi ffi  ge Idee – so bleibt umständliches Suchen erspart.

djd

Upcycling ist in ...

... Altes, was nicht mehr ganz taufrisch wirkt, muss nicht gleich 
auf den Müll wandern. Strapazierte Möbel zum Beispiel, die 
optisch nicht mehr gefallen, lassen sich mit einem frischen An-
strich wieder auf Vordermann bringen. Das spart bares Geld, re-
duziert Müllberge und macht zusätzlich noch Spaß. Schließlich 
bringt eine neue Farbe gleichzeitig eine ganz andere Wirkung 
in den Raum und lässt Stühle oder die Küchenschränke wieder 
strahlen. Praktisch sind Renovierfarben für Möbel wie pep up 
für Möbel-Türen und Küchenfronten von Schöner Wohnen-Far-
be, die sich einfach und schnell verarbeiten lassen. Selbst das 
Grundieren kann man sich dabei sparen. Mit zehn attraktiven 
Farben ist für Abwechslung gesorgt. Informationen und eine Vi-
deoanleitung gibt es unter www.pepup.de.                                djd

Individuell geplant, kompetent beraten und massiv gebaut.

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Tel.: 0341 46 37 610www.massiv-haus-sachsen.de

Ihr neues Zuhause:

BHB Broy-Hausbau GmbH

Sie haben Interesse?
Wir beraten Sie kostenlos und
unverbindlich!

Schulstr. 2     04683 Naunhof   

     www.facebook.com/BHB-Broy-HausBau-GmbH
     03 42 93 46 63 97         info@broy-hausbau.de



Als regionaler Partner für schlüsselfertige Massivhäuser 
bauen wir seit 2003 in Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen attraktive Qualitätshäuser 
für Preisbewusste!
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Augen auf beim Immobilien-Verkauf
Leipzig. Der Immobilienverkauf birgt einige Risiken 
und Fehlerquellen, die den Verkäufer teuer zu stehen
kommen können. Eine gute Vorbereitung lohnt sich 
also. Dafür gibt es zum Beispiel die neu entwickelte 
und jetzt freigeschaltete Internetseite

www.immobilien-privat-verkaufen.de
Sie richtet sich an private Immobilienverkäufer. Viele 
wichtige Informationen rund ums Thema Immobilien-
verkauf sind hier zusammengestellt. Wer die Tipps 
lieber schwarz auf weiß vorliegen haben möchte, 
kann sich das Infomaterial kostenlos bestellen bei 

Prill Immobilien, Tel.: 0341 /6022918

- Anzeige -

- Anzeige -

Garant Immobilien: Seit mehr als 40 Jahren kompetenter Part-
ner am Markt

„Garant Immobilien steht für Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Ver-
trauen‘ erzählt Hans Moser, Vorstand von Garant Immobilien.
Sein Unternehmen ist ein breit aufgestellter Immobilienpartner mit 
Hauptsitz in Stuttgart und insgesamt 47 Büros, verstärkt im süd-
deutschen Raum.

JETZT AUCH IN LEIPZIG.
Ehrensteinstraße 33, 04105 Leipzig

„Zwei zufriedene Kundenparteien mit zuvor klar defi nierten Bedin-
gungen gehen zum Notar und die Immobilie wechselt den Besitzer“ 
beschreibt Moser die Firmenphilosophie. Der Maklerberuf, eine 
Stärke seines Unternehmens ,sieht der Gründer in der vielseitigen 
Kompetenz seiner Mitarbeiter: Die Tätigkeit eines Immobilienmak-
lers ist sehr umfangreich. Von der Beschaff ung von Unterlagen bei 
Behörden, über die qualifi zierte Wertermittlung bis zur Vorberei-
tung und Durchführung der Beurkundung ist er Mittelsmann zwi-
schen Käufer und Verkäufer. Doch oft werde die Maklertätigkeit le-
diglich auf die Präsentation der Immobilie reduziert, meint Moser, 
wodurch der Trugschluss entstehe, das könne jeder selber machen. 
„Auf einen Makler zu verzichten, ist allgemein eine deutsche Men-
talität“, bedauert der Gründer von Garant und ergänzt: „Ein Ameri-
kaner, ein Franzose oder Kanadier würde niemals auf die Idee kom-
men, seine Immobilie selber zu verkaufen“ Moser rät grundsätzlich 
bei jedem Immobiliengeschäft zur Zusammenarbeit mit einem 
Makler. ,,Das sind die größten Geschäfte, die ein Mensch im Leben 
macht. Da geht es um mehrere hunderttausend Euro. Das Risiko al-

lein zu tragen, sei zu groß. ,,Wenn Sie Zahnweh haben, bohren Sie 
sich doch auch nicht selber in den Zahn“ vergleicht Moser die Situ-
ation. Ein häufi ger Fehler beim privaten Immobilienverkauf liege im 
zu hoch veranschlagten Verkaufspreis, mit dem Privatpersonen für 
ihre Immobilie an den Markt gehen, mit großen Folgen: „Denn der 
Markt beobachtet sehr wohl die Preise der verschiedenen Immobi-
lien. Wenn man bei seinen Recherchen dann mehrmals dieselbe Im-
mobilie sieht, zu jeweils immer wieder gesenktem Preis, da kommt 
beim Betrachter ein komisches Gefühl auf“.

Zudem ist der Verkäufer „keine neutrale Person“ 
Wenn man den Kauf eines Gebrauchtwagens als Vergleich heran-
zieht: „Wo kauft man mit einem besseren Gefühl einen Gebraucht-
wagen, von einem Autohaus oder von einer Privatperson? Mit, 
Sicherheit doch von einem Autohaus“ gibt Moser ein praktisches 
Beispiel für das Vertrauen des Kunden in einen Fachmann. Selbi-
ges gelte für den Immobilienmakler. Sein wesentlicher Vorteil, der 
„neutrale Blick‘.

Doch was macht überhaupt einen guten Immobilienmakler aus?
„Einen guten Immobilienmakler erkennen Sie daran, dass er über 
Empfehlungen verfügt, ein ordentliches und anständiges Büro un-
terhält, seit einigen Jahren am Markt ist und somit auch die loka-
len Preise kennt und weiß, was letzte Woche da und da verkauft 
worden ist‘. Immobilienmakler sollten jedoch seiner Meinung nach 
auch überregional am Markt präsent sein: „Wenn ein Makler nur 
drei Objekte hat, ist das kein Zeichen von Kompetenz. Für die Käu-
ferseite sollte er über eine große Palette an Objekten verfügen“ so 
der Vorstand.

Garant Immobilien

www.garant-immo.de

Qualifizierte Beratung und Betreuung,
von der Bewertung bis zum Verkauf. 

OB SIE EIN HAUS, EINE WOHNUNG ODER EIN GRUNDSTÜCK 
VERKAUFEN WOLLEN – WIR SIND AN IHRER SEITE.

Telefon 0341 / 58 31 19 00

 

So sehen Sie Ihr Haus

So sieht der Käufer das Haus

www.garant-immo.de    Telefon 0341 / 58 31 19 00

Für alle Fragen rund 
um Ihre Immobilie.

Kauf, Verkauf,
Wertermittlung,

Wohnrente.

Zum Wert Ihrer Immobilie gibt es 
unterschiedliche Ansichten

So sieht die Bank Ihr Haus

des Bundesverbandes öffentlich bestellter 
und vereidigter sowie qualifizierter 
Sachverständiger e.V. 
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Wir sind das Sachverständigen-Netzwerk.

Sachverständige

Seit 1990 
aktiv!

ING.-SACHVERSTÄNDIGEN-BÜRO

EINECKE
MMOBILIEN-SERVICE +
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Wie vermeide ich Plastik?

Supermärkte und Online-Shops bieten immer mehr Waren in 
ökologischen Verpackungen an. Wer solche Produkte kauft, 
leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Obst in Plastikschalen, 
Glühbirnen in Klarsicht-Blistern und das Elektrokabel aus dem 
Online-Shop in einem Meer aus Kunststoff chips. Wer umweltbe-
wusst einkaufen will, steht oft verärgert vor dem Plastikberg, 
der mit der Ware ins Haus kommt. Denn der Großteil dieses Ver-
packungsabfalls ist Müll. Derzeit werden weniger als 20 Prozent 
des anfallenden Plastikmülls stoffl  ich recycelt. Was hierzulan-
de nicht verbrannt wird, landet im schlimmsten Fall auf einer 
Deponie in Asien oder im Meer. Was also tun? Supermärkte 
und Discounter bieten längst Waren an, die umweltverträglich 
verpackt sind, zum Beispiel in Papier, Karton oder Wellpappe. 
Äpfel und Tomaten beispielsweise fi nden sich immer häufi ger 
in Wellpappenschalen mit Deckellaschen. Die verhindern, dass 
die Früchte herausfallen, und machen gleichzeitig Schrumpf-
folie überfl üssig. Diese Verpackungen bestehen aus biologisch 
abbaubaren, nachwachsenden Rohstoff en und werden nach 
Gebrauch über den Altpapierkreislauf vollständig recycelt. Aus 
dem gesammelten Material entsteht neues Papier – Wellpappe 
ist also keineswegs Müll, sondern ein wertvoller Rohstoff .

Jeder kann helfen
Jeder kann beim Einkaufen Entscheidungen im Sinne der Um-
welt treff en, wenn er Waren auswählt, die in pfl anzenbasiertes 
Material verpackt sind. Wer die Glühbirne oder den Adapter 
in der Pappschachtel statt im Kunststoff -Blister kauft, handelt 
nachhaltig. Einige Supermärkte bieten bereits Fleischprodukte 
in Wellpappenschalen an, die hauchdünn mit Folie beschichtet 
sind. Nach Gebrauch lässt sich die Folie leicht von der Pappe lö-
sen und getrennt entsorgen. Diese Verpackung verzichtet nicht 
komplett auf Plastik, aber auf einen erheblichen Teil. Oft sind 
nicht radikale Konzepte, sondern clevere Lösungen der richtige 
Weg, um Plastik zu vermeiden. Gleiches gilt beim Online-Shop-
ping. Luftpolsterfolien und Styroporchips sind nicht erforder-
lich, um die Ware im Innern des Pakets zu schützen. Das geht 
mit Polstern aus Wellpappe und Papier ebenso gut, ist aber um-
weltverträglicher. Wer nachhaltig im Netz einkaufen will, bevor-
zugt Versandhändler, die weitgehend auf den Einsatz von Pack-
mitteln aus Kunststoff  verzichten. Übrigens: Der Versandkarton 
sollte nach dem Auspacken fl ach gemacht ins Altpapier gegeben 
werden. So gelangt der Rohstoff  Wellpappe effi  zient zurück in 
den Stoff kreislauf.

akz-o

Weitere Angebote und Informationen unter
Tel. 034205-7880 / team@mbwv.de
www.Wohnen-in-Markranstaedt.de

Wir suchen für vorgemerkte Kunden Baugrundstücke,
Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser.
Kurzfristige und diskrete Abwicklung wird garantiert.

1-Raum-Wohnung
Parkstr. 1a, 2. OG, EBK, Dusche, Laminat, BF
27,35 m² für 207 € kalt / 273 € warm
Bj: 1905, G, V, 91 kWh (m²a)

2-Raum-Wohnung
Ziegelstraße 1e, EG, EBK*, Wanne, Laminat, Balkon
49,32 m² für 345 € kalt / 443 € warm
Bj: 1956, G, V, 93 kWh (m²a) ab  Mai 2021

Promenadenring 1, 3. OG, EBK*, Wanne, Laminat, HWR
54,58 m² für 306 € kalt / 422 € warm
Bj: 1922, G, V, 125 kWh (m²a)

OT Räpitz, Neubau 4, 1.OG, Wanne, Laminat
51,01 m² für 255 € kalt / 362 € warm
Bj: 1969, G, V, 92 kWh (m²a)       

Feldstraße 1, 1. OG, EBK*, Dusche, Laminat 
39,08 m² für 273€ kalt/ 359€ warm
Bj: 1950, G, B, 97,3 kWh (m²a)         ab  Mai 2021

3-Raum-Wohnung
Südstraße 2, 2.OG, EBK, Dusche, sep. WC-Raum, 
Laminat, BF
71,32 m² für 485€ kalt/ 645€ warm
Bj: 1927, G, V, 97 kWh (m²a) 

Südstraße 4, 1. OG, EBK*, Dusche, Laminat & BF, HWR 
mit Waschmaschinenanschluss
73,72 m² für 509€ kalt/ 663€ warm
Bj: 1927, G, V, 97 kWh (m²a)        ab April 2021
_______________________________________________
Bj=Baujahr, B=Bedarfsausweis, BF=Bodenfliesen, EBK= vorhanden, 
EBK*=gegen Aufpreis möglich, G=Gas, HWR=Hauswirtschaftsraum, 
V=Verbrauchsausweis

Wir ziehen um!
www.wohnen-in-markranstaedt.de

© fizkes - Fotolia.com
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Bienenfreundliche Gärten

Sandbienen, Steppenbienen, Langhornbienen und natürlich 
Honigbienen – sie alle spielen im Naturkreislauf eine wich-
tige Rolle. Doch viele Honig- und Wildbienen sind mittler-
weile in ihrem Überleben bedroht. Krankheitserreger wie die 
Varroa-Milbe, Monokulturen in der Landwirtschaft und der 
Klimawandel sind mögliche Ursachen. Auch wenn es schwie-
rig ist, konkrete Lösungsansätze zu fi nden, kann doch jeder 
Einzelne mit seinem Garten, seiner Terrasse oder auch nur 
einer Fensterbank dazu beitragen, den Bienen und anderen 
Insekten Nahrung zu bieten. Obstbäume wie der Apfel oder 
die Kornelkirsche, Kräuter wie Oregano, Basilikum oder La-
vendel und andere Pfl anzen wie Akelei, Waldbeeren oder 
Löwenzahn sind hervorragende Nahrungsquellen für die 
kleinen Lebewesen. Gartenbesitzer können durch das An-
legen von entsprechenden Beeten und Pfl anzen von Bäu-
men viel für das Nahrungsangebot tun. Dabei sollten sie 
darauf achten, jeweils die richtigen Standorte zu wählen. 
In den Baumschulen vor Ort fi nden Hobbygärtner Informa-
tionen und viele wertvolle Anregungen, welche Bienenge-
hölze wo am besten gedeihen. Übrigens: Auch wenn sie 
schön anzusehen sind, viele exotische Pfl anzen wie Thuja-
Hecken, Bambus oder Kirschlorbeer sind für Bienen und Insek-
ten eher wertlos und bieten ihnen keine Nahrung. Natürlich 
muss man nicht auf sie verzichten, aber ergänzend sollte auch 
auf insektenfreundliche Pfl anzen geachtet werden. Weitere 
Infos auch unter www.gruen-ist-leben.de                                   spp-o

Grundlage für üppige Gartenpracht

Pfl anzen brauchen Nahrung, damit sie gesund wachsen, schön 
blühen und Früchte tragen. In der Natur bekommen sie ihre 
Nährstoff e durch den organischen Kreislauf: abgestorbene Pfl an-
zen werden von Mikroorganismen zersetzt. Dabei entstehen 
Nährstoff e und Dauerhumus, der den Boden und seine Struktur 
verbessert. Die durch Zersetzung entstandenen Nährstoff e kön-
nen die Pfl anzen wieder aufnehmen 0 und alles beginnt wieder 
von Neuen. In vielen Gärten ist dieser natürliche Kreislauf aller-
dings unterbrochen, da wir Pfl anzenmaterial durch Rückschnitt 
oder Ernte regelmäßig entfernen. Der Boden wird immer ärmer 
an Mikroorganismen, weil diese nicht genug organisches Mate-
rial fi nden, um zu überleben. Dann entstehen auch kaum noch 
Nährstoff e, die Pfl anzen benötigen gezielte Düngergaben. Wor-
auf ist beim Düngen zu achten? Die Details kennt Sabine Klin-
gelhöfer vom Gartenexperten Neudorff : Pfl anzen brauchen unter 
anderem Kalium, Phosphor und Stickstoff . Empfehlenswert sind 
organische Dünger, die nicht nur direkt Nährstoff e abgeben, son-
dern auch über eine natürliche Langzeitwirkung verfügen und 
nicht überdosiert werden können. Um das Pfl anzenwachstum 
zu unterstützen, enthält beispielsweise der Azet GartenDünger 
neben den Nährstoff en auch spezielle Mikroorganismen und 
Mykorrhiza-Pilze zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Durch 
die Symbiose mit dem Pilz nehmen die Pfl anzen mehr Wasser 
und Nahrung auf, sie wachsen besser und werden widerstands-
fähiger gegen Krankheiten und Trockenheit. Die meisten Garten-
pfl anzen werden das erste Mal im März gedüngt. Wenn das er-
hoff te Wachstum trotz der Düngung ausbleibt, könnte der Boden 
zu sauer sein. Ein pH-Bodentest gibt schnell Auskunft darüber, 
ob dem Boden einfach nur Kalk fehlt. Oft lassen sich Wachstums-
probleme von Pfl anzen durch das Kalken des Bodens verbessern. 
Weitere Informationen unter www.neudorff .de.

txn

(Foto: Neudorff /txn)

                  

• Sie haben ein Pflegegrad, wir rechnen mit der Krankenkasse ab  •

                • Hausmeisterservice • 

GEBÄUDEREINIGER Handwerk
SEIT 1990       Tel: 034205/8 8146 

Glas & Gebäudereinigung Kolbe
Schwedenstraße 9
04420 Markranstädt www.gebaeudereinigung-kolbe.de

  GGllaass -- && GGeebbääuuddeerreeiinniigguunngg       
KKoollbbee     

• Haushaltsnahe Dienstleistungen • 

                                • Grünflächenpflege • 

E-Mail:  fa.kolbe@arcor.de

•

   • Gartenarbeiten  •  

   

Unsere Leistungen umfassen: 
Terrassenüberdachungen

Tore und Zäune 

Garten

Grill's und Smoker

Möbel 

Dekoratives

und vieles mehr... 

Metall-Helden 
Patrick Rüdiger, 
Steve Heydel GbR 

Merseburger Str. 6a
04420 Markranstädt

Tel.: 017696422386
E-Mail: kontakt@metall-helden.de www.metall-helden.de

Torstensonring 16
04158 Leipzig
Ecke Gustav-Adolf-Allee
im Gewerbegebiet Breitenfeld
Tel.: 0341 5214168
Fax: 0341 5214169
info@franzke-geraete-service.de

Gewerbegebiet Breitenfeld
Torstensonring 16 · 04158 Leipzig
Telefon: 0341 5214168

Mähroboter ·  ·  · Reparatur • Verleih • VerkaufReparatur • Verleih • Verkauf

Mario Franzke

• Baumfällarbeiten
• Verkauf und Verlegung von
 Rasenrobotern
• Inspektion von Rasenmähern
 und Rasentraktoren
• Schleifarbeiten von
 Sägeketten & Messern

 · Pumpentechnik
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Pfl egeleichter Blütentraum

Praktische Tipps zur Beetplanung

Wie hübsch! Schnell landen blühende Blumen im Einkaufswa-
gen. Im heimischen Beet sorgen solche Spontankäufe allerdings 
oft für Chaos. Für ein harmonisches Miteinander lohnt es sich, 
die Bepfl anzung vorab zu planen.
Kompetente Beratung: Welche Pfl anze wächst wo besonders 
gut? Und was blüht wann? Wer sich jetzt, verständlicherwei-
se, überfordert fühlt, holt sich professionelle Unterstützung 
– zum Beispiel in einem Mitgliedsbetrieb des Verbands Deut-
scher Garten-Center e. V. Diese Familienbetriebe können sich 
vom Verband unter die Lupe nehmen und prämieren lassen 
– die Beratung ist also nicht nur besonders kompetent, son-
dern sogar ausgezeichnet. Entsprechende Betriebe gibt es auf 
www.garten-center.de. Mit gezielten Fragen und entsprechen-
den Vorschlägen der Fachleute ist das neue Beet schnell ge-
plant. Und mit Pfl anzen und Stauden, vor Ort in bester Qualität 
gekauft, kann die Planung zu Hause gleich in die Tat umgesetzt 
werden. Die Basis: Liegt das Beet in der prallen Sonne oder eher 
im Schatten? Ist der Boden sandig oder lehmig, trocken oder 
feucht? Jede Pfl anze hat ihre Vorlieben und gedeiht dort, wo es 
ihr zusagt, fast ganz ohne Aufwand. Für ein pfl egeleichtes Beet 
und gesundes, üppiges Grün muss man die Basis kennen, um 
die passenden Bewohner auszuwählen. Ob dann ausschließlich 
Stauden einziehen oder ob sich einige Gräser als wogende Ru-
hepole oder immergrüne Sträucher als Winterschmuck darun-
termischen, hängt vom Geschmack des Gärtners ab.
Blütenmeer: Damit man sich vom Frühjahr bis zum Herbst über 
Farbtupfer freuen kann, sollte man die Stauden auch nach ihrem 

Blühzeitpunkt auswählen. Die Küchenschelle beispielsweise 
könnte den Reigen im März eröff nen, während Kerzenknöterich 
und Aster ihn mit dem ersten Frost und noch darüber hinaus be-
enden. So kann ein monochromes, aber auch ein kunterbuntes 
Blütenmeer entstehen. Wer Bienen und anderen Insekten etwas 
Gutes tun möchte, kann sich in einem kompetenten Gartencen-
ter hübsche Futterpfl anzen empfehlen lassen.
Der Größe nach: Es wäre doch schade, wenn zierliche Blüher 
von den größeren Nachbarn verdeckt würden. Deshalb wird im 
Beet gestaff elt. Sträucher, hohe Stauden und Gräser wandern 
am besten in den Hintergrund, niedrige Polsterstauden dagegen 
fi nden vorne ihren Platz. Be-
vor es aber ans Graben geht, 
sollten sämtliche Pfl anzen auf 
der Fläche arrangiert werden. 
Die passende Pfl anzerde und 
Bodenverbesserer gibt es na-
türlich auch gleich im ausge-
wiesenen Fachhandel.

akz-o (Foto: Oliver Mathys/
VDG/akz-o)
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• Haushaltsnahe Dienstleistungen • 

                                • Grünflächenpflege • 

E-Mail:  fa.kolbe@arcor.de

•

   • Gartenarbeiten  •  

Ansprechpartner: Herr Matzick

Junge Familie sucht drin-
gend Baugrundstück für 
EFH ab 500 m2 im Raum 
Markranst ädt/west l . 
Leipziger Umland direkt 
vom Eigentümer. 

M. Ehrhardt: 
0341-64076310

Baugrundstück gesucht

Markranstädter StadtjournalAusgabe 03 / 2021 | 13. März 2021 | Seite 39

B A U E N  /  W O H N E N  /  E I N R I C H T E N



Bartek Szydlowski - Fotolia

Sprich nicht voller Kummer von meinem Weggehen,

sondern schließe die Augen, und du wirst mich unter 

euch sehen, jetzt und immer.

(Khalil Gibran)

Berger Bestattungen

Unser Bewohner des Betreuten Wohnens

Henry Dietrich
* 31.07.1937        † 18.01.2021

ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Herr Dietrich wohnte seit 2015 in unserem Haus.

Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Seniorenpark „Am Grünen Zweig“
Betreutes Wohnen

Unsere Bewohnerin des Betreuten Wohnens

Hannelorchen Knoth
* 21.06.1935        † 10.02.2021

Frau Knoth wohnte erst seit wenigen Wochen hier im Haus.
Sie hat mit ihrer freundlichen Art gut in die 

Hausgemeinschaft hineingefunden
Wir werden Ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Seniorenpark „Am Grünen Zweig“
Betreutes Wohnen

Berger Bestattungen

Markranstädter Stadtjournal
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Sozialbestattung: Wer hat einen Anspruch?

Rund 20.000 Mal im Jahr gewähren die Sozialhilfeträger in 
Deutschland eine Kostenübernahme im Rahmen einer Sozi-
albestattung. Grundlage dafür ist der Paragraph 74 Sozialge-
setzbuch (Zwölftes Buch), nach dem die erforderlichen Kosten 
einer Bestattung übernommen werden, soweit den hierzu Ver-
pflichteten nicht zugemutet werden kann, diese zu tragen. Was 
auf den ersten Blick einfach klingt, führt in der Praxis immer 
wieder zu rechtlichen Auseinandersetzungen. Im Mittelpunkt 
steht dabei häufig die Frage, wer die Verpflichteten sind – 
neben der Zumutbarkeit (meist bezogen auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Antragsteller) und dem Leistungsumfang 
der Bestattung.
Wer nur aus einer moralischen Verpflichtung heraus eine 
Bestattung zum Beispiel für einen verstorbenen Freund in 
Auftrag gibt, kann nicht mit der Kostenerstattung durch das 
Sozialamt rechnen. „Schließlich wäre er nach geltendem Recht 
nicht verpflichtet, die Bestattungskosten zu tragen“, erläutert 
Rechtsanwalt Torsten Schmitt, Rechtsreferent von Aeternitas 
e. V., der Verbraucherinitiative Bestattungskultur.
Verpflichtet zur Tragung der Bestattungskosten sind nach Para-
graph 1968 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erst einmal 
die Erben. Müssen diese, zum Beispiel weil sie das Erbe aus-
geschlagen haben, nicht dafür aufkommen, greift eine wei-
tere Regelung: Dann folgt aus einer zu Lebzeiten bestandenen 
Unterhaltspflicht gegenüber den Verstorbenen die Pflicht, 
deren Bestattungskosten zu übernehmen. Sind auch dadurch 
keine Kostentragungspflichtigen zu bestimmen, müssen die 

Bestattungspflichtigen bezahlen. Hierbei handelt es sich um 
diejenigen, die verpflichtet sind, die Bestattung einer ver-
storbenen Person zu veranlassen. Die Reihenfolge geben die 
Bestattungsgesetze oder -verordnungen der Länder vor. An den 
ersten Positionen finden sich dabei (bis auf einzelne Ausnah-
men) Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, (volljährige) Kin-
der und Eltern.
Umfassende Informationen zum Thema finden sich im von 
Aeternitas aktuell überarbeiteten „Ratgeber Sozialbestat-
tung“. Dieser steht auf der Webseite des Vereins kostenlos 
zum Download bereit. Darin wird nicht nur erklärt, wer zu den 
„Verpflichteten“ zählt, sondern ebenso, wann das Tragen der 
Bestattungskosten nicht zumutbar ist, welche Leistungen die 
erforderlichen Kosten umfassen und wann und wo entspre-
chende Antrag zu stellen sind.

Aeternitas e. V.

Bestattunginstitut Zetzsche
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ANNAHMESTELLEN FÜR TRAUERANZEIGEN

Inh. Klaus Vetter
Leipziger Straße 36 
Telefon 034205 88407

Vetter
BESTATTUNGEN

Zetzsche
BESTATTUNGSINSTITUT

Tag & Nacht
Lützner Straße 13
Telefon 034205 84523

OT Frankenheim
Dölziger Straße 14
Telefon 0341 9411490

OT Altranstädt
Ranstädter Str. 7
Telefon 0341 244144

Familienanzeigen im Amtsblatt

Mit einer Familienanzeige im Markranstädt informativ errei-
chen Sie alle. Ebenso wenn Sie sich für die tröstenden Worte 
und die Anteilnahme beim Abschied von einem geliebten Fami-
lienangehörigen bedanken möchten. 

Dazu können Sie uns direkt kontaktieren: Frau Janett Greif, 
DRUCKHAUS BORNA, Tel.: 0173 6546986, 
per E-Mail: janett.greif@druckhaus-borna.de

Inh. Elke Haenel
Markranstädter Markt-Arkaden
Telefon & Fax 034205 18396

ANNAHMESTELLE  FÜR FAMILIENANZEIGEN

Florian Peschel
Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46
04420 Quesitz
Tel.: 034205 58791
Fax: 034205 44672

NL/04435 Dölzig
Frankenheimer Str. 33
Tel.: 034205 418175

NL/04420 Markranstädt
Lützner Straße 63
Tel.: 034205 87710
Fax: 034205 88307

NL/04179 Leipzig
Georg-Schwarz Straße 89
Tel.: 0341 4424951

Termine nach Vereinbarung unter Telefon: 0174 3235902

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge 
Fensterbänke • Restaurationen

Küchenarbeitsplatten • Gartengestaltung
Kaminverkleidungen • Bildhauerarbeiten u. v. m.

Termine nach Vereinbarung unter Telefon: 0174 3235902

Lützner Straße 13 • 04420 Markranstädt
Telefon 034205 - 84523 Tag & Nacht

www.bestattungen-markranstaedt.de

ZetzscheZetzsche
BESTATTUNGSINSTITUT

Vetter
BESTATTUNGENBESTATTUNGEN

Gegründet 1927

Vetter Bestattung
Klaus Vetter
Fachgeprüfter BestatterFachgeprüfter Bestatter

 Leipziger Straße 36 – 04420 Markranstädt - Telefon: (03 42 05) 8 84 07

Erd-, Feuer- und SeebestattungErd-, Feuer- und Seebestattung
Erledigung aller FormalitätenErledigung aller Formalitäten
BestattungsvorsorgeBestattungsvorsorge

© Elenathewise - Fotolia.com© Elenathewise - Fotolia.com

Im Kaffeesatz 
gibt es keine 

Antworten.
Bestattungsvorsorge –  

eindeutiger geht es nicht. 

Standorte in Leipzig:

zentrale Waldbaurstr. 2a
Leipziger Str. 58
Gohliser Str. 22

Plovdiver Str. 36

www.bestattungsdienst-hoensch.de

telefon 0341.244 144

Im Kaffeesatz 
gibt es keine 

Antworten.
Bestattungsvorsorge –  

eindeutiger geht es nicht. 

Standorte in Leipzig:

zentrale Waldbaurstr. 2a
Leipziger Str. 58
Gohliser Str. 22

Plovdiver Str. 36

www.bestattungsdienst-hoensch.de

telefon 0341.244 144

Seit 1994

0341/94 11 490 oder 0171/99 11 115

Wir helfen Ihnen im Trauerfall
Dölziger Str. 14
04420 Markranstädt
OT Frankenheim

• ständig dienstbereit
• auf  Wunsch Hausbesuch
• Grabpflege u. Beräumung

www.bestattungshaus-berger.de

©bidaya - stock.adobe.com



Gaspreis runter.
Mundwinkel hoch.

www.L.de/bonusgas

Wir sind für Sie da. E-Mail: stadtwerke@L.de oder 
Telefon: 0341 121-3333, Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 10–16 Uhr

275 € 
Bonus* für Sie.

Was war das für ein Winter! Draußen weiß 
und klirrend kalt, drinnen kuschelwarm – ein 
Traum für alle Eis- und Schneefans. Wenn da 
nur nicht die Heizkosten wären … 

Teures Gas? Sparen Sie sich’s! Unser Tipp 
für alle Hausbesitzer: Bringen Sie „kuschel-
warm“ und „güns  tig“ zusammen! Mit dem 
preiswerten L-Gas von den Leipziger Stadt-
werken lassen Sie Ihre Energiekosten 

schmelzen. Und schauen der nächsten 
Kälteperiode entspannt entgegen.

Jetzt und nur für kurze Zeit: 275 € Wechsel
bonus*. Mit günstigem Gaspreis künftig 
zuhause entspannter aufdrehen – wer möchte 
das nicht? Dann ist jetzt die beste Zeit für 
Ihren Wechsel: Aktuell begrüßen die Leipziger 
Stadtwerke jeden neuen Gas-Kunden mit 
einem lukrativen Wechselbonus* von 275 €. Ausgezeichneter Service, exklusives 

Vorteilsprogramm, auf Wunsch klima
schonendes Gas. 200.000 Haushalte in Stadt 
und Region vertrauen auf die L-Tarife der 
Leipziger Stadtwerke. Denn die bringen 
neben günstigen Preisen weitere Vorzüge 
ins Haus: Ob Vergünstigungen bei Shopping, 
Kultur, Freizeit und Sport mit der Leipziger 
Vorteilskarteoder umweltfreundliches Gas 
mit Ausgleich der CO₂-Emissionen – L-Gas
kann einfach mehr. Und dank mehrfach 
ausgezeich  netem Service funktioniert 
der Versorgerwechsel lückenlos und  im 
Handumdrehen.

Gaspreis zu hoch? Wie Sie als Hausbesitzer in
Markranstädt und Umgebung richtig sparen können.
Jetzt 275 € Bonus* sichern – mit günstigem L-Gas.

Checken Sie jetzt Ihren Preisvorteil!
Einfach online Ihren 
L-Gas-Tarif berechnen, 
Bonus kassieren und 
weitere Vorteile sichern! 
www.L.de/bonusgas

* Um den Bonus zu erhalten, dürfen Sie zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses in den letzten 6 Monaten kein Kunde der Leipziger Stadt-
werke gewesen sein. Sie erhalten den Sofortbonus (50 €) innerhalb von 
3 Monaten nach Beginn der Belieferung im neuen L-Gas.bestpreis-
oder L-Gas.plus-Vertrag ausgezahlt (Erteilung eines SEPA-Lastschrift-
mandats erforderlich) oder auf Ihr Vertragskonto gutgeschrieben. Den 
Willkommensbonus (225 €) erhalten Sie nach mindestens 12 Monaten 
Belieferung verrechnet mit der Jahresrechnung. Bonus-Gültigkeits-
zeitraum 01.03.2021–31.03.2021
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